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Anhang (separates Dokument RGSK Oberland-Ost) 

Im vorliegenden Erläuterungsbericht Agglomerationsprogramm Interlaken wird auf den 
Anhang des Regionalen Verkehrs und Siedlungsrichtplans (RGSK Oberland-Ost) verwiesen: 

* = Nicht relevant für die Wirkung des Agglomerationsprogramms 2. Generation 

 

A1 Grundlagen zum RGSK und Agglomerationsprogramm 

A2 Strukturdaten Oberland-Ost, Ausgabe 2010 

A3 Teilrichtplan Geschwindigkeitsregime Interlaken 

A4 Einwohner nach Erschliessungsgüteklassen ÖV 

A5* Einwohnerdichte, Beschäftigte und ÖV-Erschliessung 

A5.1* Einwohnerdichte und ÖV-Erschliessung 

A5.2* Einwohner und Beschäftigte in den Einzugsbereichen der Haltestellen rechtes 
Brienzerseeufer bis Meiringen 

A6* Unfallgeschehen vom 1.1.2005 bis 31.12.2009 

A7 Verkehrsunfälle in den Gemeinden Matten, Interlaken und Unterseen 

A7.1 Verkehrsunfälle der Gemeinde Matten (1.1.2002-31.1.2007) 

A7.2 Verkehrsunfälle der Gemeinde Interlaken (1.1.2002-31.1.2007) 

A7.3 Verkehrsunfälle der Gemeinde Unterseen (1.1.2002-31.1.2007) 

A8 Auswertung Verkehrszählung 2009 

A9 GVM Kanton Bern: Werktagsverkehr (DWV) Ist-Zustand 

A10 Übersicht Schwachstellen Verkehrsinfrastruktur (OIK I, ergänzt 2010) 

A11 GVM Kanton Bern: Werktagsverkehr (DWV) Prognose 2030 

A12* Zusammenstellung der Kriterien zur Zentrumsstufenabklärung 

A13 Workshops zum Zukunftsbild 

A14 Ablösung und Weiterbestand Richtplan-Inhalte 1984 

A15 Neue Regionalpolitik NRP: Entwicklungsstrategie 2011 

A16 Definition der Koordinationsstände gemäss AGR 

A17 Statistik Veloparkplätze Agglomeration Interlaken 

A18 Unüberbaute Bauzonen der Region Oberland-Ost 

A19 Detaillierte Berechnungen des Wohnflächenbedarfs bei verschiedenen Szenarien 

A20 Verkehrsrichtplan Bödeli – crossbow 

A21* Dokumentation Erstellung Vororientierung Vorranggebiete für Natur und Landschaft 
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Kurzfassung 

Zusammenhang AP und 
RGSK sowie allgemeine 
Bedeutung des RGSK 

Das Agglomerationsprogramm (AP) Interlaken stellt einen erweiterteten 
Auszug aus dem regionalen Gesamtverkehrs- und Siedlungskonzept 
(RGSK) dar. Das Programm stärkt die institutionalisierte Zusammenarbeit 
der Gemeinden in der Regionalkonferenz und fördert die Gesamtentwick-
lung der Region durch die verbesserte Abstimmung der Projekte im Bereich 
Verkehr und Siedlung. Es vereinfacht und fasst verschiedene Planungsin-
strumente zusammen. 

Partizipation und 
Vereinbarkeit mit weiteren 
Planungsinstrumenten 

Das RGSK und somit auch das AP durchliefen einen vielfältigen Mitwir-
kungsprozess mit dem Einbezug der Teilregionen in der Begleitkommissi-
on, mit Workshops und einer Mitwirkungsauflage bei welcher die Bevölke-
rung und Organisationen ihre Anliegen einbringen konnten. 

Als regionaler Richtplan musste das RGSK frühzeitig mit den weiteren 
Planungen abgeglichen werden. In der kantonalen Vorprüfung wurde die 
Übereinstimmung insbesondere mit dem Kantonalen Richtplan eingehend 
geprüft und mit der vorliegenden Version sichergestellt. 

Moderates Wachstum in 
der Region 

Es kann davon ausgegangen werden, dass die gesamte Region Oberland-
Ost bis 2030 ein geringes Bevölkerungswachstum aufweisen wird. Das 
mittlere kantonale Szenario sieht ein Wachstum von 4% auf knapp 50'000 
Einwohnern vor. Die bestehenden Kapazitäten an Bauzonen und des 
Strassen- und Bahnnetzes müssen nur an den schon seit längerem be-
kannten Engpässen angepasst werden: 

- Partieller Doppelspurausbau Zufahrtslinie Interlaken-Ost 

- Bedarfsanalyse Doppelspurausbau BOB-Strecke Interlaken – Lütschen-
tal (unter Berücksichtigung einer ev. neuen Haltestelle Flugplatz mit 
P+R) 

- Ausbau A8 Spiez-Interlaken (Aufhebung Mischverkehr) 

- Umgestaltung Höheweg und Bödeliweg (Umsetzung Projekt "crossbow") 

- Umfahrung Wilderswil 

Bei den ersten drei Grossprojekten kann die Region nur indirekt Einfluss 
nehmen, da sie nicht im Kompetenzbereich der Region liegen. 

Besondere  
Herausforderungen  

Aufgrund ihrer Funktion als Tourismusdestination (ausgeprägter Tourismus- 
und Freizeitverkehr, öffentlicher Raum als wichtiger Standortfaktor) muss 
sich die Region folgender Herausforderung stellen: 

- Verkehr: Lenkung des Tourismus- und Freizeitverkehrs 

- Landschaft: Erhalt der vielfältigen und attraktiven Landschaft 

- Siedlung: Der Umgang mit Naturgefahren aber auch der Erhalt und die 
Aufwertung wichtiger Ortskerne wie z. B. die bedeutende Flaniermeile 
Höheweg und der Bödeliweg. 

Kontinuität in der 
Siedlungsentwicklung 

Die wegweisenden Elemente des regionalen Richtplans von 1984 (Begren-
zung der Siedlungsentwicklung und Vorranggebiete Landschaft) werden im 
vorliegenden AP / RGSK weitergeführt und in ihrer Wirkung gestärkt. 
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Bedürfnis der Region im 
Bereich Langsamverkehr 

Das Kantonsstrassennetz wurde auf Schwachstellen geprüft und es wurde 
eine Umfrage zum Handlungsbedarf im Langsamverkehr durchgeführt. Die 
daraufhin entwickelten Massnahmen werden mit dem RGSK eingeleitet. 

Den Fussgängern in den Zentren wieder mehr Raum zurückgeben und das 
Schliessen von Netzlücken für den Zweiradverkehr sind die wichtigsten 
Anliegen. Mit dem Projekt "crossbow" werden im Bödeli die zwei zentralen 
Achsen Bödeli- und Höheweg vom motorisierten Individualverkehr entlastet 
und dem Langsamverkehr der gewünschte Raum zurückgegeben. 

Im Bereich Mobilitätsmanagement sollen die bestehenden Aktivitäten 
gestärkt und z. T. regional ausgebaut werden. 

Regionale Prioritäten in 
der Siedlungsentwicklung 

Die Auswahl und Koordination der grösseren Siedlungserweiterungsgebiete 
zwischen den Zentren ermöglicht eine Abstimmung von Siedlungsentwick-
lung und Verkehr. 

Die innere Verdichtung soll u. a. mit der Festsetzung von Entwicklungs-
schwerpunkten erreicht werden. 

Durch die institutionalisierte Zusammenarbeit in der Regionalkonferenz wird 
die Abstimmung der Siedlungsentwicklung unter den Gemeinden gefördert. 

Massnahmen Verkehr Viele Massnahmen tragen zur Verbesserung der Qualität des Verkehrssys-
tems bei. Es handelt sich dabei um viele kleinere Massnahmen wie lokale 
Querschnittsanpassungen und Erhaltungsmassnahmen welche den Betrieb 
sicherer machen oder dem Langsamverkehr mehr Sicherheit bieten wer-
den. 

Ein wichtiger Aspekt im Hinblick auf die Unterstützung des öffentlichen 
Verkehrs ist die kombinierte Mobilität. Diese wird mit gezielten Massnah-
men weiter gefördert (Park + Ride, Bike + Ride). 

Das Massnahmenpaket V3 entspricht der Umsetzung des crossbow Pro-
jekts. Die Massnahmen sollen die Attraktivität des Zentrums wieder herstel-
len, den Suchverkehr reduzieren und den Durchgangsverkehr noch geziel-
ter auf die Umfahrungsstrasse lenken. 

Schwerpunkt des AP Auch im 2. Agglomerationsprogramm hat die Vollendung des "cross-
bow"-Projekts höchste Priorität, weshalb die B-Massnahmen nun zu 
A-Massnahmen werden. 

Als eine der kleinsten Agglomerationen sind die grossen Infrastrukturprob-
leme, welche im Kompetenzbereich der Region liegen, begrenzt und wer-
den mit der Realisierung der "crossbow"-Massnahmen langfristig gelöst 
werden können. Nur dank der Mitfinanzierung von Bund und Kanton wird 
dies für die Bödeli-Gemeinden möglich werden. 

Die Strategie der Agglomeration ist es deshalb, mit dem Vorliegen dieses 
Agglomerationsprogrammes eines der wichtigsten Defizite zu beheben. Die 
Erfolgskontrolle und der längerfristige Massnahmenbedarf werden durch 
die 4-jährliche Überarbeitung der RGSK auch langfristig sichergestellt 
werden können. 
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1 Einleitung 

 1.1 Vorgeschichte 

Beschluss Regierungsrat  Der Regierungsrat des Kantons Bern hat im Rahmen seiner Strategie für 
Agglomerationen und regionale Zusammenarbeit (SARZ) eine Reform der 
Planungsinstrumente für Verkehr und Siedlung beschlossen. In regionalen 
Gesamtverkehrs- und Siedlungskonzepten (RGSK) sollen die bisherigen 
Agglomerationsprogramme Verkehr und Siedlung abgelöst und eine ver-
besserte regionale Zusammenarbeit angestrebt werden.  

Aufgabe der  
Regionalkonferenzen  

Die Erarbeitung und Einführung der regionalen Gesamtverkehrs- und 
Siedlungskonzepte RGSK ist eine der Hauptaufgaben der Regionalkonfe-
renzen. Die erste Generation der RGSK wird bis 2012 erstellt und an-
schliessend im Vierjahresrhythmus überarbeitet werden. Gemäss aktueller 
Planung beginnt die Erarbeitung der RGSK zweiter Generation im Jahr 
2014. 

RGSK Oberland-Ost und  
Agglomerationsprogramm 
Interlaken 

Die Regionalkonferenz Oberland-Ost hat im August 2011 den Bericht 
RGSK für die kantonale Vorprüfung freigegeben, worin auch das Agglome-
rationsprogramm Verkehr und Siedlung Interlaken 2015 – 2018 enthalten 
ist. Um die spezifische Strategie des Agglomerationsprogramms mit seinem 
örtlichen Fokus und erhöhten Detaillierungsgrad in einem schlüssigen und 
gut lesbaren Bericht darstellen zu können, wurde ausgehend vom RGSK 
dieser separate Erläuterungsbericht zum Agglomerationsprogramm erarbei-
tet. 

Stellenwert des AP und 
RGSK 

Das RGSK stellt einen regionalen Richtplan gemäss den Vorgaben des 
kantonalen Baugesetzes (Art. 98 und 98a) dar. Das AP als integrierender 
Bestandteil des RGSK hat denselben Stellenwert. Durch die Vorprüfung 
durch den Kanton und die vorliegende überarbeitete Version wird sicherge-
stellt, dass die Strategie und die Massnahmen den übergeordneten Pla-
nungsinstrumenten entsprechen. 

 Die Unterlagen zum AP und RGSK sind auf www.oberland-ost.ch als PDF 
verfügbar. 

 

1.2 Ziele des RGSK mit integriertem 
Agglomerationsprogramm 

Drei übergeordnete Ziele 
RGSK 

Mit dem RGSK werden folgende übergeordnete Ziele verfolgt:  

• Mit den RGSK sollen Gesamtverkehr und Siedlungsentwicklung auf 
Stufe Region mittel- und langfristig abgestimmt werden. Das RGSK bil-
det die Grundlage für die Abstimmung dieser Themen auf kantonaler 
Ebene (Kantonaler Richtplan, Massnahme B_09 RGSK). 

• Die bestehenden (Teil-)Richtpläne zu Siedlung und Verkehr sollen durch 
das RGSK abgelöst werden. Das RGSK soll so zu einer Vereinfachung 
des regionalen Planungsinstrumentariums führen.  
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• Das RGSK soll das 1. Agglomerationsprogramm Verkehr+Siedlung 
Interlaken ablösen. 

 

1.3 Organisation 

Organisation der 
Regionalkonferenz 
Oberland-Ost und 
Zuständigkeit 

Die Die Gemeindepräsidenten und Gemeindepräsidentinnen der 29 Ge-
meinden bilden zusammen die Regionalversammlung . Sie ist das oberste 
Organ der Regionalkonferenz (vgl. Abbildung 1-1). Im Rahmen der ihr 
zugewiesenen Aufgaben entscheidet sie verbindlich und abschliessend, 
soweit keine fakultative Volksabstimmung (Referendum) vorgesehen ist. 
Die Stimmkraft der Gemeinden in der Regionalversammlung ist gewichtet 
und richtet sich nach der Einwohnerzahl.  

Die Regionalversammlung bestimmt die Mitglieder der Geschäftsleitung 
und der ständigen Kommissionen. Die Geschäftsleitung der Regionalkonfe-
renz Oberland-Ost hat die Kommission Verkehr und Siedlung mit der Lei-
tung für die Erarbeitung des RGSK beauftragt. Die Kommission Agglomera-
tionsthemen wird durch die Geschäftsstelle einbezogen. Die Geschäftsstel-
le wurde durch die Geschäftsleitung ernannt und begleitet die Arbeiten. 

Projektorganisation Die Arbeitsgruppe "RGSK" ist der Kommission Verkehr + Siedlung der 
RK OO unterstellt: 

 

Abbildung 1-1:  Projektorganisation der Regionalkonferenz Oberland-Ost 

Die Teilregionen stellen jeweils eine(n) Vertreter(in) für die Begleitgruppe, 
sie sind im Impressum des Berichts aufgeführt.  

 
Regionalversammlung 

 
Geschäftsleitung 

 

Kommission 
Verkehr + Siedlung 

 

Arbeitsgruppe RGSK: 
Projektleitung 
Begleitgruppe 

 

weitere Kommissionen 
(insb. Agglo.themen)  

 
Geschäftsstelle 
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Abbildung 1-2:  Gemeinden, Teilregionen und Agglomeration Grafik: IC Infraconsult 

Auftrag IC Infraconsult  Mit den Planungsarbeiten wurde die IC Infraconsult AG beauftragt. Sie 
bearbeitete u. a. den regionalen Richtplan 1984, das Entwicklungskonzept 
2005 und das Agglomerationsprogramm. 

 

1.4 Grundlagen 

Zahlreiche Grundlagen 
vorhanden 

In der Region Oberland-Ost existieren bereits zahlreiche Grundlagen und 
Planungsvorgaben unterschiedlicher Aktualität und Verbindlichkeit sowie 
unterschiedlichen Perimeters. Einige davon wurden in den letzten 25 Jah-
ren in der Region oder in Teilregionen erarbeitet, andere sind von Bund 
oder Kanton vorgegeben.  

Überblick über 
vorhandene Grundlagen 

Im eigens erarbeiteten Grundlagenbericht des RGSK (Vorgehenskonzept 
und Grundlagenbeurteilung RGSK) wurden die relevanten Grundlagen 
bewertet und aufgelistet. Im Anhang A1 findet sich eine Zusammenstellung 
der wesentlichen Grundlagen mit nationaler, kantonaler und (teil-)regionaler 
Bedeutung.  

Zusätzliche Grundlagen Während der Erarbeitung des RGSK wurden folgende zusätzlichen Grund-
lagen verwendet: 
- Kanton Bern: Ermittlung der Zahl der beitragsberechtigten P+R-Plätze 

- Aktualisierte Vorgaben von Bund und Kanton (u.a. Erarbeitung RGSK 
und Weisung über die Prüfung und Mitfinanzierung der Agglomerations-
programme der 2. Generation) 
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Regionaler Richtplan 
1984 

Eine besondere Bedeutung kommt dem regionalen Richtplan 1984 zu. 
Rückblickend kann man von einer pionierhaften Planung sprechen. Wichti-
ge planerische Steuerungsinstrumente wie Begrenzung der Siedlungsent-
wicklung, Landschaftsschongebiete oder Vorranggebiete Landwirtschaft 
wurden eingeführt und haben ihre Wirkung bis heute erhalten. Die Ablö-
sung dieses bedeutenden Instrumentes wird deshalb behutsam und nur 
schrittweise erfolgen (vgl. Kapitel 8.3). Eine vollständige Ablösung wird erst 
mit dem RGSK der 2. Generation möglich sein. 

 Wichtigste Grundlagen für das Agglomerationsprogramm 

Bund • Bundesamt für Raumentwicklung ARE: Bundesbeschluss über die 
Finanzierungsetappe 2011 – 2014 für das Programm Agglomerations-
verkehr, Vernehmlassungsvorlage vom 19. Dezember 2008 

• Prüfbericht des Bundes zum AP V+S Interlaken 1. Generation. 

• Erläuterungsbericht des Bundes zur Prüfung der Agglomerationspro-
gramme. 

• Weisung über die Prüfung und Mitfinanzierung der Agglomerationspro-
gramme der 2. Generation vom 14. Dezember 2010. 

Kanton • Synthesebericht 2007, Auswertung und Beurteilung der Agglomerati-
onsprogramme Verkehr+Siedlung Bern, Biel, Thun, Burgdorf, Langen-
thal, und Interlaken aus der Sicht des Kantons Bern, Dezember 2007. 

• Regionalisierte Bevölkerungsprojektionen für den Kanton Bern, Ausgabe 
2008. Hrsg. Statistikkonferenz Kanton Bern, bearbeitet durch Hornung, 
Wirtschafts- und Sozialstudien und Sigmaplan. 

• Grundlagen zur kantonalen ÖV-Planung: Angebotsbeschluss, Investiti-
onsrahmenkredit. 

• Grundlagen zur kantonalen Strasseninfrastrukturplanung: Strassenbau-
programm, Korridorstudien, Richtplan Velo, etc. 

• Gesamtverkehrsmodell Kanton Bern 2010. 

Region • Grundlagenbericht für das RGSK Oberland-Ost: Vorgehenskonzept und 
Grundlagenbeurteilung 2009  

• Agglomerationsprogramm Interlaken Teilprogramm Verkehr und Sied-
lung, Erläuterungsbericht mit Massnahmenteil 2005 

• Agglomerationsprogramm Interlaken Teilprogramm Verkehr und Sied-
lung, Ergänzungsbericht 2007 

• Regionaler Richtplan 1984 

• Entwicklungskonzept 2005 

• Regionales Angebotskonzept 2014-2017 

• Verkehrs- und Gestaltungsrichtplan Bödeli 
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1.5 Bestandteile des Erläuterungsberichts 
Agglomerationsprogramm Interlaken 

Bestandteile des  
Erläuterungsberichts  
AP Interlaken 

Zum vorliegenden Erläuterungsbericht Agglomerationsprogramm Interlaken 
gehören auch Anhang und Massnahmenkatalog des RGSK Oberland-Ost 
sowie angepasste A3-Ausschnitte aller Karten des RGSK: 

• Erläuterungsbericht 

• Anhang des RGSK Oberland-Ost 

• Massnahmenkatalog des RGSK Oberland-Ost 

• A3-Ausschnitte aller Karten (Richtplankarte, Hinweiskarten 1 bis 4) 

Mitwirkung, Umfrage 
Langsamverkehr 

Die Mitwirkung zum Agglomerationsprogramm Interlaken wurde im Rahmen 
der RGSK-Mitwirkung durchgeführt. Auf einen separaten Mitwirkungsbe-
richt für das Agglomerationsprogramm wird verzichtet. Ebenso auf einen 
separaten Kurzbericht zur während der RGSK-Erarbeitung durchgeführten 
Umfrage Langsamverkehr. Zur Dokumentation des Erarbeitungsprozesses 
und zur Beantwortung von Detailfragen wird auf die RGSK-Berichte verwie-
sen. Sie sind auf www.oberland-ost.ch als PDF verfügbar: 

- Mitwirkungsbericht mit separatem Anhang 

- Kurzbericht Umfrage Langsamverkehr mit separatem Anhang 

Bestandteile des RGSK  
1. Generation 

Folgende Dokumente sind Bestandteile des RGSK Oberland-Ost: 

- Bericht 

- Anhang (liegt auch dem AP Interlaken bei) 

- Massnahmenkatalog (liegt auch dem AP Interlaken bei) 

- Richtplankarte 

- Hinweiskarte 1:  
Langsamverkehr 

- Hinweiskarte 2:  
Landschaftsinventare, Biotopinventare und Schutzgebiete Bund 

- Hinweiskarte 3:  
Naturinventare Kanton Bern, Gewässer- & Grundwasserschutz, 
Übersichtszonenplan UZP 

- Hinweiskarte 4: 
Schutz- und Schongebiete Region, Landschaftsentwicklungskonzepte 
Kanton und Region, Naturgefahrenkarte 
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 1.6 Übersicht Massnahmen 

Agglomerationsprogramm 1. Generation 

 Folgende vom Bund mitfinanzierte Massnahmen sind realisiert  
und im AP der 2. Generation / RGSK 1. Generation nicht mehr enthalten: 

AP 1. Generation AP 2 / RGSK 1 

Nr. Nr. Prüfbericht 
Bund 

Bezeichnung Kosten 
(AP 2005) 

Priorität Nr. Priorität 

VS_10 
 

VS_10_3 

581.005 / 
581.010 

Massnahmenpaket Infrastruktur / 
Netzergänzungen Langsamverkehr 

- Unterführung Bahnhofplatz - Schifflänte 

4.6 Mio 
(Total) 

 
 

A 

 
 

- 

 
 

-  
  
 Folgende vom Bund mitfinanzierte Massnahmen befinden sich in der Reali-

sierung: 

AP 1. Generation AP 2 / RGSK 1 

Nr. Nr. Prüfbericht 
Bund 

Bezeichnung Kosten 
(AP 2005) 

Priorität Nr. Priorität 

VS_3 581.001 Gestaltungs- und Betriebskonzept 
Flaniermeile und Bödeliweg  
(crossbow, Teilprojekt 1) 

- VS3-A1 (VS_3_1, VS_3_2, VS_3_3) 

 
 
 

9.5 Mio 

 
 
 

A 

V3  
 
 

A1 

VS_10 
 

VS_10_1 
VS_10_2 

581.005 / 
581.010 

Massnahmenpaket Infrastruktur / 
Netzergänzungen Langsamverkehr 

- Optimierung Kantonsstrasse 221 
- Verbesserung der Veloführung  
   Goldswilviadukt 

4.6 Mio 
(Total) 

 
 

A 
A 

 
 

V6-4 
V4L-2 

 
 

A1 
A1 

 
 

Als wichtigste grössere Infrastruktur-Massnahme wurde das "crossbow"-
Projekt eingegeben. Dank der Mitfinanzierung des Bundes befindet sich 
das Teilprojekt Höheweg in der Realisierungsphase. U.a. wegen der hohen 
finanziellen Belastung der Bödeligemeinden wurde das Projekt etappiert 
und der Bödeliweg zur Realisierung in die Periode 2015 gelegt, weshalb 
der Bund das Massnahmenpaket "crossbow" aufteilte und den Bödeliweg 
als B-Massnahme festlegte. C-Massnahmen beantragte die Region keine. 

Weiterführung von 
Massnahmen des 1. AP 
im 2. AP 

In den Kapiteln 6.3.2 und 6.3.3 werden die Massnahmen des 1. AP aufge-
führt, welche im 2. AP weiter geführt werden. 

 

1.7 Neue Regionalpolitik NRP 

Aktualisierung und 
Koordination 

Die Entwicklungsstrategie 2011 und das regionale Förderprogramm 2012-
2015 wurden für die Region Oberland-Ost aktualisiert und mit dem RGSK 
koordiniert. 

Die Entwicklungsstrategie 2011 befindet sich im Anhang A15. 
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2 Ist-Zustand  

 

2.1 Die Agglomeration Interlaken 

Lage Die Region Oberland-Ost ist durch spektakuläre Hochgebirgslandschaften, 
Täler mit steilen Abhängen und das breite Haupttal der Aare mit Brienzer- 
und Thunersee geprägt. Die Agglomeration Interlaken, das wichtigste 
Zentrum der ansonsten ländlich geprägten Region, liegt auf dem „Bödeli“ 
zwischen den beiden Seen. 

Abbildung 2-1:  Die Region Oberland-Ost mit ihren Hauptverkehrsachsen. Grafik: IC Infraconsul. 

Bedeutung Die Agglomeration Interlaken ist für die Region Oberland-Ost von zentraler 
Bedeutung: 

• Verkehr: Fast der gesamte Verkehr (ÖV und MIV) in oder aus der Regi-
on fliesst über Interlaken. Interlaken ist das Tor zur Region. 

• Versorgung: Die Agglomeration Interlaken ist der Versorgungsschwer-
punkt der ganzen Region. 

• Tourismus: Interlaken ist das wichtigste Zentrum und die Anlaufstelle 
des Tourismus für die ganze Region. 

• Wohnen und arbeiten: Die Hälfte der Bevölkerung der Region wohnt in 
der Agglomeration und etwas mehr als die Hälfte aller Arbeitsplätze sind 
dort angesiedelt. 

• Landwirtschaft: Alle Fruchtfolgeflächen der Region, und damit der agro-
nomisch besonders wertvolle Teil des Kulturlandes, liegen auf dem Bö-
deli in der Agglomeration Interlaken. 
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• Natur: Die Weissenau ist ein Schutzgebiet von nationaler Bedeutung. 
Über das Bödeli verläuft ausserdem der Wildtierkorridor BE 15 von über-
regionaler Bedeutung. 

 

Abbildung 2-2:  Die Agglomeration Interlaken mit Kernzonen und Verkehrsachsen 

Perimeter Der Kernort besteht aus den Gemeinden Interlaken, Matten und Unterseen 
(Bödeligemeinden). Sie bilden zusammen mit Bönigen, Gsteigwiler, Ring-
genberg und Wilderswil gemäss der statistischen Raumgliederung der 
Schweiz die Agglomeration Interlaken. Zum Handlungsperimeter des Ag-
glomerationsprogramms gehört zusätzlich die Gemeinde Därligen. Der 
behandelte Agglomerationsraum Interlaken besteht demnach aus 8 Ge-
meinden. 

Verkehrsnetz und 
Netzhierarchie Strasse 

Interlaken ist verkehrsmässig sehr gut an die übergeordneten Zentren 
angebunden. Mit dem Eisenbahnvollknoten bestehen direkte Verbindungen 
Richtung Luzern, Bern und Basel. 
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Das Rückgrat des Autoverkehrs bildet die A8. Die weitere Verteilung wird 
durch das Kantonsstrassennetz und einzelne Gemeindestrassen gewähr-
leistet. 

Höheweg und Bödeliweg Höheweg und Bödeliweg stellen insbesondere für den Langsamverkehr die 
wichtigsten Achsen der Kernstadt dar. Viele Geschäfte, Restaurants und 
Hotels befinden sich an diesen 2 Hauptachsen. Die ungenügende Gestal-
tung und die hohe Belastung durch den motorisierten Individualverkehr 
schränken die Attraktivität für den Langsamverkehr jedoch ein. 

Nutzungsdruck Die zentrale Lage der Agglomeration in der Region Oberland-Ost bewirkt 
einen vielfältigen Nutzungsdruck auf den Bödeliraum: Eine steigende 
Bevölkerungszahl, ein zunehmender Flächenbedarf pro Kopf, ein erhöhter 
Bedarf an Verkehrsleistung und vermehrte Freizeitnutzungen (Grossveran-
staltungen, Naturraumnutzung) führte in den letzten Jahrzehnten allerdings 
zu einer fortschreitenden Überbauung von bisher unbebautem Land. 

 

2.2 Siedlung 

Zurzeit lebt genau die Hälfte der Bevölkerung der Region Oberland-Ost in 
der Agglomeration Interlaken. 

2.2.1 Bevölkerungsentwicklung 

Agglomeration 
1998-2008 

Im Zeitraum von 1998 bis 2008 hat die ständige Bevölkerung in der Agglo-
meration Interlaken um 7.5% zugenommen (siehe Abbildung 2-3 und 
Tabelle 2-1). Die Bevölkerung ist einzig in der ländlich geprägten Gemeinde 
Gsteigwiler zurückgegangen (-6.2%). Sonst ist sie überall gewachsen, am 
stärksten in den Gemeinden Ringgenberg (+13.2%), Wilderswil (+11.7%) 
und Unterseen (+10.3%). 

 

 

Abbildung 2-3: Bevölkerungsentwicklung 1998 bis 2008. 
Quelle: Statistik des jährlichen Bevölkerungsstandes ESPOP (BFS). 
Grafik: IC Infraconsult. 
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   1998 2008 Differenz 1998-2008  
Bönigen 2'243 2'383 140 6.2 % 
Därligen 391 401 10 2.6 % 
Gsteigwiler 453 425 -28 -6.2 % 
Interlaken 5'052 5'319 267 5.3 % 
Matten bei Interlaken 3'552 3'676 124 3.5 % 
Ringgenberg (BE) 2'393 2'709 316 13.2 % 
Unterseen 4'943 5'453 510 10.3 % 
Wilderswil 2'200 2'458 258 11.7 % 
Agglomeration Interlaken 21'227 22'824 1'597 7.5 % 

Tabelle 2-1:  Ständige Wohnbevölkerung per Ende Jahr. Agglomerationsgemeinden sind 
grau hinterlegt.  
Quelle: Statistik des jährlichen Bevölkerungsstandes ESPOP (BFS) 

Bevölkerungszuwachs 
dank Zuwanderung 

Der hohe Bevölkerungszuwachs in der Agglomeration Interlaken ist zum 
überwiegenden Teil auf Zuwanderungsgewinne zurückzuführen. Diese 
machten rund 90% der Einwohnerzunahme zwischen 1990 und 2000 aus. 
Nach 2000 fand eine Abschwächung des Wachstums statt. Die Geburten-
überschüsse trugen lediglich 10% zum Anstieg der Bevölkerungszahl bei. 
Im kantonalen Durchschnitt präsentierten sich die Verhältnisse zwischen 
Zuwanderungsgewinn und Geburtenüberschuss gerade umgekehrt: Der 
Grossteil der Bevölkerungszunahme ist nicht auf die Zuwanderung, son-
dern auf Geburtenüberschüsse zurückzuführen. Diese Zahlen zeigen 
deutlich die hohe Wohnattraktivität des Raumes Interlaken / Bödeli.  

 

Abbildung 2-4:  Entwicklung der ständigen Wohnbevölkerung von 1981 bis 2010.  
Quelle: Bundesamt für Statistik, Statistik des jährlichen Bevölkerungsbestandes (ESPOP). 
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Ausserhalb der 
Agglomeration 

Ausserhalb der Agglomeration ist die Bevölkerung im gleichen Zeitraum um 
4.4% zurückgegangen, in abgelegenen Gemeinden teilweise drastisch (am 
meisten in Guttannen: -19.5%). 

Dank seiner attraktiven Lage am Thunersee und der guten Erschliessung 
durch die Autobahn konnte Leissigen als einzige Gemeinde ausserhalb der 
Agglomeration ein starkes Wachstum von +14.5% verzeichnen.  

   1998 2008 Differenz 1998-2008  

Agglomeration Interlaken 21'227 22'824 1'597 7.5 % 

Ausserhalb Agglomeration 24'412 23'333 -1'079 -4.4 % 

Region Oberland-Ost 45'639  46'157 518 1.1 % 

Tabelle 2-2:  Ständige Wohnbevölkerung per Ende Jahr  
Quelle: Statistik des jährlichen Bevölkerungsstandes ESPOP (BFS) 

Fazit Region Im Gegensatz zur Vorperiode fand in den letzten 10 Jahren in der Region 
nur eine sehr geringe Zunahme der Bevölkerung statt (+1.1%). Periphere 
Gemeinden sind aber von einem bedrohlichen Bevölkerungsrückgang 
betroffen (minus 15 bis 20%), während in der Agglomeration Interlaken 
manche Gemeinden stark wachsen (plus 10 bis 13%).  

Strukturdaten der 
kantonalen Auswertung 

Der Kanton Bern erhebt seit 2010 jährlich die Strukturdaten für die Verwal-
tungseinheiten. Sie erschienen erstmals im Juli 2010 und können dem 
Anhang A2 entnommen werden. 

 

2.2.2 Altersstruktur 

 2007 <15J 15-24J 25-59J 60-79J >80J 
Agglomeration Interlaken 17% 12% 49% 16% 5% 

Ausserhalb Agglomerati-
on 

18% 11% 47% 19% 5% 

Region Oberland-Ost 18% 11% 48% 18% 5% 
 

 Tabelle 2-3:  Anteile der Bevölkerung je Altersklassen.  
Quelle: Statistik des jährlichen Bevölkerungsstandes ESPOP (BFS) 

Kinder Auffallend ist, dass die höchsten Kinder-Anteile (< 15 Jahre) der Wohnbe-
völkerung in ländlichen Gemeinden zu finden sind (Lütschental 25%, 
Gsteigwiler 24% und Saxeten 24%). 

Ältere Semester Während die Anteile der über 80-Jährigen bei den Gemeinden innerhalb 
und ausserhalb der Agglomeration etwa gleich gross sind, zeigen sich bei 
den 60-79-Jährigen auf dem Land höhere Anteile als in der Agglomeration. 
Die Anteile nehmen von den Bödeli-Gemeinden (ø16%) über die Gemein-
den der Agglomeration (ø17%), die regionalen Zentren (ø18%) bis zu den 
ländlichen Gemeinden (ø19%) stetig zu. Die höchsten Anteile finden sich in 
den peripheren Gemeinden Gadmen (28%) und Habkern (23%) sowie auch 
in Schattenhalb (22%). 
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2.2.3 Arbeitsplätze 

Unterdurchschnittliche 
Entwicklung 

Anders als bei der Bevölkerung ist bei der Zahl der Beschäftigten in der 
Agglomeration Interlaken eine deutlich unterdurchschnittliche Entwicklung 
festzustellen. In der 2. Hälfte der 1990er-Jahre gingen in der Agglomeration 
rund 700 Arbeitsplätze verloren. Der grösste Teil dieses Verlustes fiel auf 
die Branchen Detailhandel/Reparatur, Gastgewerbe, Gesundheits- und 
Sozialwesen sowie Textilindustrie. Dieser Rückgang von 6.2% aller nicht-
landwirtschaftlichen Arbeitsplätze innerhalb weniger Jahre konnte in der 
Folge nur noch teilweise kompensiert werden.  

 
Starke Verluste in 
Bönigen und Matten 

Die stärksten Verluste an Arbeitsplätzen sind in Bönigen und Matten zu 
verzeichnen. Interlaken weist ebenfalls eine geringe Abnahme der Beschäf-
tigten aus, wobei hier zu bemerken ist, dass sich in Interlaken mit 5'700 
Beschäftigten die meisten Arbeitsplätze in der Agglomeration befinden. 
Eine starke Zunahme kann einzig Wilderswil verzeichnen. 
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Nach wie vor starke 
Bedeutung des 
Tourismus 

Die Branchenstruktur der Agglomeration Interlaken zeigt erwartungsge-
mäss eine starke Abhängigkeit vom Tourismus. Allein die Wirtschaftszwei-
ge Gastgewerbe (Hotellerie, Restauration) und Handel/Reparatur (darin 
enthalten ist u.a. der Detailhandel) bieten zusammen fast 40% aller Ar-
beitsplätze der Agglomeration an. Werden noch das Baugewerbe und die 
Branche Verkehr/Nachrichtenübermittlung dazu gezählt, die beide ebenfalls 
zu einem guten Teil vom Tourismus abhängig sind, sind mehr als die Hälfte 
aller Beschäftigten der Agglomeration Interlaken direkt im Fremdenverkehr 
tätig. Indirekt vom Tourismus abhängig sind sodann zahlreiche weitere 
Arbeitsplätze in anderen Branchen, die das Gastgewerbe, den Detailhandel 
usw. beliefern. 

 

2.2.4 Baulandreserven 

Nachfrage nach Bauland Bezüglich Nachfrage nach neuem Bauland präsentiert sich in der Region 
ein heterogenes Bild: Die zentral gelegenen Gemeinden der Agglomeration 
spüren einen grösseren Druck und erreichen flächenmässig ihre räumlichen 
Grenzen. In den peripher gelegenen Aussengemeinden ist der Siedlungs-
druck – mit Ausnahme in einzelnen touristischen Orten – deutlich geringer. 
Dementsprechend ist in den Gemeinden auch das Angebot an Baulandre-
serven ausreichend. 

Aus den in der Master-Thesis1 untersuchten Fragestellungen und verwen-
deten Grundlagen – die Erhebung der unüberbauten Bauzonen basiert auf 
den mit einer gewissen Ungenauigkeit behafteten Übersichtszonenplänen 
aus dem Jahr 2009 – lassen sich generell gültige Aussagen für die Region 
ableiten (vgl. auch Anhang A18 und A19): 

Reserven an 
Wohnbauland 

Um die zukünftig mögliche Nachfrage nach neuen Wohnzonen abschätzen 
zu können, wird mit verschiedenen Bevölkerungsszenarien gerechnet. Für 
die Ermittlung der Baulandreserven wird von einem mittleren Szenario mit 
einem Bevölkerungswachstum um 4% bis 2025 gerechnet. Demzufolge 
zeigt sich, dass die Baulandreserven für neuen Wohnraum in den meisten 
Agglomerationsgemeinden beinahe ausgeschöpft werden. In den peripher 
gelegenen Aussengemeinden sind die Reserven in der Regel tendenziell zu 
gross. In Gemeinden mit touristischen Orten muss die Beurteilung der 
Baulandreserven in erster Linie aus Sicht der Zweitwohnungsproblematik 
erfolgen. 

Reserven an 
Arbeitszonen 

In der Region Oberland-Ost gibt es rund 40 ha unüberbaute Bauzonen für 
Arbeitsnutzung; über die Hälfte davon liegt im Perimeter der Agglomeration 
Interlaken. Da für die Region bis 2030 ein Rückgang der Arbeitsplätze um 
rund 20% prognostiziert wird, muss davon ausgegangen werden, dass 
diese Landreserve für Arbeitszonen gross ist und in Zukunft zusätzlich 
vermehrt Arbeitsflächen frei werden. 

Angesichts dieser grossen Arbeitszonenreserven und der für die nächsten 
Jahre begrenzt freien Wohnzonen in den Agglomerationsgemeinden müss-
te im Rahmen von künftigen Ortsplanungsrevisionen vermehrt auch das 

                                                      
1 S. Bleuel, Master-Thesis of Advanced Studies in Raumplanung, ETH: „Die regionale Abstimmung der kommu-

nalen Baulandnachfrage – Potenziale und Möglichkeiten in der Region Oberland-Ost (BE)“, 27. Juli 2011 
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Umstrukturierungspotential (Umzonungen von Arbeits- in Wohnzonen) 
geprüft werden – sofern dies die generelle Eignung (Lage, Immissionen, 
Entwicklungsabsichten etc.) der einzelnen Reserven zulässt. 

Über die Verfügbarkeit der Reserven bzw. zur Baulandhortung in den 
Regionsgemeinden können jedoch keine Angaben gemacht werden. 

Verkehrsintensive 
Vorhaben 

Das Areal des ehemaligen Flugplatzes Interlaken hat das Potential für ein 
verkehrsintensives Vorhaben VIV gemäss der Definition des Kantons Bern2. 
Es wird abgeklärt, ob hier ein Entwicklungsschwerpunkt ESP oder eine 
strategische Arbeitszone SAZ eingerichtet werden soll (siehe dazu Kapitel 
2.2.5). Ansonsten bestehen zum heutigen Zeitpunkt keine Absichten, 
weitere verkehrsintensive Einrichtungen zu erstellen. Bestehende Einrich-
tungen werden in Kapitel 2.3.3 beschrieben. 

 

2.2.5 Innere Verdichtung und Entwicklungsschwerpunkte 

Innere Verdichtung Wegen des geringen Bevölkerungswachstums und der insgesamt kleinen 
Agglomeration war die Thematik der inneren Verdichtung bisher nicht von 
gleicher Bedeutung wie in grösseren Agglomerationen. Mit dem regionalen 
Richtplan von 1984 wurde jedoch pionierhaft seit 1984 die Siedlungsver-
dichtung auf die Kernorte konzentriert (u.a. mittels Siedlungsbegrenzungsli-
nien). 

Mit dem 1. Agglomerationsprogramm und dem kantonalen Programm der 
Entwicklungsschwerpunkte wurden die innere Verdichtung und die Abstim-
mung von Verkehr und Siedlung zusätzlich gefördert: Mit dem ESP Bahn-
hof Interlaken Ost und der Umgestaltung des Westbahnhofs wurden zentra-
le Gebiete verdichtet. Die Möglichkeiten der inneren Verdichtung wurden 
erkannt und sollen weiterhin gefördert werden. 

ESP Interlaken Ost Der kantonale ESP Bahnhof Interlaken Ost ist weitgehend realisiert. Auf der 
Richtplankarte wird er trotzdem noch abgebildet. 

Abklärungen zu  
ESP oder SAZ auf 
Flugplatz Interlaken 

Für das Areal des ehemaligen Flugplatzes Interlaken besteht ein Nutzungs- 
und Infrastrukturrichtplan (NIRP 2007).  

Eine Projektgruppe hat sich mit der Frage befasst, ob auf dem Flugplatz-
areal ein Entwicklungsschwerpunkt ESP oder eine strategischen Arbeitszo-
ne SAZ eingerichtet werden soll (siehe Abbildung 2-5). Der Schlussbericht 
Entwicklungsschwerpunkt/Strategische Arbeitszone Flugplatz Interlaken 
ging im Mai 2009 in die Vernehmlassung, bei der sich die Mehrheit der 
Gemeinden der Regionalkonferenz grundsätzlich positiv äusserte. Mitte 
2012 wird beim Kanton die Richtplananpassung des NIRP mit einem ESP 
und einer SAZ beantragt. 

                                                      
2 Verkehrsintensive Vorhaben sind im Kanton Bern Vorhaben mit einem Verkehrsaufkommen von durchschnittlich 

mehr als 2’000 Fahrten pro Tag (DTV). Vgl.: AGR/beco (2005): Das Berner Fahrleistungsmodell - Grundlagen 
und Anwendung 
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Strategie Flugplatz 
Interlaken 

 

Abbildung 2-5:  Mittel- bis langfristige Strategie Flugplatz Interlaken. Quelle: Entwicklungs-
schwerpunkt/Strategische Arbeitszone Flugplatz Interlaken. Schlussbericht 
2.Phase 
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2.3 Verkehr 

Generelle Beschreibung Die Region Oberland-Ost ist mit der Autobahn A6/A8 und der Bahnzu-
fahrtsachsen Bern-Interlaken und Luzern-Meiringen-Interlaken gut an das 
übergeordnete Verkehrsnetz angeschlossen und ist für Touristen und 
Pendler bequem erreichbar.  

Eingeschränkt wird die Erreichbarkeit der Region unter anderem durch 
zeitweilige Überlastungen im Strassenverkehr insbesondere zu Spitzenzei-
ten des Freizeitverkehrs sowie durch die Leistungsgrenzen der eingleisig 
erstellten Bahnlinie zwischen Spiez und Interlaken. Zudem leiden einzelne 
Ortschaften unter übermässiger Belastung durch den motorisierten Stras-
senverkehr (z.B. Ortsdurchfahrt Wilderswil und die Bödeli-Gemeinden). 

Nachholbedarf besteht lokal in Bezug auf den Langsamverkehr (Fuss- und 
Fahrradwege). 

 

2.3.1 Unfallgeschehen in den Kerngemeinden 

Unfallgeschehen der 
letzten 5 Jahre 

In der Periode vom 1.1.2002 bis 1.3.2007 wurden in den Kerngemeinden 
der Agglomeration über 500 Unfälle mit gegen 300 Verletzten registriert. 
Insbesondere im von Fussgängern, Radfahrern und Privatverkehr stark 
belasteten Abschnitt Bahnhof Interlaken West bis Ost ist eine starke Häu-
fung zu beobachten (vgl. Anhang A7). 

 Gemeinde Unfälle Verletzte Tote  innerorts  ausserorts 
Interlaken 326 160 0 269 57 
Matten 99 58 0 69 30 
Unterseen 119 79 3 72 47 
Total 544 297 3 410 134 

Tabelle 2-4:  Unfallzahlen der Bödeli-Gemeinden 1.1.2002-1.3.2007 

Beteiligte Objekte An Unfällen in der Agglomeration Interlaken beteiligte Fahrzeugarten (2002-
2006). 

71%

2%

4%

9%

7%

1%

4%
2%

PW

Kleinbus/Car

Lieferwagen /LKW

Fahrrad

Motorräder

Bahn

Fussgänger

unbekannt

 

Abbildung 2-6: Verteilung der Unfälle in der Agglomeration Interlaken je Fahrzeugkategorie 
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Unfallschwerpunkte In Anhang A7 sind die Standorte der Verkehrsunfälle der Kerngemeinden 
Matten, Interlaken und Unterseen für die Periode 1.1.2002 bis 31.3.2007 
kartiert. 

Unfallschwerpunkte befinden sich an folgenden Stellen: 

Achsen: 

• Rugenparkstrasse - Bahnhofstrasse - Höheweg - Bahnhof Interlaken Ost 
(insbesondere Abschnitt Westbahnhof-Post) 

• Bahnhofstrasse (Unterseen) 

• Wychelstrasse - Hauptstrasse - Gsteigstrasse (Matten) 

Kreuzungen: 

• Rugenpark - Waldeggstrasse 

• Klosterstrasse – Lindenallee 

 

2.3.2 Pendlerströme 

Resultate aus 
Pendlerstatistik 2000 

In der Agglomeration Interlaken sind täglich knapp 10'000 Pendler (Er-
werbstätige und Schüler/Studenten) unterwegs. 

Das Total der Binnenpendler hat von 1990 bis 2000 um knapp 3% abge-
nommen. 

Der Anteil des Langsamverkehrs (zu Fuss, Fahrrad/Mofa) am gesamten 
Pendlerverkehr macht einen Anteil von 55% aus. Der Anteil des öffentlichen 
Verkehrs macht 3.9% und der Anteil des motorisierten Individualverkehrs 
26.5% aus. Keine Angaben und keinen Weg (Wohnen und Arbeiten in der 
gleichen Gemeinde) machen 13.6% und Park+Ride 1% aus. 

Der Modal Split ÖV beträgt mit 382 ÖV-Pendlern zu 2'626 MIV-Pendlern 
demnach lediglich knapp 13%. 

Beim motorisierten Individualverkehr (MIV) haben von den total 2’703 
Pendlern in der Agglomeration 1'396 Pendler oder 52% Interlaken als 
Zielort. Beim ÖV mit total 407 Pendlern macht der Anteil mit Zielort Interla-
ken 67% aus. 

Bei den total 1'127 Wegpendlern Richtung Spiez, Thun und Bern ist der 
Modal Split (ÖV) 55%. 

 2.3.3 Verkehrsbedeutende Einrichtungen 

Abgrenzung zu  
Verkehrsintensiven 
Standorten 

Im Kanton Bern wurden für die Agglomerationen Bern, Biel und Thun regio-
nale Fahrleistungsmodelle erarbeitet und auf deren Basis verkehrsintensive 
Standorte von regionaler Bedeutung festgelegt. Für die Agglomeration 
Interlaken besteht kein Fahrleistungsmodell. Um doch eine Übersicht von 
verkehrsgenerierenden Einrichtungen zu erhalten, wurde eine einfache 
Erhebung vorgenommen. Zur Abgrenzung werden diese Standorte "ver-
kehrsbedeutende Einrichtungen" genannt. 
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Verkehrsbedeutende 
Einrichtungen 
Agglomeration 

In der Agglomeration Interlaken bestehen folgende verkehrsbedeutenden 
Einrichtungen (Standorte: siehe Abbildung 2-7 oder die Richtplankarte): 

Nr. Gemeinde Bezeichnung 

01 Unterseen Neuhaus 
(u.a. Naherholungsgebiet, Hotel, Restaurant, Golfplatz) 

02 Unterseen Spital Interlaken 

03 Unterseen Coop Stedtli-Zentrum 

04 Interlaken Migros Interlaken West 

05 Interlaken Kursaal / Hotel Jungfrau  
(u.a. Kongresszentrum, Hotel, Kasino) 

06 Interlaken Parkhaus Zentrum Interlaken 

07 Matten Eissporthalle / Tellspielareal 

08 Interlaken Bahnhof Interlaken Ost / Coop Center 

09 Matten Jungfraupark / Events Flugplatzareal 

10 Wilderswil Bahnhof Wilderswil  
(u.a. Talstation Schynige Platte Bahn) 

11 Wilderswil Oberland Shopping  

12 Interlaken Coop Bau+Hobby / Otto's / Landi / Aldi 
  

Planung Zu verkehrsintensiven Vorhaben siehe Kapitel 2.2.4. 

 

Abbildung 2-7:  Verkehrsintensive Einrichtungen in der Agglomeration Interlaken 

 

2.3.4 Parkierung 
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Parkings  
Zentrum Interlaken 

Die Abbildung 2-8 zeigt öffentlich zugängliche Parkings in der Agglomerati-
on. Folgende Parkhäuser und –plätze verfügen über mindestens 50 öffentli-
che Parkplätze: 

 Name Anzahl Plätze (ca.)  
A Spital Interlaken 215 
B Migros Interlaken West 220 
C Coop Stedtlizentrum 140 
D Rosenparkplatz 85 
E Parkhaus Zentrum Interlaken 115 
F Parkhaus Victoria-Jungfrau 85 
G Kursaal 105 
H Eissporthalle 80 
I Bahnhof Interlaken Ost 200 
K Coop Interlaken Ost 50 
L Bildungszentrum Interlaken 60
 Total (nur Parkings mit mindestens 50 Parkplätzen): rund 1350  

Die Buchstaben finden sich auf der folgenden Abbildung wieder. 

 

Abbildung 2-8:  Parkings im Zentrum Interlaken. Quelle: Police Interlaken 
Bei Parkhäusern und –plätzen ab 50 Parkplätzen ist zusätzlich die ungefähre Anzahl angegeben. 

Strassenparkplätze Zusätzlich zu den genannten rund 1350 Plätzen auf grösseren Parkings 
bestehen Ende 2011 im Bödeli rund 600 weitere öffentliche Parkplätze 
entlang von Strassen, sowie mehrere speziell für Reisecars eingerichtete 
Busparkplätze. 
 

In Wilderswil bestehen für den Schwerverkehr nicht genügend Abstellplät-
ze. Oft werden die Anhänger für die weitere Fahrt in die Lütschinentäler 

B: 220 
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abgehängt und an ungeeigneten Standorten abgestellt. 

Insgesamt darf das bestehende Parkierungsangebot als sehr gut betrachtet 
werden. Es sind keine Engpässe bekannt. 

 

2.3.5 Freizeit- und Tourismusverkehr 

Hauptprobleme Die spezifische Verkehrsproblematik muss mit Massnahmen angegangen 
werden, die auf die Tourismusagglomeration zugeschnittenen sind. Deshalb 
soll der Tourismusverkehr speziell betrachtet und allfällige Massnahmen 
abgeleitet werden. 

Der Tourismus ist der bedeutendste Wirtschaftszweig der Agglomeration 
und der Gesamtregion und verursacht dementsprechend viel Verkehr. 

Im Gegensatz zu den Pendlern verursacht das Verkehrsaufkommen durch 
den Tourismus zu bestimmten Tages- resp. Jahreszeiten erhebliche Ver-
kehrsprobleme (vgl. Kapitel 2.3.9 und Anhang A8). 

Viele Touristen sind auch als Langsamverkehrsnutzer unterwegs und 
stellen deshalb ganz unterschiedliche Anforderungen an die Tourismus-
Destination Interlaken. 

Belastungsverteilung in 
Sommer und Winter 

Die starken saisonalen Schwankungen führen insbesondere in den Som-
mermonaten und an Wochenenden zu Überlastungen des Netzes (vgl. 
Abbildung 2-9). Die Verkehrszahlen sind stark wetterabhängig. Im August 
2006 (regnerischer Monat) wurden gegenüber dem Vormonat Juli über 20% 
weniger Autos gezählt. Demgegenüber war die Belastung im Jahre 2002 im 
August am höchsten.  

In den Monaten November und April ist das Verkehrsaufkommen gering. 
Die Belastung des Agglomerationskerns ist in den Sommermonaten beson-
ders hoch. So kann es insbesondere an Sommertagen bei schlechtem 
Wetter zu höheren Belastungen führen, weil viele Touristen aus den umlie-
genden Destinationen das schlechte Wetter nutzen, um Interlaken zu 
besuchen. 

 

Abbildung 2-9:  Jahresganglinie 2009 der Messstelle Zweilütschinen, Daten der Schweizerischen Strassenverkehrszählung 
(SSVZ) vom ASTRA 

Ortsdurchfahrt 
Wilderswil 

Insbesondere die Lütschinentäler stellt das hohe Verkehrsaufkommen vor 
Probleme. Als Tor zu den Lütschinentälern ist die Ortsdurchfahrt Wilderswil 
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besonders belastet. Zu Spitzenzeiten führen hier auch abgestellte Fahrzeu-
ge und Anhänger zu Problemen. 

Umfrage Tourismus-
destination Interlaken 
"quo vadis" 

Im Rahmen des Projektes "Tourismusdestination Interlaken 'quo vadis'" 
wurde im Winter 2005/2006 und im Sommer 2006 eine Befragung bei den 
Gästen durchgeführt. 

Es wurden über 900 Personen befragt. Der Grossteil der Sommergäste 
kommt aus der Schweiz (23%), Deutschland (12%) und Grossbritannien 
(12%). 

Verkehrsmittelwahl der 
Befragten 

Die folgende Tabelle zeigt, mit welchen Verkehrsmittel die Touristen anrei-
sen (aufgeteilt Anreise nach Wohnort oder anderer Destination): 

 

Abbildung 2-10:  Verkehrsmittelwahl Anreise nach Interlaken 

Reisen die Besucher direkt von ihrem Wohnort an, ist das Auto das bevor-
zugte Verkehrsmittel. Ansonsten ist es die Bahn. Zum Tagestourismus 
bestehen keine Angaben. Es kann jedoch davon ausgegangen werden, 
dass Tagestouristen mehrheitlich mit dem Auto anreisen. 

Touristische Angebote Die Touristen können in der Region ein überdurchschnittlich vielfältiges 
Angebot an möglichen Aktivitäten nutzen, wobei die Agglomeration stets 
mindestens als Versorgungs- oder Durchgangszentrum fungiert: 

• Wandern in der Natur 

• Biken und Velofahren 

• Wintersport 

• Übriger Bergsport (Gleitschirm fliegen, Basejumping, etc.) 

• Bergbahnen (Jungfraujoch, Schilthorn) 

• Essen, Shoppen, Wellness, Luxus geniessen 

• Ausflüge mit dem Schiff 

• Adventure Aktivitäten 

• Kongressbesuche 

• Pferdekutschen Transporte 

• Bergsteigen und Klettern 

 
 

Angebote bezüglich 
Mobilität 

Die meisten Angebote sind mit einem hohen Mobilitätsbedürfnis verknüpft, 
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 weshalb der öffentliche Verkehr mit den Angeboten kombiniert wird: 

Seit dem 1. April 2006 kann der Interlakner Gast mit seiner Gästekarte den 
Bus und Zug innerhalb einer bestimmten Zone gratis benutzen. Dazu 
kommen weitere Vergünstigungen für die Nutzung von Bergbahnen. 

Die Pferdekutschen sind für Interlaken von besonderer Bedeutung. Es 
werden viele Personen u. a. entlang der "Flaniermeile" transportiert. Ihre 
Attraktivität wird jedoch durch den starken Individualverkehr gemindert. 

Bei Adventure-Aktivitäten finden sich die Teilnehmer an einem zentralen Ort 
ein (meist Interlaken) und werden dann gemeinsam in Bussen an die ent-
sprechenden Orte geführt. 

Bei Grossanlässen wird oft das Eintrittsticket mit dem ÖV-Ticket kombiniert 
(z. B. Unspunnenfest, Jungfraumarathon oder Red Bull Air-Race [einmalige 
Durchführung]). 

Beim Jungfrau-Marathon gibt es am Wettkampftag mit einer speziellen 
Tageskarte auch für die Betreuer und Zuschauer ein vergünstigtes Ange-
bot. 

Beim Air-Race kostete die Parkkarte für Auto/Motorrad pro Tag CHF 30. Ein 
Teil der Parkgebühr kam direkt einem Fonds für CO2-Ausgleich zu. Der 
Anlass soll insgesamt CO2 neutral sein. 

Ebenso werden bei grossen Musikveranstaltungen kombinierte ÖV Tickets 
angeboten (z. B. Greenfield-Festival). 

 



AP S+V Interlaken. Erläuterungsbericht. Kurzfassung 

 

31 

 

 
2.3.6 Verkehrsrichtplan Bödeli 

Verkehrsrichtplan  
Bödeli   

Die Gemeinden Interlaken, Unterseen und Matten haben basierend auf 
einem Grundkonzept und einem Ideenwettbewerb den Verkehrsrichtplan 
„Bödeli“ erarbeitet, welcher im Mai 1999 in Kraft gesetzt wurde.  

 

Abbildung 2-11:  Grundsätze Verkehrsrichtplan Bödeli 1999. 

Grundkonzept Das Grundkonzept basiert auf einer Erschliessung über den Basisring der 
A8 mit je einer westlichen, südlichen, östlichen und nördlichen Sticher-
schliessung nach Interlaken, Matten und Unterseen (siehe Abbildung oben). 
Mit gezielten Wegweisungen, entsprechenden Strassenraumgestaltungen 
und Verkehrslenkung sollen die Autofahrer auf dem direkten Weg zu ihrem 
Ziel geführt werden. Mit diesem Konzept wir angestrebt, die Fahrstrecken 
im Siedlungsgebiet möglichst zu reduzieren und reine Durchfahrten durch 
das Zentrum zu vermeiden. 

crossbow Auf der Basis dieses Grundkonzepts wurde ein Ideenwettbewerb im Auftrag 
der drei Bödeligemeinden und dem Kanton Bern durchgeführt. Das Sieger-
projekt "crossbow – Die Idee mit der Armbrust" hat aus dem für die meisten 
Gäste unübersichtlichen "Siedlungskuchen" in der Kernagglomeration den 
"Bödeliweg" (Unterseen – Interlaken - Matten) und die "Flaniermeile" 
(Bahnhof West – Bahnhof Ost) als Rückgrat herausgearbeitet. Dieses 
städtebauliche Ordnungssystem bringt eine hohe Lesbarkeit und Erkenn-
barkeit des Ortes, nimmt die gewachsene Geschichte auf und macht ver-
borgene und charakteristische Qualitäten der drei Gemeinden sichtbar.  

Eine Übersicht des Projekts crossbow befindet sich im Anhang A20. 
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Bedeutung in  
RGSK und AP  

Der Verkehrsrichtplan Bödeli hat auch für das RGSK und das 2. Agglomera-
tionsprogramm weiterhin seine Gültigkeit und gibt die Richtung für Mass-
nahmen vor: 

Wichtigste  
Massnahmen 

- Das Bödeli wird für den Privatverkehr über den Basisring der Autobahn 
erschlossen. Mit klaren Informationen und Wegweisungen wird der Ver-
kehr direkt zu den Zielen geleitet. Der Durchgangsverkehr wird aus dem 
Kernort verbannt. 

- Der "Bödeliweg" und die "Flaniermeile" (siehe Abbildung 2-12) wird 
gestalterisch und bedeutungsmässig aufgewertet und als attraktive 
Fussgänger-, Kutschen- und Veloverbindung gestaltet. 

- Weiter sollen Verbesserungen im öffentlichen Verkehr, bei der Parkie-
rung und der Strassenraumgestaltung das Gesamtkonzept unterstützen. 

Wirkung Durch den Verkehrsrichtplan Bödeli besteht auf dem Bödeli ein Verkehrs- 
und Gestaltungskonzept, welches koordinierte und zielgerichtete Verbesse-
rungsmassnahmen ermöglicht. Viele geortete Schwachstellen können so 
angegangen werden. Die Umgestaltung der sich kreuzenden Hauptachsen 
und Flaniermeilen des Ortes erhöht die Aufenthaltsqualität und Attraktivität 
des ganzen Ortskerns. Insbesondere wird sich die Situation für den Velo-
verkehr und die Fussgänger gegenüber der Ausgangslage von 1988 mass-
geblich verbessern.  
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Stand der Umsetzung Bis 2012 wurden Umgestaltungen bei den Bahnhöfen Interlaken Ost und 
West, sowie der Bahnhofstrasse (ohne Kreisel Bahnhofplatz und Postkrei-
sel) realisiert (siehe Abbildung 2-12). In den Jahren 2011-2012 wird die 
Umgestaltung des Höhewegs durchgeführt. 

Die Einführung eines dynamischen Parkleitsystems in der Kernagglomerati-
on scheiterte bisher am Widerstand der Grossverteiler, welche als Betreiber 
grosser Parkhäuser für das Projekt unverzichtbar sind. Ein statisches Park-
leitsystem wurde hingegen realisiert. 

 

Abbildung 2-12:  Stand der Umsetzung des Verrkehrsrichtplans Bödeli / crossbow Grafik: IC Infraconsult AG 

Neue Verkehrsführung Die Gemeinde Interlaken beabsichtigt, den Höheweg zwischen Postplatz 
und Harderstrasse für den motorisierten Individualverkehr zu sperren (siehe 
Abbildung 2-13: orange eingezeichnet). Für den Langsamverkehr, den 
öffentlichen Verkehr und Pferdekutschen bleibt der Abschnitt offen. Die 
Savoy-Kreuzung (auf der Grafik unten in der Mitte) wird dadurch entlastet, 
dass die Centralstrasse für den motorisierten Verkehr nur noch in Richtung 
Postkreisel verfügbar ist. In die andere Richtung führt dafür neu die Rosen-
strasse. 

In Interlaken entsteht dadurch eine fussgängerfreundliche Zone und die 
Pferdekutschen gewinnen an Attraktivität. 



AP S+V Interlaken. Erläuterungsbericht. Kurzfassung 

 

34 

 
Abbildung 2-13: Neue Verkehrsführung im Zentrum Interlaken. Grafik: Luke Huggler / Jungfrauzeitung 

 

2.3.7 Umsetzung Tempo 30 auf dem Bödeli 

Verkehrsrichtplan Bödeli 
und Tempo 30-Zonen 

Ein wichtiges Thema des Verkehrsrichtplans Bödeli ist die Realisierung von 
verkehrsberuhigten Bereichen. Die Umsetzung vieler Tempo-30-Zonen 
konnte erfolgreich angegangen werden.  

Teilrichtplan 
Geschwindigkeitsregime 
Interlaken 

Interlaken hat für die weitere Umsetzung von Tempo-30-Zonen einen 
Teilrichtplan ausarbeiten lassen (vgl. Anhang A3). Er wird dem Grossen 
Gemeinderat voraussichtlich im Frühjahr 2012 zum Beschluss vorgelegt. 

Der Teilrichtplan Geschwindigkeitsregime setzt sich zum Ziel, die Umset-
zung der Langsamfahrbereiche (Tempo-30-Zonen) aufzuzeigen und zu 
koordinieren.  

Für den Fuss- und Veloverkehr vorteilhaft sind die vielen Tempo-30- Zonen 
im Kerngebiet Aus dem Anhang A3 ist auch ersichtlich, wie die Tempo-30-
Zone auf weitere Strassenabschnitte ausgeweitet werden soll. 

Tempo-30-Zonen in  
den weiteren Bödeli-
Gemeinden 

Es zeigt sich, dass die weitere Einführung von Tempo-30-Zonen politisch 
sehr umstritten ist und viel Zeit benötigt. 

In Unterseen hatte die Gemeindeversammlung im Jahre 2006 das Eintreten 
auf den Antrag des Gemeinderates, in Unterseen flächendeckend Tempo 
30 einzuführen, abgelehnt. Der Gemeinderat wurde aber aufgefordert, 
weitere Abklärungen bezüglich Tempo 30 zu machen. Zurzeit laufen Be-
schwerdeverfahren gegen die Einführung im Ostquartier (Gebiet östlich von 
Bahnhofstrasse und Scheidgasse), welche voraussichtlich vom Verwal-
tungsgericht entschieden werden müssen. 

In der Gemeinde Matten hat die Gemeindeversammlung der flächende-
ckenden Einführung einer Tempo-30-Zone im Mai 2011 zugestimmt (Ohne 
Kantonsstrasse). 
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2.3.8 Öffentlicher Verkehr (ÖV) 

Die folgenden Ausführungen stützen sich auf das Fahrplanangebot 2010, 
die kantonale Angebotsplanung und das regionale Angebotskonzept 2010-
2013. 

 Bahnlinien 

Hauptverbindung  
Richtung Bern 

Bern – Interlaken 

Seit Dezember 2007 besteht der Vollknoten Interlaken Ost. Aufgrund eines 
speziellen Fahrplans wurde dies möglich, jedoch mit einer kleinen Ver-
schlechterung: die Direktverbindungen von und nach Zürich gibt es nicht 
mehr. Alle Fernverkehrszüge von Interlaken fahren nach Basel. 

Wichtigstes positives Element im Bahn-2000-Fahrplan war der Halbstun-
dentakt Bern - Interlaken: Jede zweite Stunde wird der zur halben Stunde 
ab Bern verkehrende Fernverkehrszug nach Interlaken geführt. In den 
anderen Stunden besteht ab Spiez eine Anschlussverbindung mit einem 
Regionalzug nach Interlaken. Das Konzept mit dem Regionalverkehr, der 
das Angebot des Fernverkehrs zum Halbstundentakt ergänzt, hat sich 
bewährt. Auf diese Weise entsteht der Vollknoten Interlaken Ost jede halbe 
Stunde. Die Auslastung und der Betrieb entwickeln sich positiv. 

Ein langfristiges Problem stellt die Zufahrtsstrecke zwischen Spiez und 
Interlaken Ost dar. Um eine genügende Fahrplanstabilität und die Direkt-
verbindung nach Zürich zu erreichen sind ein partieller Doppelspurausbau 
zwischen Spiez und Interlaken und die Realisierung der Wylerfeldüberwer-
fung in Bern unumgänglich. 

 Interlaken – Lauterbrunnen / Grindelwald 

Die Nachfrage auf den beiden Linien hat sich positiv entwickelt: durch-
schnittlich um +5% pro Jahr. Mit der Einführung des Vollknotens Interlaken 
baute die BOB ihr Angebot erneut um ca. 12% aus. 
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Abbildung 2-14: Netzstruktur gemäss Angebotskonzept 2014-2017 

 Postautolinien 

Buslinien mit schwacher 
bis knapp genügender 
Auslastung 

Von den von Interlaken ausgehenden Postautolinien erfüllen alle die Mini-
malvorgaben des Kantons bezüglich Kostendeckungsgrad und Nachfrage. 
Nur knapp werden die Vorgaben von der Linie 31.111 Wilderswil – Saxeten 
erfüllt.  

Da sich die Nachfragen erfreulich entwickelt, soll die Linie ohne Angebots-
änderung weiter betrieben werden. Kostenoptimierungen werden laufend 
geprüft. 
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Abbildung 2-15:  Postautolinien um Interlaken. Quelle: Postauto Schweiz AG. 

Problemstellen 
Infrastruktur 
strassengebundener 
öffentlicher Verkehr 

Bisher kaum ein Problem ist die Fahrplanstabilität des Busnetzes wegen 
auftretenden Verkehrsüberlastungen. Das Strassennetz hat noch genügen-
de Kapazitäten, so dass zu Stosszeiten kaum erhebliche Probleme auftre-
ten. 

 Busnetz Interlaken 

Regionales Busnetz 
Interlaken 

Das regionale Busnetz Interlaken unterstützt u.a. die die Abwicklung der 
hohen Verkehrsströme während der touristischen Hauptsaisons. 
Trotz der Einführung des Anschlussknotens in Interlaken Ost im Dezember 
2007 blieb der West-Bahnhof für das Busnetz ein ebenfalls wichtiger An-
schlusspunkt. Die 2005 eingeführten Änderungen im Busnetz haben sich 
grundsätzlich bewährt. 

 

Abbildung 2-16: Regionales Busnetz Interlaken (entspricht dem Perimeter der Gästekarte) 

 Entwicklung der ÖV-Nutzung 

Starke Abnahme  
zwischen 1990 und 2000 

1990 betrug die ÖV-Nutzung der aus der Region Wegpendelnden 51.8%; 
im Jahre 2000 waren es nur noch 39.0%. Der hohe Rückgang um -12.8% 
zeigte sich auch in allen anderen Bereichen. Der Anteil der ÖV-Nutzung bei 
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den Arbeitswegen ging in der gesamten Region von 10.5 auf 8.9% zurück.  

Die kommende Auswertung des Mikrozensus 2010 wird darüber Aufschluss 
geben, ob die Massnahmen zur Förderung des ÖV zur gewünschten Trend-
umkehr geführt haben. 

Auswertungen der letzten Jahre lassen diesbezüglich Erfreuliches erwarten. 
Aus den Berner Oberländer Regionen nutzen überdurchschnittlich viel 
Kunden das GA. Nutzen in der RVK Bern 52% das GA, sind es in der 
Region Oberland-Ost 63%. 

Ein oft gehörtes Argument, warum auf den ÖV verzichtet wird, sind die 
längeren Reisezeiten. Ist die ÖV-Reisezeit konkurrenzfähig, wird das Ange-
bot auch von Fahrgästen genutzt, bei denen das eigene Fahrzeug eine 
Alternative darstellt. Der Vergleich der Reisezeiten hat allerdings einige 
Haken:   

• Es werden nicht die effektiven Reisezeiten von Haustüre zu Haustüre 
verglichen, sondern die Zeiten zwischen den Gemeindezentren. Die Zeit 
vom Startort zum Gemeindezentrum resp. vom Gemeindezentrum zum 
Zielort ist also weder beim MIV noch beim ÖV in den Reisezeiten enthal-
ten.   

• Die Reisezeiten gehen von einem störungsfreien (staufreien) Strassen 
und Schienenbetrieb aus.    

• Die Zeitangaben für den MIV beinhalten die reine Fahrzeit von Punkt A 
nach Punkt B (wie wenn man mit einem Taxi fahren würde – ohne dass 
das Auto von einem Parkplatz abgeholt und anschliessend wieder ein 
neuer Parkplatz gesucht werden muss). 

Wie aus der folgenden Darstellung hervorgeht, sind die Fahrzeiten nach 
Interlaken mit dem ÖV grösstenteils nur unwesentlich länger als mit dem 
MIV: 

Es fällt auf, dass  

• insgesamt die Reisezeiten des ÖV in vielen Fällen gar nicht so viel 
länger dauern als mit dem MIV,   

• im Bödeli und Umland die Reisezeiten nach Interlaken fast gleich sind,  

• in der Teilregion 4 und 5 ein grosser Unterschied zwischen ÖV und MIV 
besteht. Bei der Erarbeitung des Buskonzept im Angebotskonzept 2014-
2017 für die Teilregionen 4/5/6 wurde diesem Umstand bereits Rech-
nung getragen, entsprechende Optimierungen sind geplant. 
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 Tabelle 2-5:  Reisezeiten MIV – ÖV in der Region Oberland-Ost.  
Quelle: Regionales Angebotskonzept 2014-2017 
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Abbildung 2-17: Vergleich der Reisezeiten MIV und ÖV nach Interlaken (Postplatz) 
Quelle: Regionales Angebotskonzept 
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 ÖV-Erschliessungsgüteklassen 

 

Abbildung 2-18:  ÖV-Erschliessungsgüteklassen. Grafik: IC Infraconsult. Daten: Swisstopo, AöV, TBA Kanton Bern 

Verteilung Die Abbildung 2-18 zeigt die Verteilung der ÖV-Erschliessungsgüteklassen 
in der Agglomeration, im Anhang A4 findet sich zudem die Verteilung der 
Erschliessungsgüteklassen je Gemeinde. 

Die Abbildung zeigt, dass in der Agglomeration Interlaken nicht alle Projekte 
zur Siedlungsentwicklung Wohnen/Arbeiten von regionaler Bedeutung3 die 
ÖV-Güteklasse D (in begründeten Ausnahmefällen Klasse E) aufweisen. 
Das Kriterium ÖV- Erschliessungsgüteklasse muss bei der Festsetzung von 
Siedlungserweiterungsgebieten von regionaler Bedeutung differenziert 
betrachtet werden. 

                                                      
3 Auf der Abbildung 2-18 sind als Siedlungsentwicklung Wohnen/Arbeiten die regionale Wohn-/ Arbeitsplatz-

schwerpunkte und die Vorranggebiete für regionale Siedlungserweiterungen Wohnen / Arbeiten eingezeichnet. 
Ihre Nummern entsprechen den Nummern im Massnahmenkatalog. 
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Die Standorte sind erste Vorschläge von den Gemeinden an die Region 
und werden regionale Eignung noch detailliert geprüft werden müssen (vgl. 
Massnahmenpakete S2 und S3) 

 Angebotskonzept 2014-2017 (siehe Abbildung 2-14) 

Angebotskonzept  
2014 bis 2017 

Beim Fernverkehr sind in den kommenden Fahrplanperioden bis 2013 
keine grundlegenden Änderungen angekündigt. Aufgrund der aktuellen 
Entwicklung mit grossen Zuwachsraten beim Fernverkehr, keinen grösse-
ren Infrastrukturprojekten mit Einfluss auf das Fernverkehrsangebot im 
Kanton Bern und laufenden Diskussionen zu den zukünftigen Investitionen 
in die Bahninfrastruktur ist davon auszugehen, dass die kommenden Jahre 
beim Fernverkehr insbesondere im Zeichen knapper Kapazitäten stehen 
werden, während das Angebot nur unwesentlich verändert werden kann. 

Um stündlich eine direkte Verbindung zum Flughafen Zürich zu erhalten 
wären grössere Infrastrukturausbauten notwendig (Bern: Überwerfung 
Wylerfeld, teilweiser Doppelspurausbau Spiez-Interlaken). Im Angebots-
konzept wird zudem beim Kanton beantragt, für den Regionalverkehr Spiez 
– Interlaken eine Studie zur Umstellung auf Busbetrieb durchzuführen. 

 

2.3.9 Motorisierter Individualverkehr (MIV) 

Datenbasis vom Kanton Basis für die Darstellung des Ist-Zustandes bilden die durch den Kanton 
Bern (TBA) bereitgestellten Daten des Gesamtverkehrsmodells (GVM). Die 
erstmalige Auswertung erfolgte 2010 (Erhebung aus dem Jahre 2007). Die 
Daten ergeben einen guten Überblick über die mittlere Belastung des 
Strassennetzes der gesamten Region. Die entsprechenden Darstellungen 
befinden sich im Anhang A9.  

Eine weitere wichtige Datenbasis bilden die Auswertungen der automati-
schen Messstellen (Anhang A8): 
211 – Leissigen (Tunnel), Nationalstrasse A8 
255 – Zweilütschinen, Kantonsstrasse  
256 – Oberried, Kantonsstrasse 

Analyse Die Daten zeigen, dass keine der Strassen in der Region oder der Ag-
glomeration an der Kapazitätsgrenze  angelangt ist und nur die A8 vor 
Interlaken Ost eine Belastung von mehr als 10'000 DWV4 (14'200) aufweist. 

Da die Auswertungen gemäss GVM einen Jahresdurchschnitt abbilden, 
sollen die nachfolgenden zusätzlichen Auswertungen die typische Belas-
tung der touristisch geprägten Region zeigen (Anhang A8): 

                                                      
4 Beim durchschnittlichen Tagesverkehr (DTV)  wird der Mittelwert des 24-Stundenverkehrs aus allen Tagen 

des Jahres gebildet.  
Beim durchschnittlichen Werktagsverkehr (DWV)  wird der Mittelwert des 24-Stundenverkehrs aus allen 
Werktagen (Montag - Freitag) mit Ausnahme von Feiertagen gebildet.  
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Abbildung 2-19:  Jahresganglinie 2009 der Messstelle Zweilütschinen, Daten der Schweizerischen Strassenverkehrszählung 
(SSVZ) vom ASTRA 

 Die Abbildung zeigt Spitzentage mit über 14'000 DTV während der Winter- 
und der Sommersaison. Gemäss GVM beträgt der DWV 2007 7000 Fahr-
zeuge. Auch andere Messstellen, wie die Verbindung von Meiringen nach 
Innertkirchen, weisen eine ähnliche Charakteristik auf (Anhang A8, Mess-
stelle 255 – Zweilütschinen): 

 Langfristige Verkehrsentwicklung 

 Um die langfristige Verkehrsentwicklung abschätzen zu können, wird auf 
die ASTRA-Messstelle von Leissigen zurückgegriffen: 

 

Abbildung 2-20:  Vergleich der Entwicklung der DTV und DWV Werte der Messstelle A8 Leissigen von 1995-2009 

Langfristige 
Verkehrsentwicklung 
unter dem CH-
Durchschnitt 

Die ASTRA-Messstelle Leissigen weist 2009 einen DTV von 15'200 auf. In 
der Periode von 1995 bis 2009 hat der DTV um 18% und der DWV um 21% 
zugenommen, was auf eine Zunahme der Pendlerbewegungen schliessen 
lässt. Schweizweit hat in dieser Periode der DTV um 23% und der DWV um 
30% zugenommen. 

Insgesamt weisen Region und Agglomeration eine unterdurchschnittliche 
Zunahme der Verkehrsmengen auf. 

Beurteilung der touristisch 
bedingten 
Spitzenbelastung 

In einigen Städten der Schweiz gehören tägliche Staustunden und somit 
chronische Überlastungen des Strassennetzes zum Alltag. Überlastungen 
der A8 treten zwischen Wilderswil und Leissigen vereinzelt auf. Spitzenbe-
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lastungen mit über 25'000 DTV traten 2009 in den Sommermonaten an 
wenigen Tagen auf. Es kann somit immer noch von genügenden Kapazi-
tätsreserven gesprochen werden. 

 

 

Abbildung 2-21:  Dauerlinie 2009 der Messstelle Leissigen 

Ortsdurchfahrt /  
Umfahrung Wilderswil 

Die Ortsdurchfahrt von Wilderswil, über welche die Tourismuszentren 
Grindelwald und Lauterbrunnental mit Wengen und Mürren erschlossen 
sind, verzeichnete in den letzten 15 Jahren eine starke Zunahme des 
motorisierten Personenverkehrs. Die Ortsdurchfahrt weist heute einen DTV 
von gegen 9’000 Fahrzeugen auf. Eine viel höhere Belastung ergibt sich 
während den touristischen Saisons und kann an Spitzentagen über 20'000 
Fahrzeuge erreichen, was zu entsprechenden Immissionen und Verkehrs-
problemen führt. Im Bereich des Bahnhofs Wilderswil führt die hohe Ver-
kehrsbelastung zu Verkehrssicherheitsproblemen. Die Unfallstatistik für die 
Jahre 1994 bis 2003 (10 Jahre) zeigt ein entsprechendes Bild: 92 Unfälle, 
70 Verletzte (0 Tote). Der Sachschaden beläuft sich auf total Fr. 735'000.-. 

Die Planungsarbeiten zum Bau einer Umfahrungsstrasse mit einem 540 
Meter langen Tunnel sind weit fortgeschritten und wurden im Frühling 2011 
zur Mitwirkung vorgelegt. Die Plangenehmigung ist im Herbst 2012 vorge-
sehen. Wegen der hohen Kosten des Projektes und den knappen verfügba-
ren Mitteln kann der Kanton aus heutiger Sicht die Realisierung der Umfah-
rung nicht vor 2018 beginnen. Das Projekt ist daher nicht Teil des Agglome-
rationsprogramms Interlaken der zweiten Generation. Die Projektierungsar-
beiten für die neue Strasse wurden dennoch frühzeitig an die Hand ge-
nommen, um die Koordination mit dem Hochwasserschutzprojekt Bödeli 
sicherzustellen. Zudem wird auch geprüft, ob der Direktanschluss des 
Flugplatzes mit der Umfahrung kombiniert werden könnte. 
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 Entwicklung des MIV im innern der Agglomeration Interlaken 

Verkehrsentwicklung 
Gemeinden Interlaken, 
Unterseen, Matten 

Seit der Eröffnung der Autobahn A8 Ende der 80er-Jahre steht der Agglo-
meration Interlaken eine leistungsfähige Umfahrungsstrasse zur Verfügung. 
Die Zunahme des motorisierten Personenverkehrs auf dem lokalen Stras-
sennetz nahm aus diesem Grund in den letzten 15 Jahren weitaus weniger 
stark zu als in anderen Agglomerationen. 

Folgende Verkehrsproblematiken lassen sich im Agglomerationskern von 
Interlaken, Matten und Unterseen feststellen: 

• Starke Dominanz des motorisierten Individualverkehrs auf den für den 
Tourismus wichtigen Strassenachsen Flaniermeile (Höhenweg) und Bö-
deliweg.  
Auf den beiden für Gäste und Einheimische wichtigen Flanierstrassen 
bewirkt der motorisierte Individualverkehr eine Beeinträchtigung der Le-
bens- und Aufenthaltsqualität.  
Dazu wurden Lösungen erarbeitet: Gestaltungs- und Betriebsprojekt 
Bödeliweg und Flaniermeile, (Verkehrsrichtplan Bödeli, Teilprojekt 1) 

• Nicht klar erkennbare Ortseingänge ins Agglomerationszentrum und 
fehlende Wegweisungen zu den Sehenswürdigkeiten. 
Die fehlende Wegweisung führt zu Suchverkehr und damit zu vermeid-
baren Mehrbelastungen des Verkehrsnetzes.  
Dazu wurden Lösungen erarbeitet: Gestaltung Ortseingänge und Weg-
weisung (Verkehrsrichtplan Bödeli, Teilprojekt 2) 

• Fehlendes dynamisches Parkleitsystem. 
Viele kleine Parkplätze und ein fehlendes dynamisches Parkleitsystem 
verursachen Belastungen des Strassennetzes durch Suchverkehr. 
Dazu wurden Lösungen erarbeitet: Parkplatzangebot, Parkleitsystem 
und Parkplatzbewirtschaftung (Verkehrsrichtplan Bödeli, Teilprojekt 3) 

Die detaillierten Verkehrsbelastungen sind dem Anhang A8, A9 und A11 zu 
entnehmen. 

 

2.3.10 Langsamverkehr (LV) 

Übersicht Routennetz 
Veloverkehr  

Das Routennetz des Veloverkehrs kann in der Agglomeration Interlaken wie 
folgt charakterisiert werden (vgl. Hinweiskarte Langsamverkehr): 

Nationale Radroute: 

• Route 9, Seen-Route: (Montreux) - Leissigen - Interlaken - Meiringen - 
Susten -(Rorschach) 

Kantonale Radroute: 

• Route 61: Steffisburg – Interlaken – Grindelwald - Grosse Scheidegg – 
Meiringen 

Lokale Radrouten: 

• Route 380: Bödeliroute (ehemals Bödelirouten A, B, C, D mit 55 km) 
Interlaken – Bönigen – Wilderswil – Matten – Unterseen 

• Route 381: Haslitalroute Brienz – Brienzwiler – Meiringen 

• Touristische Bikeroute 450: Lauterbrunnen – Mürren – Gimmelwald – 
Stechelberg – Lauterbrunnen 
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Anbindung der peripher gelegenen Gemeinden: 

• Veloführung auf den Kantonsstrassen, welche oft touristische Verbin-
dungsrouten sind (Veloland Schweiz) 

• Es sind wenige Fahrradstreifen oder -wege vorhanden 

Verbindungen unter den Talorten: 

• Teilweise Veloführung auf den Kantonsstrassen oft mit Velostreifen oder 
separaten Velowegen 

• Einige von den Hauptverkehrsachsen separat geführte Verbindungsrou-
ten  

Verbindung innerhalb der Zentren: 

• Kantonsstrassen mehrheitlich mit Velostreifen 

• Gemeindestrassen oft mit Tempo 30  

Velokarten Das sehr gute Angebot an signalisierten Velorouten wird durch folgende 
Kartenwerke ergänzt: 

• Kartenwerk Jungfrauregion 

• Kartenwerk Thunersee / Niederhorn / Hogant 

• Nationale MTB Routen 

• VCS-Velokarten  

• SchweizMobil (Internetkartenangebot) 

Langsamverkehrsnetz 
Kernagglomeration 

Das Hauptroutennetz für den Langsamverkehr in der Kernagglomeratio-
nentspricht weitgehend den Routen Bahnhof Ost/West (Höheweg), Bödeli-
weg (Nord-Süd) und entlang der Kantonsstrassen, die auch für den motori-
sierten Verkehr bedeutende Verbindungen zwischen den Gemeinden 
darstellen (vgl. Hinweiskarte 1: Langsamverkehr). 

Mit dem Umbau des A8-Anschlusses Lütscheren zu einem Vollanschluss 
erhielt Interlaken eine "Umfahrung West". Zwischen dem Anschluss Lüt-
scheren und dem Schifffahrtskanal - Kantonsstrasse/Trassee BLS realisier-
te der Kanton, in Zusammenarbeit mit Interlaken, einen Radweg. Der Zu-
bringer Rechtes Thunerseeufer wurde von der Autostrasse zur Mischver-
kehrstrasse mit Radstreifen umklassiert und verfügt über einen Radwegan-
schluss an die Weissenaustrasse. Der Goldswilviadukt wurde für den 
Veloverkehr geöffnet. 

Verkehrsaufkommen und 
Hauptzielorte des  

Langsamverkehrs 

Die kompakte Siedlungsstruktur im Bödeli, die topografischen Verhältnisse 
und die kurzen Distanzen zu wichtigen Zielorten sind ideale Voraussetzun-
gen, um sich mit dem Velo fortzubewegen. Mit dem Fahrrad oder zu Fuss 
können in kurzer Zeit die Hauptzielorte erreicht werden. Durchquert man 
das Siedlungsgebiet, ist man bereits nach 3 km am anderen Ende ange-
langt. 

Der Anteil des Langsamverkehrs (zu Fuss, Fahrrad/Mofa) am gesamten 
Pendlerverkehr beträgt 55% (Velo 31%). Im Velorichtplan Bödeli werden für 
1980 noch 40% und für 1970 sogar noch 53% Velopendler ausgewiesen. 
Trotz des Rückgangs der Velopendler ist der Anteil des Langsamverkehrs 
ein Spitzenwert im Schweizer Vergleich.  
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Obwohl keine Verkehrserhebungen im Langsamverkehr vorliegen, zeigen 
der oft mit Fussgängern überlastete Bereich vom Westbahnhof bis Metropol 
(insbesondere Postkreisel) und die vielen Velofahrenden auf der Cent-
ralstrasse, dass viele Touristen und Einheimische ohne Auto unterwegs 
sind. 

Velostation Interlaken Die Velostation Interlaken ist seit 1997 in Betrieb. Sie weist 300 Plätze auf. 
Das Angebot umfasst die personelle Velobewachung (vom ersten bis zum 
letzten Zug), Veloreinigung und -reparatur, Einkäufe, Occasionsverkauf 
sowie Veloentsorgung. Dazu ist in der Velostation ein grosser Fahrradver-
leih mit über 40 Velos (davon 4 Elektrovelos) integriert. 

Die gute Auslastung des Angebots hat auch im Bahnhof Ost den Wunsch 
nach einer Velostation entstehen lassen. Erste Abklärungen dazu sollen 
noch dieses Jahr stattfinden. 

Veloparkierung Eine im 2011/12 durchgeführte Zählung der vorhandenen Veloparkplätze 
gemäss ASTRA-Wegleitung 'Veloparkierung' zeigt rund 2'700 verfügbare 
Abstellplätze (Anhang A17). Bei 5 Anlagen wird der Handlungsbedarf als 
gross eingestuft. Auch bei der Langsamverkehrsumfrage bei den Gemein-
den zeigte es sich, dass insbesondere bei den Bahnhöfen Interlaken West 
und Ost sowie Wilderswil Handlungsbedarf besteht. Auf Grund der Rück-
meldungen darf das Angebot grundsätzlich als gut bezeichnet werden. 

Routennetz Wandern Die Region Oberland-Ost und die Agglomeration Interlaken verfügen im 
schweizweiten Vergleich über eines der qualitativ und quantitativ am wei-
testen entwickelten Wanderwegnetze. Signalisation und Unterhalt sind seit 
Jahrzehnten gut organisiert und werden im Auftrag des Kantons durch den 
Verein Berner Wanderwege ausgeführt. 

 Mobilität im Alter 

 Die zunehmende Anzahl alter Menschen hat auch Auswirkungen auf die 
Mobilitätsbedürfnisse. Zum einen werden immer mehr und ältere Menschen 
bis ins hohe Alter mobil bleiben. Zum anderen wird es notwendig sein, die 
Entsprechenden Infrastrukturen auch vermehrt auf Gehbehinderte auszu-
richten.  

Viele Gemeinden haben deshalb Altersleitbilder erarbeiten lassen, um die 
Herausforderungen gezielt angehen zu können. 

Auswertung der 
Altersleitbilder 

In allen 8 Agglomerationsgemeinden und den Gemeinden Lauterbrunnen, 
Brienz, Brienzwiler, Hofstetten, Oberried, Niederried und Schwanden wur-
den gemeinsam Altersleitbilder verfasst, die mögliche Massnahmen für den 
Bereich Verkehr, insbesondere im Mobilitätsmanagement, beinhalten.  

Die Altersleitbilder der Agglomerationsgemeinden zeigen, dass dort mehr 
als die Hälfte aller Einwohner ausserhalb des Haupteinkaufsgebietes woh-
nen und auf gute Verbindungswege angewiesen sind. In Notsituationen 
werden oft Angehörige und Nachbarn um Transportdienste angefragt, 
andere Mitfahrmöglichkeiten sind weniger bekannt. Erfreulich ist die grosse 
Zufriedenheit der älteren Bevölkerung in unserer Region mit dem öffentli-
chen Verkehr.  
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Eine entsprechende Zusammenstellung der Schwachstellen befindet sich 
im Kapitel 4. 

 Sport- und Erholungskonzept Agglomeration Interlaken 

Umfrage Im Rahmen des Sport- und Erholungskonzeptes Teilregion Interlaken 
wurde bei den Gemeinden auch eine Umfrage zum Themen Langsamver-
kehr durchgeführt. 

 Befragt wurden alle Agglomerationsgemeinden (Bönigen, Därligen, Gsteig-
wiler, Interlaken, Matten, Ringgenberg, Unterseen und Wilderswil).  

Es zeigt sich, dass das Velo rege benützt wird und das Problembewusst-
sein für sichere Schulwege bei den Behörden sehr hoch ist. Die Infrastruk-
turverhältnisse dürfen als gut bezeichnet werden. Erwähnte Schwachstellen 
werden im Kapitel 4 aufgeführt. 

 

2.3.11 Mobilitätsmanagement 

Umsetzung des 1. AP Mit dem 1. Agglomerationsprogramm wurde ein Massnahmenpaket "Mobili-
tätsmanagement" definiert. Einige Massnahmen wie etwa die Erweiterung 
des Beo-Abos, das Mobilitätsmanagement bei Grossevents oder die Gäste-
karte wurden eingeführt. Weitere Optimierungsangebote gemäss VS9 
(AP1) sind im Aufbau (Massnahmen V7 und V8 mit Koordinationsstand 
Festsetzung im RGSK 2012-2015). Die Gemeinden Interlaken, Matten und 
Unterseen haben Anfang 2012 eine Kommission 'Touristische Verkehrsfüh-
rung und Signalisation' eingesetzt. Die Geschäftsstelle der Regionalkonfe-
renz Oberland-Ost wurde mit einer neuen Stelle erweitert (Verkehr & Sied-
lung), welche Aufgaben zur Koordination des Mobilitätsmanagements 
übernehmen wird. 

 

2.3.12 Historische Verkehrswege (IVS) 

 Im Siedlungsgebiet der Agglomeration Interlaken gibt es nur wenige histori-
sche Verkehrswege mit Substanz (siehe Hinweiskarte 2). Einzelne Ab-
schnitte befinden sich in Ringgenberg und Goldswil. Das bedeutendste 
Objekt ist die Aarebrücke von der Spielmatte zum Stadthausplatz in Unter-
seen. Bei ihrer Umgestaltung im Rahmen der Massnahme V3 (crossbow) 
wird ihre historische Substanz erhalten bleiben. 
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 2.4 Landschaft, Umwelt und Naturgefahren 

Vielfältige 
Landschaftsformen 

In der Agglomeration Interlaken befinden sich attraktive Siedlungsgebiete, 
wertvolle Kulturlandschaften mit prägenden Bauten und Gebiete mit gros-
sem Artenreichtum in Flora und Fauna dicht beieinander.  

Diese vielfältigen Landschaftsformen dienen sowohl der Naherholung 
(Wohnqualität, Tourismuspotential), der Landwirtschaft (Fruchtfolgeflächen) 
als auch den Wildtieren (wichtiger Wildtierkorridor, Auengebiet von nationa-
ler Bedeutung) und muss in seiner Qualität und Funktionalität erhalten 
werden. 

 

2.4.1 Schützenswerte Ortsbilder (ISOS) 

Objekte Im Bundesinventars der schützenswerten Ortsbilder ISOS sind folgende 
Objekte aus der Agglomeration Interlaken als "von nationaler Bedeutung" 
eingetragen (siehe Hinweiskarte 2): 

Ortsbildname Vergleichsrastereinheit 

Interlaken Verstädtertes Dorf 

Unterseen Kleinstadt / Flecken 

Ringgenberg Dorf 

Wilderswil Verstädtertes Dorf 

Bönigen Dorf 

Gsteig bei Interlaken (Gsteigwiler, Wilderswil) Dorf 

Iseltwald Dorf 
  

 Das ISOS wird bei Denkmal- und Ortsbildpflege sowie bei raumplaneri-
schen Massnahmen im Umfeld der Ortsbilder als Entscheidungsgrundlage 
beigezogen. Die im ISOS bezeichneten Qualitäten werden erhalten. 

 

2.4.2 Schutzgebiete 

Wyssenau Die Wyssenau ist zugleich Landschaft (BLN), Auengebiet, Flachmoor und 
Amphibienlaichgebiet von nationaler Bedeutung und ist gleichzeitig ein 
bedeutendes Naherholungsgebiet (siehe Hinweiskarten 2 und 3). Der hohe 
Schutzstatus wird entsprechend gut beachtet. 

Wildtierkorridor von 
überregionaler Bedeutung 

Wyssenau, Golfplatz und der Campingplatz Neuhaus liegen im Wildtierkor-
ridor BE 15 von überregionaler Bedeutung, welcher zwischen Thuner- und 
Brienzersee verläuft (siehe Hinweiskarte 4).  

Gemäss Konzept zum Abbau von Verbreitungshindernissen für Wildtiere im 
Kanton Bern 2007, Objektblatt 20, ist er stark beeinträchtigt und es sind 
Massnahmen nötig: "Der Korridor von überregionaler Bedeutung BE 15 im 
Raum Grosser Rugen / Golfplatz / Unterseen stellt heute ein wichtiges 
Zwischenglied der Nord-Süd-Vernetzung im Alpenraum dar. Insbesondere 
Verkehrsträger (A8, Bahnlinie sowie Zäune) erschweren jedoch die Vernet-
zung. Der Wildtierkorridor BE 15 muss deshalb heute als weitgehend unter-
brochen bezeichnet werden." … "Der Sanierung dieses Verbreitungshin-
dernisses kommt eine grosse Bedeutung zu." 
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Landschaftsschongebiete 
Regionaler Richtplan 
1984 

Im regionalen Richtplan 1984 wurden in der Agglomeration Interlaken 
verschiedene Landschaftsschongebiete definiert (siehe Hinweiskarte 4). 

Fruchtfolgeflächen In der Agglomeration Interlaken liegen die einzigen Fruchtfolgeflächen 
(FFF) der Region und damit der agronomisch besonders wertvolle Teil des 
Kulturlandes (siehe Übersichtsplan, die FFF sind dort als Vorranggebiet 
Landwirtschaft eingetragen).  

Gemäss Massnahme A_06 des kantonalen Richtplans dürfen Fruchtfolge-
flächen neben weiteren Kriterien nur beansprucht werden, wenn die boden-
verändernde Nutzung in einem übergeordneten Interesse liegt, der Erfül-
lung einer öffentlichen Aufgabe dient, oder im Falle einer privaten Nutzung 
in Gemeinden, welche einen Bauzonenbedarf von mehr als 0.5 ha aufwei-
sen – eine qualifiziert haushälterische Bodennutzung gewährleistet. 

 2.4.3 Gefährdung der Landschaft 

Siedlungsdruck und 
touristische Nutzung 

Gefährdet wird eine nachhaltige Landschaftsentwicklung in der Agglomera-
tion Interlaken durch den Siedlungsdruck und die touristische Nutzung. Um 
die Attraktivität der Landschaft und Siedlungsstruktur zu erhalten müssen 
wertvolle Freiflächen und Landschaftskorridore konsequent geschützt 
werden. 

Insbesondere der Landschaftsprägende Freiraum vom Grossen und Klei-
nen Rugen über das Bödeli zum Brienzersee entlang des Flugplatzes 
unterliegt einem starken Siedlungsdruck (siehe Titelbild). 

 

2.4.4 Umweltbelastung 

 Luftbelastung 

Luftmessungen In Interlaken befindet sich bei der Post eine NO2-Passivsammler-Station. 
Der Standort des Sammlers ist zentral und verkehrsmässig stark belastet. 
Gemäss Bericht "Berner Luft 2009" lag der Jahresmittelwert bei 20 µg/m3, 

was deutlich unter dem Grenzwert liegt (30 µg/m3). 

 

 

Tabelle 2-6:  NO2 Belastung, Region Oberland 2008 und 2009 

Die schweizweiten Massnahmen zur Luftreinhaltung zeigen auch in der 
Agglomeration Interlaken eine positive Entwicklung. 2006 lag der Wert noch 
im Bereich des Grenzwertes (28 µg/m3). 

 

 



AP S+V Interlaken. Erläuterungsbericht. Kurzfassung 

 

51 

Entwicklung in Bern,  
Biel und Thun 

Die langfristige Entwicklung in Bern, Biel und Thun ist eher rückläufig: 

 

Abbildung 2-22:  Entwicklung der Jahresmittelwerte NO2 

 Lang andauernde Perioden mit hohen Schadstoffbelastungen wie sie im 
Winter 2005/2006 mit Werten von über 130 Mikrogramm auftraten, blieben 
2009 aus. 

Feinstaub Aus gesundheitlicher Sicht ist die Belastung durch Feinstaub heute das 
Hauptproblem der Luftreinhaltung. Winzige Bestandteile des Feinstaubs – 
wie z.B. der krebserregende Dieselruss – lagern sich nicht nur in der Lunge 
ab, sondern gelangen auch ins Blut und begünstigen so eine Vielzahl von 
teils schwerwiegenden Krankheiten. Der 24-h-Mittelwert darf höchstens 
einmal pro Jahr überschritten werden. In Bern-Bollwerk gab es 2009 27 und 
in Frutigen 7 Überschreitungen.  

In der Agglomeration Interlaken werden keine entsprechenden Daten 
erhoben. 

 Lärmbelastung 

Umweltbelastung Lärm In Interlaken wurde 2008/2009 das Strassenlärm-Sanierungsprogramm 
bearbeitet. Die notwendigen Sanierungen werden in den kommenden 
Jahren schrittweise umgesetzt.  

Insgesamt kann festgestellt werden, dass die Kleinagglomeration Interlaken 
unterdurchschnittliche Staub-, Luft- und Lärmbelastungen aufweist. 

 

2.4.5 Naturgefahren 

Umgang mit  
Naturgefahren 

Eine besondere Herausforderung stellt sich auch in der Agglomeration 
Interlaken mit dem Umgang von Naturgefahren, insbesondere von Hoch-
wassern von Lütschine, Aare und Seen. Wegen der weltweiten Klimaverän-
derung ist mit einer Zunahme von Naturgefahren zu rechnen. 

Der Kanton Bern hat zusammen mit den Gemeinden ein umfassendes 
Schutzkonzept aufgebaut. Es umfasst folgende Elemente: 

• raumplanerische Massnahmen  
(Gefahrenkarte, angepasste Nutzungspläne) 
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• organisatorische Massnahmen  
(Frühwarnung, Evakuationen, Sperrungen) 

• operationelle Massnahmen  
(künstliche Lawinenauslösung, Sicherheitssprengungen) 

• bauliche Massnahmen  
(Schutzbauten mit Verbauungen und Objektschutz) 

• Schutzwälder Schutzwälder 
(Schutzwaldbewirtschaftung in Wäldern mit besonderer Schutzfunktion) 

Die Gesamtheit dieser sich gegenseitig ergänzenden aktiven und passiven 
Massnahmen bildet den integralen Schutz vor Naturgefahren. 

Für die ganze Region Oberland-Ost liegen die Gefahrenkarten flächende-
ckend vor (siehe Hinweiskarte 4). Sie bilden eine Grundlage bei der Aus-
scheidung von Siedlungsentwicklungsgebieten. 

Gefahrenkarten Für die Region Oberland-Ost liegen die Gefahrenkarten flächendeckend 
vor. Sie bilden für das RGSK eine wichtige Grundlage bei der Ausschei-
dung von Siedlungsentwicklungsgebieten. In der Hinweiskarte 4 sind alle 
roten und blauen Gefahrengebiete zusammen mit den regionalen Wohn- 
und Arbeitsschwerpunkten (Massnahme S2) und Vorranggebieten für 
regionale Siedlungserweiterungen Wohnen und Arbeiten (Massnahme S3) 
abgebildet. 

Gemäss der Arbeitshilfe "Berücksichtigung von Naturgefahren in der 
Ortsplanung" (Amt für Gemeinden und Raumordnung des Kantons Bern, 
2009) dürfen Einzonungen und Nutzungssteigerungen in roten Gefahren-
gebieten (erhebliche Gefährdung) nicht vollzogen werden. Einzonungen in 
blauen Gefahrengebieten (mittlere Gefährdung) sind nur mit grösster Zu-
rückhaltung nach sorgfältigen und sachbezogenen Interessenabwägungen 
vorzunehmen. 

Bei allen im RGSK aufgeführten regionalen Wohn- und Arbeitsschwerpunk-
ten und Vorranggebieten für Siedlungserweiterungen wurde im Massnah-
menteil vermerkt, wenn sie sich in einem roten oder blauen Gefahrengebiet 
befinden. 

Hochwasser 2005 Das Hochwasser vom August 2005 führte zu Überflutungen auf dem ge-
samten Bödeli und zu enormen Schäden an Gebäuden, Infrastrukturen und 
Kulturland. 
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Abbildung 2-23:  Das Bödeli im August 2005. Quelle: Mitwirkungsberichte Wasserbauplan 
Lütschine. 

Wasserbauplan 
Lütschine, Studie 
Hochwasserschutz Aare 
Bödeli 

Zur Verhinderung von Hochwassern wurde ein Wasserbauplan Lütschine 
ausgearbeitet, zu dem im Mai/Juni 2011 eine Mitwirkung durchgeführt 
wurde. Zurzeit lässt der Kanton Bern mit der Studie "Hochwasserschutz 
Aare Bödeli" untersuchen, ob nach den Massnahmen an der Lütschine für 
das Bödeli weiterhin ein Schutzdefizit von der Aare her besteht. Sollte dies 
zutreffen werden dazu Lösungen erarbeitet. 

 

Abbildung 2-24:  Wasserbauplan Lütschine mit Überlastkorridor. Quelle: Mitwirkungsunterlagen vom Mai 2011 
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3 Referenzszenario 2030 

BfS Szenario "mittel", 
Entwicklung ohne  
Massnahmen " 

Das Referenzszenario 2030 stellt die Entwicklung bis 2030 ohne spezielle 
Massnahmen aus Förderprogrammen oder Agglomerationsprogramm dar. 
Das Referenzszenario berücksichtigt in der regionalisierten Bevölkerungs-
entwicklung der Agglomeration eine positive Dynamik mit einem Bevölke-
rungswachstum von 23'100 (2007) auf 25'200 (2030). Dies entspricht einem 
durchschnittlichen Wachstum um ca. 9% (schweizerischer Durchschnitt 
7%).  

Diese im Vergleich zu anderen Agglomerationen unterdurchschnittliche 
Wachstumsprognose wird anhand der aktuellen Entwicklung laufend über-
prüft werden müssen. 

Ohne Massnahmen zur koordinierten räumlichen Entwicklung wird die 
Zersiedlungstendenz zunehmen. Es wird erwartet, dass mit den nächsten 
Zonenplanrevisionen die dazu erforderlichen Flächen eingezont und damit 
die erforderlichen Kapazitäten geschaffen werden. 

 

3.1 Siedlung 

 

3.1.1 Bevölkerungsentwicklung 

Entwicklung pro 
Gemeinde 

Bevölkerungszuwachs : Einzig in den Gemeinden Interlaken und Därligen 
wird im BfS-Szenario "mittel" mit einem geringen Wachstum von nur 1-2% 
gerechnet. Allen anderen Agglomerationsgemeinden wird ein Wachstum 
von über 10%, Unterseen gar von gegen 15% prognostiziert. 

 Gemeinde 2007 2030 Differenz 2007-2030  

Bönigen 2'315 2'583 268 11.6 % 
Därligen 385 393 8 2.1 % 
Gsteigwiler 465 523 58 12.5 % 
Interlaken 5'491 5'543 52 0.9 % 
Matten bei Interlaken 3'737 4'081 344 9.2 % 
Ringgenberg (BE) 2'829 3'154 325 11.5 % 
Unterseen 5'439 6'223 784 14.4 % 
Wilderswil 2'435 2'696 261 10.7 % 
Agglomeration Interlaken 23'096  25'196 2'100 9.1 %  

 Umland 23'932 23'984 52 0.2 % 

Region Oberland-Ost 47'028  49'180 2'152 4.6 % 
 

Tabelle 3-1:  Bevölkerungsentwicklung Oberland-Ost 2007-2030, Szenario mittel 
Quelle: Regionalisierte Bevölkerungsprojektionen für den Kanton Bern (Aus-
gabe 2008) 
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Grafik 
Kanton Bern 

 

Abbildung 3-1:  Bevölkerungsentwicklung nach Planungsregionen 2007-2030, Szenario 
mittel. Quelle: Regionalisierte Bevölkerungsprojektionen Kt. Bern (Ausgabe 
2008) 

Grafik 
Agglomeration Interlaken 

 

Abbildung 3-2:  Bevölkerungsentwicklung Agglomeration Interlaken 2007-2030, Szenario 
mittel. Quelle: Regionalisierte Bevölkerungsprojektionen Kt. Bern (Ausgabe 
2008). Grafik: IC Infraconsult. 

Einwohnerzuwachs durch 
Zuwanderung 

Zuwanderung:  Die beschriebene Entwicklung geht davon aus, dass der 
Einwohnerzuwachs in der Agglomeration Interlaken wie bisher zu einem 
grossen Teil durch Zuwanderungsgewinne aus anderen Landesteilen und 
aus dem Ausland zustande kommt. Dies setzt eine weiterhin hohe Wohnatt-
raktivität der Agglomeration voraus. Zahlreiche attraktive Wohnlagen, ein 
hoher Freizeitwert und die insgesamt gute Verkehrserschliessung stützen 
diese Annahme. 
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Starke Zunahme älterer 
Personen 

Bevölkerungsstruktur:  Wie im gesamten Kanton Bern und in der Schweiz 
ist auch in der Region Oberland-Ost mit einer starken Zunahme der Zahl 
älterer Personen zu rechnen. Bis zum Jahr 2030 dürften die über 65-
Jährigen in der Region zahlenmässig um rund 2'700 Personen zunehmen. 
Ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung wird sich von derzeit knapp 18% auf 
22% erhöhen und damit weiterhin leicht über dem nationalen Mittel liegen. 
Mit der anhaltenden Zuwanderung in die Region Oberland-Ost wird zudem 
die vielfältige Zusammensetzung der Bevölkerung in soziokultureller Hin-
sicht bestehen bleiben und sich möglicherweise verstärken. Dies erfordert 
nach wie vor Massnahmen zur Integration von Zuziehenden. 

 

3.1.2 Erwerbstätige / Pendler 

Prognose Anzahl 
Erwerbstätige, gezählt am 
Wohnort 

  2007 2030 Differenz 2007-2030  

Agglomeration Interlaken 12'843 14'029 1186 9.2 % 

Umland 16'172 16'208 36 0.2 % 

Region Oberland-Ost 29'015  30'237 1222 4.2 % 

Tabelle 3-2:  Bevölkerungsentwicklung Oberland-Ost 2007-2030, Szenario mittel 
Quelle: Regionalisierte Bevölkerungsprojektionen für den Kanton Bern (Aus-
gabe 2008) 

Im BfS-Szenario "mittel" wird bei den in der Agglomeration wohnhaften 
Erwerbstätigen mit einem Zuwachs von 9.2% gerechnet, was dem erwarte-
ten prozentualen Zuwachs der Bevölkerung entspricht (+9.1%, vergleiche 
Tabelle 3-1).  

Verstärkter negativer 
Pendlersaldo zu 
erwarten? 

Soll sich das Verhältnis von Anzahl (Voll- und Teilzeit-) Arbeitsplätzen zur 
Anzahl der wohnhaften Erwerbstätigen in der Agglomeration in Zukunft 
nicht verschlechtern, müssen jährlich rund 50 neue Arbeitsplätze geschaf-
fen werden. Dies würde gegenüber den letzten Jahren eine beschleunigte 
Entwicklung bedeuten. Ohne eine deutlich höhere Zunahme bei der Ar-
beitsplatzentwicklung wäre in Zukunft mit einem sich verstärkenden negati-
ven Pendlersaldo zu rechnen. 

Region Ausserhalb der Agglomeration ("Umland") rechnet das BfS-Szenario "mit-
tel" bei Wohnbevölkerung wie auch wohnhaften Erwerbstätigen mit prak-
tisch keinem Wachstum (beide +0.2%). Demnach wäre auch mit keinem 
Zuwachs an Pendlern aus der Region in die Agglomeration zu rechnen. 

 

3.1.3 Wohnbedarf 

Erstwohnungen Die prognostizierte Einwohnerzunahme beträgt durchschnittlich 90 Perso-
nen pro Jahr. Da sich die Belegung von Wohnraum verringert und sich dem 
nationalen Mittel annähern dürfte, ist einen Zuwachs von rund 45 Erstwoh-
nungen pro Jahr erforderlich. Bewohnten in der Agglomeration Interlaken 
im Jahr 2000 durchschnittlich 2.3 Personen eine Wohnung, dürften es 2030 
noch 2 Personen sein. 
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Kapazität Wohnen in der 
Agglomeration 

Die Bauzonenreserve  aller Gemeinden der Agglomeration stellen für 
Wohnen  eine Kapazität von insgesamt 121'000 m2 Bruttogeschossfläche 
oder ca. 865 Wohnungen dar. Diese Reserve wird weitgehend gebraucht, 
um die Wohnflächenzunahme/Einwohner auszugleichen5. Sie reicht somit 
für den Erhalt der heutigen Wohnbevölkerung in der Agglomeration bei ca. 
21'700 Einwohnern. Aufgrund der vorhandenen Zonenreserven wird das 
Wachstum vor allem in den Gemeinden Unterseen, Matten, Bönigen und 
Wilderswil stattfinden. 

Kapazität Arbeiten in der 
Agglomeration 

Die Reserven der Arbeitszonen  der Agglomeration ergeben Raum für 
insgesamt ca. 560 Beschäftigte6 (entspricht ca. 5 % der heute vorhandenen 
Arbeitsplätze). Aufgrund der vorhandenen Zonenreserven werden diese 
hauptsächlich in Interlaken, Unterseen, Bönigen und Wilderswil entstehen. 

Arbeitszone Flugplatz 
Interlaken 

Mit dem NIRP und mit der Überbauungsordnung (UeO) „Arbeitszone im 
Gebiet SF-Halle1“ der Gemeinden Matten und Wilderswil steht im Gebiet 
des Flugplatzes eine Arbeitszone  mit einer Gesamtfläche von 12.1 Hekta-
ren (inkl. den überbauten Flächen) zur Verfügung.  

Aufgrund des Hochwasserschutzprojekts musstdie Erschliessung für das 
Areal neu konzipiert und die gültige Überbauungsordnung entsprechend 
angepasst werden. In einer ersten Phase erfolgt die Zufahrt ab der Abzwei-
gung beim Bahnhof Wilderswil über die Bönigstrasse und den Mittelweg. 
Diese Erschliessung ist mit der rechtskräftigen Überbauungsordnung si-
chergestellt. Mit der Realisierung der Umfahrung Wilderswil soll in einer 
zweiten Phase eine direkte Zufahrt ab der Gsteigstrasse vor dem Dorfein-
gang realisiert werden (vgl. auch Kap. 3.2.2).  

 

3.2 Verkehr 

 

3.2.1 Öffentlicher Verkehr (ÖV) 

Veränderung der  
Nachfrage in den  
letzten Jahren 

In den letzten Jahren hat sich die Nachfrage in der Agglomeration Interla-
ken erhöht. Ob dies nur eine temporäre Folge der Einführung des Bahn-
2000-Konzeptes war oder ob sich eine allgemein erhöhte langfristige Nach-
fragesteigerung abzeichnet kann zurzeit nicht abschliessend beurteilt 
werden. 

Folgende Betrachtungen deuten jedoch darauf hin, dass sich die hohe 
Nachfrage auch langfristig erhalten wird: 

• Falls der öffentliche Verkehr das allgemeine Mobilitätswachstum von 1% 
pro Jahr vollständig übernehmen soll, dann beträgt die Zunahme beim 
öffentlichen Verkehr rund 4.5% pro Jahr. 

• Die allgemeine Entwicklung hin zu höheren Energiekosten stärkt die 
Nachfrage des ÖV. 

                                                      
5 Entspricht der Abnahme in der Wohnungsbelegung von 10 % bis 2020 (gemäss Massnahmenblatt A_01 des 

kantonalen Richtplanes). 
6 Arbeitszonenreserve von 112'000 m2 bei einer durchnittlichen AZ von 0.5 und bei 100m2 BGF je Beschäftigter. 
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• Durch Siedlungsstrukturen, welche besser auf den öffentlichen Verkehr 
abgestimmt sind, wird der Anteil des öffentlichen Verkehrs gestärkt. 

Diese Betrachtungen legen den Schluss nahe, dass auch in den kommen-
den Jahren mit einem Wachstum beim öffentlichen Verkehr gerechnet 
werden muss. 

Dies wird einerseits dazu führen, dass die Auslastung der bestehenden ÖV-
Leistungen zunimmt, was dank zusätzlichen Erträgen die Wirtschaftlichkeit 
des öffentlichen Verkehrs verbessern wird. Andererseits gilt es, mit Investi-
tionen in Infrastruktur und Rollmaterial bei heute stark ausgelasteten Linien 
die Kapazitäten zu steigern. Weiter soll dank der grösseren Nachfrage das 
Angebot auf verschiedenen ÖV-Linien in allen Regionen nachfragegerecht 
erweitert werden.  

Zusammenhang mit 
"regionalem 
Angebotskonzept" 

Alle 4 Jahre wird das regionale Angebotskonzept erarbeitet. Es stellt die 
Grundlage für die Kantonale Angebotsplanung im ÖV für die Region Ober-
land-Ost dar. Angebotsanpassungen werden mit diesem Instrument be-
darfsgerecht geplant und auf die finanziellen Möglichkeiten abgestimmt. 
Das bereits gute Angebot in der Region wird damit auch in Zukunft gut 
weiter angepasst werden können. 

Bezug zu 
Agglomerationsprogramm 

Für das Agglomerationsprogramm kann deshalb davon ausgegangen 
werden, dass durch dieses Instrument – abgesehen von den in Kapitel 
2.3.8 erwähnten Infrastrukturproblemen - die ÖV-Massnahmen abgedeckt 
sein werden. 

 

3.2.2 Motorisierter Individualverkehr (MIV) 

Gesicherte Projekte Für den zukünftigen Zustand (Bezugsjahr 2030) wird ein Referenzszenario 
definiert. Dieses enthält neben dem bisherigen Verkehrsangebot (Ist-
Zustand) diejenigen Massnahmen in den einzelnen Verkehrskategorien 
(MIV, ÖV, Fuss- und Veloverkehr), deren Realisierung sowohl politisch als 
auch von der Finanzierung her zum heutigen Zeitpunkt als gesichert gilt, 
oder die sich bereits in der Realisierung befinden. Als wichtigste sind zu 
nennen: 

- Crossbow 1. Etappe (enthalten in den AP 1. und 2. Generation) 

- Unterführung Straubhaar (realisiert) 

- Sanierung Goldswilviadukt (2013) 

Erwartungen zum  
zukünftigen  
Verkehrsaufkommen 

Für die Abschätzung des Verkehrsaufkommens 2030 steht das Gesamtver-
kehrsmodell (GVM) des Kantons Bern zur Verfügung, welches den durch-
schnittlichen Werktagsverkehr (DWV) abbildet. Ebenfalls werden Annah-
men zum Mobilitätsverhalten (Entwicklung der Anzahl und Länge der We-
ge) und zu Modal-Split-Verschiebungen getroffen. Diese Annahmen wurden 
dem GVM zugrunde gelegt und werden hier nicht im Detail behandelt (vgl. 
Synthesebericht des Kantons Bern). 

Bezüglich des Mobilitätsverhaltens bzw. der Verkehrsnachfrage wird davon 
ausgegangen, dass die mobilitätssteigernden Tendenzen (z.B. weiter 
zunehmende Einkaufs- und Freizeitbedürfnisse, zunehmende Pendlerbe-
wegungen infolge der Trennung zwischen Wohnstandort und Arbeitsplatz) 
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anhalten und die aktuellen Gewohnheiten betreffend Verkehrsmittelwahl 
keine wesentlichen Änderungen erfahren (unterdurchschnittliches Wachs-
tum von 20%, Schweiz: 23%, vgl. Kapitel 2.3.9). 

Kapazitätsgrenzen 
werden nicht erreicht 

Das GVM Kanton Bern liefert Angaben zum zukünftigen Verkehrsaufkom-
men auf dem Kantonsstrassennetz (vgl. Anhang A11). Es zeigt, dass die 
Zunahmen der Verkehrsbelastung, abgesehen von touristischen Spitzen-
zeiten, unter den Kapazitätsgrenzen der einzelnen Strassenabschnitte 
liegen werden. Die starken saisonalen Belastungen durch den Freizeit- und 
Tourismusverkehr sind beim GVM in die Jahresdurchschnitte eingerechnet, 
die heute bestehenden Kapazitätsengpässe zu den Tourismusspitzenzeiten 
(insbesondere in der Ortsdurchfahrt Wilderswil) werden ohne Massnahmen 
bleiben und sich verstärken. 

  

Verkehrspotenzial 

Verkehrspotenzial aus 
Wohnzonenreserven 

Aufgrund der abnehmenden Wohnungsbelegung werden die heute vorhan-
denen Wohnzonenreserven weitgehend durch die heute ansässige Bevöl-
kerung konsumiert werden. Auch die Verkehrszunahme durch das geringe 
Bevölkerungswachstum von 2100 Personen in der Agglomeration ist gut 
verkraftbar. Ein zusätzliches Verkehrspotenzial  ist daher nur in sehr 
beschränktem  Umfang  vorhanden, was auch die Berechnungen gemäss 
GVM des Kantons zeigen (vgl. auch Anhang A11). 

Verkehrspotenzial aus 
Arbeitszonenreserven 

Da sich die Arbeitszonenreserven  im Gegensatz zu den Wohnzonen 
ausgeprägter auf einzelne Standorte konzentrieren, wird sich auch die 
künftige Verkehrserzeugung auf diese Teilräume fokussieren.  

Die beschränkte Grösse der einzelnen Arbeitszonenreserven und die 
vorgesehenen Nutzungen werden jedoch keine markante Verkehrserzeu-
gung generieren, welche durch das heutige Verkehrssystem in der Agglo-
meration Interlaken mit der guten Anbindung an die Autobahn A8 nicht 
aufgenommen werden könnte. Das beschränkte Verkehrspotenzial zeigt 
sich am Beispiel einer grossen zusammenhängenden Arbeitszonenreserve 
(dem Gewerbeareal Uechtere in Interlaken, ZPP3): Hier werden, je nach 
Annahme für die Anzahl Parkplätze für Beschäftigte und Besucher, ca. 300 
– 800 Fahrten pro Tag, resp. 150 – 400 Wechsel (pro Wechsel 1 Hin- und 1 
Wegfahrt) erzeugt, was von der bestehenden Infrastruktur aufgenommen 
werden kann. 

Spezialfall Arbeitszone 
Flugplatz Interlaken 

Eine Abschätzung des Verkehrspotenzials in den möglichen ESP- und/oder 
SAZ-Zonen auf dem Flugplatzareal Interlaken ist zum heutigen Zeitpunkt 
infolge zahlreicher Unsicherheiten bezüglich der künftigen Nutzung nur 
schwer möglich. Die heute bestehenden Betriebe (u.a. RUAG und REGA) 
beabsichtigen auch langfristig das Areal zu nutzen. Auf Grund der vorhan-
denen Kapazitäten darf vermutet werden, dass mit der Realisierung des 
Direktanschlusses im Zusammenhang mit der Umfahrung Wilderswil und 
einer neuen ÖV-Erschliessung das zusätzliche Verkehrsaufkommen aufge-
nommen werden kann. 

 



AP S+V Interlaken. Erläuterungsbericht. Kurzfassung 

 

60 

 

3.2.3 Langsamverkehr (LV) 

 Da keine verlässlichen Verkehrszählungen im Bereich Langsamverkehr 
vorliegen, können hier nur qualitative Aussagen gemacht werden. 

Der im Kapitel "Ist-Zustand" erwähnte Rückgang des Velo-Anteils am 
gesamten Pendlerverkehr von 53% (1970) auf 31% (2000) kann nicht 
hochgerechnet werden. Leider liegen die neuesten Auswertungen des 
Mikrozensus noch nicht vor. Aufgrund der guten Auslastung der Bike+Ride-
Stationen darf vermutet werden, dass sich der Trend in den letzten 10 
Jahren bereits umgekehrt hat. Trotzdem werden weiterhin Anstrengungen 
zur Förderung und Verbesserung des Veloverkehrs nötig sein. 

 

3.3 Landschaft 

Landschaftsdruck  
nimmt zu 

Ohne weitere Massnahmen wird sich der Druck auf die landwirtschaftlichen 
Flächen erhöhen. 

Die im regionalen Richtplan von 1984 eingeführten Massnahmen zum 
Schutze der Landschaft (u.a. Landschaftsschutz- und Schongebiete, Be-
grenzungen der Siedlungsentwicklung) müssen weitergeführt und mit den 
im RGSK formulierten Massnahmen ergänzt werden. Ansonsten drohen 
das Zusammenwachsen der heute noch getrennter Dörfern zu einer un-
strukturierten Gesamtsiedlung und ein erheblicher Attraktivitätsverlust für 
Tourismus, Wohnbevölkerung und die Natur. 

 

3.4 Naturgefahren 

  Ohne Massnahmen werden Schäden insbesondere durch Hochwasser 
weiter zunehmen. 

Mit dem Wasserbauplan Lütschine und der Studie "Hochwasserschutz Aare 
Bödeli" wurden die nötigen Massnahmen für den Hochwasserschutz einge-
leitet. 
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4 Stärken-Schwächen-Analyse und Handlungsbedarf 

Vorgehensweise Ausgehend vom Ist-Zustand  (Kapitel 2) werden nachfolgend die Stärken 
und Schwächen  detailliert zusammengestellt. Anhand des Referenzsze-
narios 2030  (Kapitel 3) wird im Einzelnen geprüft, welche Stärken, Schwä-
chen und Chancen sich in Zukunft noch verstärken und welche sich eher 
vermindern werden. Daraus wird der wichtigste Handlungsbedarf  in den 
einzelnen Themenbereichen abgeleitet. 

Dieser bildet die Grundlage für die Erarbeitung des Zukunftsbilds  (Kapitel 
5) mit Zielen und Umsetzungsstrategie. 

Nummerierung Die Nummern der Schwächen und Chancen dienen der Zuordnung zu den 
Massnahmen  (Kapitel 6). Im RGSK und Agglomerationsprogramm wurden 
die gleichen Nummern vergeben. Da für das Agglomerationsprogramm 
nicht alle Stärken, Schwächen und Chancen relevant sind, bestehen in der 
Nummerierung Lücken.  

Da die Stärken nicht direkt Massnahmen zugeordnet sind, wurden sie nicht 
nummeriert. Sie fliessen in das Zukunftsbild ein, durch welches sie weiter 
gefördert werden sollen. 

 

4.1 Siedlung 

 

4.1.1 Stärken 

 Dank dem regionalen Richtplan von 1984 ist die Siedlungsentwicklung seit 
längerem auf das Verkehrssystem abgestimmt. Durch die Festsetzung von 
regionalen Landschaftsschutzgebieten, Landschaftsschongebieten und 
Siedlungsbegrenzungen konnte eine für schweizerische Verhältnisse gerin-
ge Zersiedelung erreicht werden. 

Die vielen historisch gewachsenen Dorfkerne mit teilweise erhaltens- oder 
schützenswerten Ortsbildern ergeben eine abwechslungsreiche Siedlungs-
struktur mit einem bedeutenden touristischen Potential. 

Gesamtregional besteht ein geringes Bevölkerungswachstum. 

 

4.1.2 Schwächen 

 sS1 Grosser Siedlungsdruck in den regionalen Zentren und Tourismusorten 
durch zunehmenden Flächenbedarf pro Kopf, steigende Nachfrage von 
Zweitwohnungen und leicht steigende Bevölkerung. 

 sS2 Vermehrter Druck auf die im Richtplan 1984 festgesetzten Schutz- und 
Schongebiete und die Siedlungsbegrenzungen. 

 sS3 Baulandhortungen. 

 sS4 Entvölkerung von Bergdörfern und Zuwanderung in die Agglomeration. 
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 sS5 Hohe Anteile von Zweitwohnungen (insbesondere in den Tourismusorten 
der Lütschinentäler) führen zu hohen Verkehrsströmen während den touris-
tischen Spitzenzeiten, einer Gefährdung der Ortsbilder, hohen Infrastruktur-
kosten und steigenden Immobilienpreisen. 

 sS6 In der Region und Agglomeration besteht ein Überhang an Arbeitszonen. 

 sS7 Es fehlt eine regionale Koordination für Standplätze für Fahrende. 

 sS8 Deutlich unterdurchschnittliche Entwicklung bei den Arbeitsplätzen. 

 

4.1.3 Chancen 

 cS1 Im Vergleich zu anderen Agglomerationen besteht ein geringes Bevölke-
rungswachstum  

 cS2 Attraktive Ortskerne weiter fördern, zugunsten von Lebensqualität und 
Tourismuspotential. 

 cS3 Weiterführen der Abstimmung der Siedlungsentwicklung auf die bestehen-
de Verkehrsinfrastruktur. 

 cS4 Bautätigkeit an den am besten geeigneten Standorten stärkt das Bevölke-
rungswachstum und die Wirtschaft. 

 cS5 Attraktive Naherholungsgebiete fördern Tourismus und Lebensqualität. 

 cS6 Durch die Trennung von Baugebieten und Nichtbaugebieten, bzw. von 
verschiedenen Siedlungsgebieten, kann der Dorfcharakter von Siedlungen 
gewahrt werden. 

 cS7 Die neue Regionalkonferenz OO ermöglicht eine noch bessere Koordinati-
on und Zusammenarbeit aller Akteure in der Raumplanung. 

 cS8 14 Ortsbilder in der Region Oberland-Ost sind im Bundesinventar der 
schützenswerten Ortsbilder ISOS als "von nationaler Bedeutung" eingetra-
gen. Es bestehen detaillierte Beschreibungen und Empfehlungen, die zu 
ihrer Erhaltung beitragen können. 

 

4.1.4 Erkenntnisse Referenzszenario 2030 

 Das Szenario "mittel" prognostiziert für die Region Oberland-Ost ein für die 
Schweiz unterdurchschnittliches Bevölkerungswachstum von 4.6%, wel-
ches etwa dem kantonalen Bevölkerungswachstum von 4.5% entspricht. 

In der Agglomeration wird eine „positive Dynamik“ angestrebt, d.h. ein 
verstärktes Wachstum (+9.1% Einwohner). 

Durch den Bevölkerungszuwachs, den steigenden Wohnflächenbedarf pro 
Person und die offene Entwicklung bei Zweitwohnungen steigt der Wohn-
flächenbedarf. In der Agglomeration reichen die Bauzonenreserven Woh-
nen dafür gerade aus. Aufgrund der vorhandenen Zonenreserven wird das 
Wachstum vor allem in den Gemeinden Unterseen, Matten, Bönigen und 
Wilderswil stattfinden. 
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In der Agglomeration bestehen Reserven an Arbeitszonen für ca. 560 
Beschäftigte. Aufgrund der vorhandenen Zonenreserven wird das Wachs-
tum vor allem in Interlaken, Unterseen Bönigen und Wilderswil stattfinden. 

Es ist mit einer starken Zunahme der Bevölkerung bei den älteren Personen 
zu rechnen.  

Die aufgezeigten Schwächen werden sich ohne Massnahmen bis ins Jahr 
2030 verstärken. 

 

4.1.5 Analyse und Handlungsbedarf 

Lenkung des  
Siedlungsdruck 

Dank dem regionalen Richtplan von 1984 ist die Siedlungsentwicklung in 
der Region Oberland-Ost seit längerem auf das Verkehrssystem abge-
stimmt. Da sich der bereits grosse Siedlungsdruck in den regionalen Zent-
ren und Tourismusorten in Zukunft eher noch verstärken wird, wird eine an 
nachhaltigen Zielen orientierte Siedlungsentwicklung elementar. 

Handlungsbedarf besteht bei der Aktivierung des inneren Verdichtungspo-
tentials in Siedlungen, da dieses durch Baulandhortungen und die oft kom-
plizierten Besitzverhältnisse schwierig durchzusetzen ist. 

Eine verdichtete Bautätigkeit an den am besten geeigneten Standorten 
muss gefördert werden (u.a. Abstimmung mit Verkehrsinfrastruktur). 

Landschaftsschutz Auch bei den Siedlungszentren müssen Freiflächen und Landschaftskorri-
dore erhalten bleiben. Bestehende Siedlungsgrenzen und Schutzgebiete 
des regionalen Richtplans 1984 müssen aufgearbeitet, weitergeführt und 
gestärkt werden. Wo Siedlungsbegrenzungen noch fehlen müssen solche 
definiert werden.  

Weitere Die Bedürfnisse der stark zunehmenden älteren Personen müssen Berück-
sichtigt werden (regionale Alterspolitik). 

 

4.2 Verkehr 

 

4.2.1 Stärken  

 Es besteht ein gut funktionierendes Strassennetz für den Alltagsverkehr. Zu 
Überlastungen kommt es nur zu Spitzenzeiten des Freizeit- und Tourismus-
verkehrs. 

Das Verkehrssystem ist seit längerem auf die Siedlungsentwicklung abge-
stimmt (Richtplan 1984) und funktioniert auf einem hohen Niveau. 

Die Region ist mit dem Vollknoten Interlaken-Ost gut an das Fernverkehrs-
netz angeschlossen, abgesehen von fehlenden Direktverbindungen zu den 
Flughäfen Zürich und Genf. 

Auf dem Bödeli verbessert sich die Situation für den Langsamverkehr durch 
die Umsetzung des Verkehrsrichtplans laufend. 
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4.2.2 Schwächen 

Verkehrsübergreifend 

 sV1 Zunehmender negativer Pendlersaldo erhöht Verkehrsaufkommen. 

 Öffentlicher Verkehr 

Kapazität sV2 
 

Kapazitätsengpässe verhindern erwünschte Fahrplanverbesserungen auf 
folgender Strecke: SBB/BLS Bern – Interlaken. 

Modal Split  sV3 Starke Abnahme der ÖV-Anteile bei den Wegpendlern 

Erschliessung  sV4 Fehlende Direktverbindungen zu den Flughäfen Zürich und Genf. 

 sV5 Ungenügende Grunderschliessung / ÖV-Zugänglichkeit: 
Spital Unterseen und Umgebung, Flugplatzareal. 

Punktuelle sV6 
Schwachstellen 

Unbefriedigende Umsteige- / Umladepunkte: 
Bahnhof Lauterbrunnen (betrifft die Agglomeration indirekt durch möglichen 
Lösungsansatz P+R-Flugplatz). 

 sV7 Unbefriedigende Busführung auf Strassen: 
Bhendenkehr in Beatenberg, A8-Einfahrt Därligen Ost, Bushaltestelle auf 
Fahrbahn bei Autobahnanschluss Interlaken Ost. 

 Motorisierter Individualverkehr 

Kapazität /  sV9 
Beeinträchtigungen 

Beeinträchtigung von Aufenthalts- und Lebensqualität in Ortskernen durch 
zeitweise grosse Verkehrsaufkommen zu den Spitzenzeiten des Tourismus: 
Interlaken (Bödeliweg, Höheweg), Ortsdurchfahrt Wilderswil. 

 sV10 Kapazitätsengpässe auf Strassenachsen durch zeitweise grosse Ver-
kehrsaufkommen zu den Spitzenzeiten des Tourismus: 
A8 bei Abschnitten mit tiefem Ausbaugrad (Mischverkehrsstrecken), A8 
Einfahrt Därligen, Kantonsstrasse Interlaken – Wilderswil, lokale Strassen in 
der Agglomeration Interlaken. 

Erschliessung sV11 Ungenügende MIV Erschliessung oder problematische Erschliessungswe-
ge: Flugplatzareal. 

Sicherheit sV13 Gefahrenstellen / Unfallpunkte in der Agglomeration: 
- Rugenparkstrasse - Bahnhofstrasse - Höheweg - Bahnhof Interlaken Ost 

(insbesondere Abschnitt Westbahnhof-Post) 

- Bahnhofstrasse (Unterseen) 

- Wychelstrasse - Hauptstrasse - Gsteigstrasse (Matten) 

- Kreuzung Rugenpark- Waldeggstrasse 

- Kreuzung Klosterstrasse – Lindenallee 

Parkierung sV15 
 

Unübersichtliche Parkierungssituationen oder fehlende Parkleitsysteme 
führen zu unnötigem Suchverkehr: 
Zentrum Interlaken. 

 sV16 Ungleiche Auslastung von Parkhäusern und -plätzen: 
Interlaken. 



AP S+V Interlaken. Erläuterungsbericht. Kurzfassung 

 

65 

 sV17 Probleme durch unzureichende Parkplätze und wildes Parkieren: 
Zentrum Interlaken (für Anwohner und Gäste), Wilderswil (u.a. Cars und 
Lastwangenanhänger). 

Diverse  sV18 Ungenügende Zielführung zu den Sehenswürdigkeiten und nicht klar er-
kennbare Ortseingänge führt zu unnötigem Suchverkehr: 
Agglomeration Interlaken. 

 sV19 In der Agglomeration Interlaken wird der Wechsel von ausserorts zu inne-
rorts nicht deutlich wahrgenommen. Das Geschwindigkeitsniveau wird 
entsprechend spät an die innerörtlichen Verkehrsverhältnisse angepasst. 

 sV20 In Interlaken wird zunehmend die Alpenstrasse als innere Umfahrung 
benutzt. 

 sV23 Ungenügende Information zu Hilfs- und Mitfahrmöglichkeiten und über den 
Rotkreuzfahrdienst bei älteren Leuten. 

 Langsamverkehr 

Erhebung  
Schwachstellen 
Langsamverkehr 

Abgesehen von der Agglomeration standen für die Erhebung der Schwach-
stellen in der Region wenige Grundlagen zur Verfügung, weshalb eine 
detaillierte Erhebung zu den Schwachstellen im Langsamverkehr durchge-
führt wurde. 

Folgende Grundlagen wurden zur Ermittlung der Schwachstellen Langsam-
verkehr herangezogen: 

• Eigens für das RGSK durchgeführte Umfrage Langsamverkehr  
(siehe separaten Kurzbericht Umfrage Langsamverkehr). 

• Angaben des TBA OIK I mit den Schwachstellen auf dem Kantonsstras-
sennetz, aktualisiert 2010 (siehe Anhang A10 und folgende Abbildung 
5-1:  Auszug Schwachstellenanalyse, Karte TBA OIK I ) 

• Der kantonale Richtplan Veloverkehr  
(siehe Hinweiskarte Langsamverkehr) 

• Der kantonale Sachplan Wanderroutennetz  
(siehe Hinweiskarte Langsamverkehr) 

• Befragung der Gemeinden im Rahmen des ersten  
Agglomerationsprogramms 

• Umfrage im Rahmen des Sport- und Erholungskonzepts Agglomeration 
Interlaken (siehe auch Kapitel 2.3.10) 

• Altersleitbilder einzelner Gemeinden 
(siehe auch Kapitel 2.3.10) 
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Abbildung 4-1:  Auszug Schwachstellenanalyse, Karte TBA OIK I 

Kapazität / sV24 
Beeinträchtigungen 

Der markante Rückgang an Velopendlern von 40% auf 31% (1980 zu 2000) 
muss durch unterstützende Massnahmen umgekehrt werden. 

 sV25 Die stark frequentierten Bereiche (Fussgänger) vom Westbahnhof bis 
Metropol (insbesondere Postkreisel) und die vielen Velofahrenden auf der 
Centralstrasse benötigen mehr Raum. 

 sV26 Von vielen negativ eingeschätzt wird, dass in Interlaken keine Fussgänger-
zone vorhanden ist respektive zu viel Verkehr herrscht. 

 sV27 Die für den Tourismus wichtigen Pferdekutschen in Interlaken verlieren bei 
hohem Verkehrsaufkommen an Attraktivität. 

Sicherheit  sV30 
 

Einzelne gefährliche oder unbefriedigende Führungen des Veloverkehrs in 
der Agglomeration (u.a. fehlende Markierungen, lokal ungenügende Stras-
senbreiten): 
Knoten Bahnübergang Bahnhof Interlaken West – Bernerhof, Goldswilvia-
dukt Interlaken, Aarebrücke Unterseen, Seestrasse Unterseen, A8 Lütsche-
ren - Därligen, Hauptstrasse Chrummeney (Wilderswil) – Zweilütschinen 

 sV31 Beeinträchtigung des Sicherheitsempfindens bei älteren Leuten auf Geh-
wegen und in Fussgängerzonen durch Velofahrer, Rollbrettfahrer und 
Inline-Skater. 

 sV32 Gefährliche oder unbefriedigende Fussgängerführung: 
Aarebrücke Unterseen, Seestrasse Unterseen. 
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Netzlücken  sV34 Fehlende See- und Flussuferwege: 
Interlaken – Därligen, Därligen – Leissigen (– Faulensee),  
Ringgenberg – Brienz. 

 sV36 Lücken im Wanderwegnetz: 
Direktverbindung Wyssenau – Wanderweg Richtung Därligen. 

Abstellplätze sV37 Zuwenig (überdachte) Veloabstellplätze: 
Interlaken Bahnhöfe West und Ost, Wilderswil. 

 sV38 Matten wird als velofreundlich betrachtet, doch wünscht man sich Verbes-
serungen bei den Veloabstellplätzen bei öffentlichen Einrichtungen, Ge-
schäften etc. In unterschiedlicher Weise tritt dieses Problem auch bei den 
anderen Agglomerationsgemeinden auf. 

Planerische  sV39 
Defizite, ungenügende  
Grundlagen  

Eine detaillierte Unfallanalyse zum Langsamverkehr liegt nicht vor. 

 sV40 Der Verkehrsrichtplan Velo von 1988 ist nicht mehr aktuell. 

 sV41 Verkehrszahlen zum Langsamverkehr fehlen. 

 sV42 Es fehlt eine detaillierte Netzwiderstandskarte. 

 

4.2.3 Chancen 

 cV1 Das bestehende Verkehrsnetz hat, ausser an wenigen Engpässen zu den 
Tourismusspitzenzeiten, noch freie Kapazitäten. Ein moderates Wachstum 
kann daher (abgesehen von der Ortsdurchfahrt Wilderswil) ohne Infrastruk-
turanpassungen aufgenommen werden. 

 cV2 Effizientere, umweltverträglichere und sozialverträglichere Mobilität kann 
noch unterstützt werden (Freizeitverhalten und Verkehrsmittelwahl). 

 cV3 Weitere Verbesserung der attraktiven Velowege fördern Tourismus und 
Lebensqualität. 

 cV4 Attraktive Geh- und Wanderwege fördern Tourismus und Lebensqualität. 

 cV5 Weitere Tempo-30-Zonen erhöhen die Attraktivität der Kernagglomeration 
Interlaken für den Langsamverkehr. 

 cV6 Die vorhandene linienförmige Siedlungsstruktur in die Teilregionen ermög-
licht einfache ÖV-Angebotsanpassungen. 

 cV7 Die kurzen Wege und die flache Topographie in den Hauptsiedlungsgebie-
ten bieten optimale Voraussetzungen für den Veloverkehr. 

 cV8 Möglichkeit einer P+R-Anlage auf dem Flugplatzareal Interlaken zur Umla-
gerung von motorisiertem Individualverkehr in Richtung Wilderswil und die 
Lütschinentäler auf den öffentlichen Verkehr. Damit besteht die Chance im 
Raum Flugplatzareal – Wilderswil – Lütschinentäler die bestehenden Ver-
kehrs- und Parkraumdefizite (auch für Cars und Lastwagenanhänger) 
grossräumig anzugehen. 
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 4.2.4 Erkenntnisse Referenzszenario 2030 

Die Kapazitätsgrenzen der Strassen werden im Alltagsverkehr auch zukünf-
tig nicht erreicht. 

Die heute bestehenden Kapazitätsengpässe zu den Tourismusspitzenzei-
ten werden sich verstärken. 

Es muss mit einem weiteren Wachstum im ÖV gerechnet werden. 

Ohne Massnahmen sind die aufgezeigten Schwächen auch für das Refe-
renzszenario 2030 gültig und werden sich teilweise noch verstärken. 

 

4.2.5 Analyse und Handlungsbedarf  

Öffentlicher Verkehr Da im ÖV mit einem Wachstum zu rechnen ist und der ÖV die sich verstär-
kenden Tourismusspitzen aufnehmen soll, müssen Infrastrukturen nahe 
den Kapazitätsgrenzen ausgebaut werden. Handlungsbedarf besteht insbe-
sondere bei der Strecke Interlaken – Spiez (partieller Doppelspurausbau) 
und im Zusammenhang mit der Vision P+R Flugplatzareal bei der BOB-
Strecke Interlaken – Lütschental (Bedarfsanalyse und Machbarkeitsstudie 
neue Bahnhaltestelle und Doppelspurausbau).  

Weiterhin fehlen Direktverbindungen zu den Flughäfen Zürich und Genf. 

Motorisierter 
Individualverkehr 

In der Region Oberland-Ost besteht ein gut funktionierendes Verkehrsnetz, 
welches durch den alltäglichen Verkehr auch in Zukunft nicht an seine 
Kapazitätsgrenzen kommt. Die bestehenden Kapazitätsengpässe zu den 
Spitzenzeiten des Freizeit- und Tourismusverkehrs werden hingegen weiter 
zunehmen. Handlungsbedarf besteht insbesondere bei der Kantonsstrasse 
in die Lütschinentäler und ihrer Verbindung nach Interlaken (mit Ortsdurch-
fahrt Wilderswil) und einzelnen Abschnitten der A8 (Aufhebung Mischver-
kehr / Trennung von Langsamverkehr und motorisiertem Verkehr). 

Langsamverkehr Nachholbedarf besteht im Langsamverkehr. Zahlreiche kleinere Schwach-
stellen betreffend Sicherheit und Attraktivität für Velofahrende müssen 
angegangen werden. Die Attraktivierung des Veloverkehrs ist eine Chance 
für den Tourismus und die Verkehrsbewältigung im Pendlerverkehr bei 
geringen Infrastrukturkosten. Sie muss wahrgenommen werden.  

Für Fussgänger sollen einzelne Netzlücken geschlossen werden. 

Bödeli-Gemeinden In den Bödeli-Gemeinden verbessert sich die Situation dank der Umsetzung 
des Verkehrsrichtplans Bödeli laufend. Nun muss das zweite Teilprojekt 
crossbow angegangen werden (Verkehrsführung). Weiterhin besteht Hand-
lungsbedarf bei der Einrichtung eines dynamischen Parkleitsystems, weite-
ren Tempo-30-Zonen und der Entschärfung von Gefahrenpunkten. 

Mobilitätsmanagement Auf das Freizeitverkehrsverhalten und die Verkehrsmittelwahl kann durch 
Angebote und Informationen positiv Einfluss genommen werden.  

Die Idee einer P+R-Anlage auf dem Flugplatzareal Interlaken zur Umlage-
rung von motorisiertem Individualverkehr in Richtung Wilderswil und der 
Lütschinentäler auf den öffentlichen Verkehr, bietet die Möglichkeit, die im 
Raum Flugplatzareal – Wilderswil – Lütschinentäler bestehenden Verkehrs- 
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und Parkraumdefizite (auch für Cars und Lastwagenanhänger), grossräu-
mig in Angriff zu nehmen. Sie soll weiterverfolgt werden. 

 

4.3 Landschaft, Tourismus und Umweltbelastung 

Obwohl das Thema Tourismus - abgesehen von den verkehrlichen Belas-
tungen in der Analyse des Ist-Zustandes - nicht behandelt wurde, werden 
hier festgestellte Stärken und Schwächen auch zu diesem Bereich aufge-
führt. Das Fehlen einer aktuellen Tourismusplanung mit Analyse ist als 
Schwachpunkt aufgeführt. Mit der Massnahme L4 wird die Erarbeitung 
eines regionalen Tourismusentwicklungskonzepts RTEK in die Wege gelei-
tet. 

 

4.3.1 Stärken 

Landschaft und   
Natur 

Spektakuläre Hochgebirgs- und Seenlandschaft von besonderer Schönheit 
und mit hohem touristischem Potential. 

 Vielerorts besteht eine intakte Natur mit reichhaltiger Fauna und Flora. 

 Viele elementare Landschaftsgebiete sind rechtlich geschützt, u.a. besteht 
das UNESCO Weltnaturerbe Schweizer Alpen Jungfrau-Aletsch. 

 Der regionale Richtplan 1984 und das regionale Landschaftsentwicklungs-
konzept R-LEK (2004) bilden eine gute Planungsgrundlage im Bereich 
Natur und Landschaft. 

Tourismus Bestand einer starken Tourismusinfrastruktur. 

 

4.3.2 Schwächen 

Landschaft und  sL1 
Natur 

Durch den Siedlungsdruck auf die Schutzgebiete und Siedlungsbegrenzun-
gen des Richtplans 1984 besteht die Gefahr der Zersiedelung um die 
regionalen Zentren und Tourismusorte. Damit verbunden ist eine Gefähr-
dung der Landschaftsqualität. 

 sL2 Beeinträchtigung der Landschaft in touristisch stark genutzten Gebieten. 

 sL3 Zunehmender Druck auf Wildtiere durch den Tourismus auch abseits der 
intensiv genutzten Gebiete (z.B. Wildtierkorridor Wyssenau versus Golf-
platz). 

 sL4 Gefahr der weiteren Segmentierung der Lebensräume (Wildtierkorridore, 
Gewässerräume, Hecken). 

 sL5 Die Schutz- und Schongebiete des regionalen Richtplans 1984 müssen 
aufgearbeitet werden. 

 sL6 Fehlen einer aktuellen regionalen Planung für Schiessplätze. 

 sL15 Starke Beeinträchtigung des wichtigen Wildtierkorridors BE 15 Grosser 
Rugen / Golfplatz / Unterseen insbesondere durch die A8, die Bahnlinie und 
Zäune. 
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Tourismus sL8 Hohe saisonale Schwankungen des Tourismus. 

 sL9 Es bestehen Nutzungskonflikte bei den verschiedenen Freizeittätigkeiten: 
Wanderer und Mountainbiker auf gleichen Wegen. 

 sL10 Fehlen einer aktuellen regionalen Tourismusplanung mit Situationsanalyse. 

 sL11 Fehlen von Vorgaben und einer Koordination für Resort-Projekte auf regio-
naler Ebene. 

 sL12 Die Vielzahl der Tourismusorganisationen erschwert die Schaffung von 
koordinierten, regionalen Angeboten (z. B. für Vermarktung, An-/ Abreise 
oder die Besucherführung). 

Umweltbelastung sL13 
 

Zunahme von Naturgefahren in Folge der Klimaerwärmung (Rückgang von 
Gletschern und Permafrost, Zunahme von Starkniederschlägen, Rutschun-
gen und Murgängen) 

 sL14 Die Versorgungssicherheit ist bei Naturereignissen nicht immer sicherge-
stellt (Lütschine Bönigen / Interlaken). 

 

4.3.3 Chancen 

 cL1 Stärkung der wichtigsten Tourismusgebiete von überregionaler Bedeutung. 

 cL2 14 Ortsbilder in der Region Oberland-Ost sind im Bundesinventars der 
schützenswerten Ortsbilder ISOS als "von nationaler Bedeutung" eingetra-
gen. Es bestehen detaillierte Beschreibungen und Empfehlungen, die zu 
ihrer Erhaltung beitragen können. 

 

4.3.4 Erkenntnisse Referenzszenario 2030 

 Der Druck auf die Landschaft wird weiter anhalten. 

Schäden durch Naturereignisse werden zunehmen. 

 

4.3.5 Analyse und Handlungsbedarf 

Landschaft Die Erhaltung der vielfältigen Landschaft und der Naherholungsgebiete in 
unmittelbarer Nähe zu den Siedlungszentren, ist für die Lebensqualität und 
die Wirtschaft (Tourismus) in der Region essentiell. Die bestehenden Sied-
lungsgrenzen und Schutzgebiete des regionalen Richtplans 1984 müssen 
daher aufgearbeitet, weitergeführt und gestärkt werden.  

Tourismus Im Tourismus müssen bestehende Planungsinstrumente aktualisiert wer-
den. Handlungsbedarf besteht bei der Koordination verschiedener Touris-
musprojekte (u.a. Resorts) und Nutzungskonflikten. 

Umwelt Eine besondere Herausforderung besteht in der Region durch die Zunahme 
von Naturgefahren durch den Klimawandel. Unter anderem besteht Hand-
lungsbedarf zur Sicherung der Versorgung bei Naturereignissen (Hochwas-
sersituation auf dem Bödeli). 



AP S+V Interlaken. Erläuterungsbericht. Kurzfassung 

 

71 

 

4.4 Fazit 

 

Wichtigste Stärken – Schwächen 
 

Handlungsbedarf 

Die Agglomeration Interlaken besitzt eine hohe 
Wohnattraktivität. Der Bevölkerungszuwachs 
zwischen 1990 und 2008 ist fast ausschliesslich 
auf Zuwanderungsgewinne zurückzuführen und 
lag über demjenigen des Kantonsdurchschnitts.  

 

Die Lebensqualität ist ein wichtiger Standortfak-
tor für die Wohn- (und Tourismus-) Agglomerati-
on. Eine langfristig ausgerichtete Verkehrs- und 
Siedlungsplanung, welche die Anforderung der 
Nachhaltigkeit erfüllt, ist somit nicht zuletzt auch 
für die wirtschaftliche Entwicklung von grosser 
Bedeutung. 

 
Agglomerationsstruktur: Kerngemeinden grenzen 
direkt an das ländliche Umland (vgl. Bern mit 
Stadtzentrum, innerem und äusserem Agglomera-
tionsgürtel). 

Die Agglomeration Interlaken bildet einen weit-
gehend zusammenhängenden funktionalen 
Raum. Strategien und Massnahmen sind gröss-
tenteils für den gesamten Agglomerationsraum 
gültig, resp. können angewendet werden. 

 
Pendlerverkehr: geringe Agglomerationsgrösse 
(Bevölkerung, Arbeitsplätze) mit entsprechend 
schwach ausgeprägten Pendlerproblemen. 

Eine allfällige Bevölkerungszunahme verschärft 
die heutigen, wenig ausgeprägten Pendlerprob-
leme nur unwesentlich, da praktisch überall die 
Leistungsfähigkeit des Verkehrssystems ausrei-
chend ist. 

 
Agglomeration mit Tourismus als prioritärem 
Wirtschaftszweig 

Massnahmen zugunsten des Langsamverkehrs 
und der Aufenthaltsqualität (nutzungs- anstelle 
verkehrsorientierten Strassenräumen) ist in der 
Tourismusstadt Interlaken ein zentrales Anlie-
gen. 

 

Tourismusverkehr: im Gegensatz zu den Pendlern 
verursacht das Verkehrsaufkommen durch den 
Tourismus zu bestimmten Tages- resp. Jahreszei-
ten Verkehrsprobleme (Ortsdurchfahrt Wilderswil, 
A8). Insbesondere bei Schlechtwetter verlegen 
zahlreiche Besucher aus der gesamten Region ihr 
Tagesprogramm in das Tourismuszentrum. 

 

Die spezifische Verkehrsproblematik muss mit 
auf die Tourismusagglomeration zugeschnitte-
nen Massnahmen angegangen werden (Ver-
kehrsinformation, Verkehrs- und Parkierungs-
leitsystem, Parkplatzbewirtschaftung).  

Durch die Autobahn A8 mit den vier Anschlüssen 
ist eine Vollumfahrung der Agglomeration Interla-
ken vorhanden. In anderen Agglomerationen ist 
dies ein Fernziel (Biel mit beschlossener A5, Bern 
mit der Diskussion einer West- und Südtangente). 

Die Agglomeration besitzt bereits eine „Entlas-
tungsstrasse“, mit welcher bei konsequenter 
Umleitung des Durchgangsverkehrs auf die A8 
(Verkehrslenkung) eine weitere Entlastung der 
Kerngemeinden bewirkt werden kann. 
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Wichtigste Stärken – Schwächen 
 

Handlungsbedarf 

Ein moderates Bevölkerungswachstum ist eine 
Chance für die ganze Region. 

Ein qualitatives und massvolles Wachstum an 
den bestehenden Siedlungsschwerpunkten wird 
durch das moderate Wachstum unterstützt. Die 
Abwanderung aus den peripheren Orten muss 
aufgehalten werden. 

 
Die Zunahme älterer Menschen führt zu veränder-
ten Bedürfnissen an die Infrastruktur. 

Es besteht die Gefahr, dass die sich langsam 
verändernden Bedürfnisse zu spät oder unge-
nügend beachtet werden. 

 
Der Mischverkehr an der A8 führt zu Sicherheits- 
und Kapazitätsproblemen. 

Die Region muss sich für die Umsetzung der 
Massnahmen der ZMB an der A8 gegenüber 
dem Astra vermehrt einsetzen. 

 
Der ÖV kann ein hohes Angebot anbieten. Rich-
tung Zürich ist die Bahnanbindung der Region 
ungenügend. In die Lütschinentäler besteht eben-
falls ein Bahnengpass 

 

Die Region steht in harter Konkurrenz zu weite-
ren nationalen Ausbauwünschen.  

Viele kleinere Schwachstellen im Langsamverkehr 
können mit einfachen Massnahmen behoben 
werden. 

Um den Modal-Split langfristig zugunsten von 
ÖV und LV zu verbessern ist die punktuelle 
Verbesserung der Infrastruktur notwendig. 

 
Die Agglomeration und die Region weisen eine 
hohe landschaftliche Qualität und eine entspre-
chend hohe wirtschaftliche Bedeutung des Tou-
rismussektors auf. Damit verbunden sind jedoch 
auch negative Auswirkungen. 

Das wirtschaftliche touristische Potential ist 
langfristig zu sichern. Die vermehrten Konflikte 
der touristischen Entwicklung sind mit Mass-
nahmen zu minimieren. 

 
Insbesondere der Alpenraum ist zunehmenden 
Naturgefahren ausgesetzt. 

Erhaltungsmassnahmen für die Hauptverbin-
dungsachsen werden immer wichtiger. Die 
knappen finanziellen Mittel erfordern einen 
optimierten Mitteleinsatz. 

 
Der Siedlungsdruck auf die Landschaft erhöht 
sich. Der Richtplan von 1984 muss abgelöst 
werden. 

Die Ablösung des Richtplans von 1984 darf nicht 
zu einer Reduktion von Vorranggebieten und 
Siedlungsbegrenzungslinien auf Kosten der 
Landschaft führen. 
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5 Zukunftsbild, Ziele und Umsetzungsstrategie  

Zukunftsbild,  
Ziele und Strategie 

Das Zukunftsbild  zeigt in grossen Zügen auf, wo Region und Agglomerati-
on langfristig (Zeithorizont 2030) ihre Entwicklungsschwerpunkte und ihre 
Natur- und Landschaftsräume haben sollen. Es stellt einen langfristigen 
Soll-Zustand  dar, welcher sich an der vorangegangenen Analyse orientiert. 
Es ist mit den übergeordneten Strategien auf kantonaler Ebene konsistent. 

Um den Soll-Zustand zu erreichen, braucht es detailliertere Ziele  (Kapitel 
5.2), welche sich an den wichtigsten Herausforderungen orientieren. 

Um die Ziele zu erreichen, müssen sie für die Massnahmen in einer Um-
setzungsstrategie  (Kapitel 5.3) festgelegt werden. 

 

5.1 Zukunftsbild 

Erarbeitungsprozess Für die Erarbeitung des Zukunftsbildes wurden Workshops mit den Ge-
meinden durchgeführt. Dabei wurden die von den Gemeinden gewünschten 
und teilweise bereits planerisch definierten Siedlungs- und Verkehrsent-
wicklungen zusammengetragen und diskutiert. 

Die Protokolle der Workshops befinden sich im Anhang A13. 

Stossrichtung Die Agglomeration Interlaken ist geprägt durch spektakuläre Hochgebirgs-
landschaften, Täler mit steilen Abhängen und das breite Haupttal der Aare 
mit dem Brienzer- und Thunersee. Mit den umliegenden Regionen verbun-
den ist sie über das Aaretal und die Pässe Brünig, Susten und Grimsel. 

Um die städtisch geprägte Agglomeration bestehen zahlreiche Dörfer sowie 
historisch gewachsene Streusiedlungsgebiete. Die abwechslungsreiche 
Siedlungsstruktur ist ein bedeutendes touristisches Potenzial. 

Mit dem Agglomerationsprogramm Interlaken und dem regionalen Gesamt-
verkehrs- und Siedlungskonzept Oberland-Ost sollen diese spannungsvol-
len Unterschiede gefördert und ihr Potenzial mit einer optimalen Abstim-
mung von Siedlung und Verkehr in Wert gesetzt werden. Dazu beitragen 
sollen starke, attraktive Zentren und Subzentren mit hoher Lebensqualität in 
einer intakten, gepflegten Landschaft und eine nachhaltige Tourismusent-
wicklung in den Tälern.  

In den Leitbildern Region (Abbildung 5-1) und Agglomeration (Abbildung 
5-3) wird diese Stossrichtung weiter ausgearbeitet und örtlich verankert. 
Folgende Leitsätze sind dabei massgebend: 
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5.1.1 Leitsätze 

Langfristig ausgerichtete 
Leitsätze 

Konzentration auf bestehende Siedlungsgebiete  
Im Wissen um die besondere landschaftliche Qualität der Region soll sich 
die weitere Entwicklung auf die bestehenden Siedlungsgebiete konzentrie-
ren (Siedlungsentwicklung nach innen). 

Erhaltung wertvoller Landschaftsräume 
Wertvolle Landschaftsräume und –korridore sollen erhalten werden, indem 
sie durch Siedlungsbegrenzungslinien langfristig vor Überbauung geschützt 
werden (Siedlungsbegrenzung nach aussen). 

Schutz vor Naturgefahren  
Wichtige Siedlungsgebiete und Infrastrukturen sollen durch Freihalteberei-
che oder durch bauliche Massnahmen vor vermehrten Naturgefahren 
geschützt werden. 

Festsetzung von Zentren der 3. und 4. Stufe  
Es werden Zentren der 3. und 4. Stufe festgelegt, welche eine konzentrierte 
Siedlungsentwicklung stärken sollen. 

Optimierung der bestehenden Verkehrsinfrastruktur  
Das insgesamt zu erwartende moderate Bevölkerungswachstum ermöglicht 
es, die bestehende Infrastruktur zu optimieren, ohne dass massgebliche 
Ausbauten notwendig wären. Saisonale Verkehrsspitzen sollen durch 
kombinierte Ansätze verträglich gemacht werden. 

Hohe ÖV-Erschliessung gewährleisten  
Die wichtigen touristischen Verbindungen mit einer für die peripheren Orte 
überdurchschnittlichen ÖV-Erschliessung sollen langfristig erhalten bleiben 
und den Gebieten eine gute Anbindung an die Zentren ermöglichen. 

Regional koordinierter Mitteleinsatz  
Insgesamt erfordern die knappen Ressourcen einen regional koordinierten 
Mitteleinsatz. 
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 5.1.2 Zukunftsbild Region 

 Der Agglomeration Interlaken kommt in der Region Oberland-Ost eine 
starke Zentrumsfunktion zu. Zum besseren Verständnis der damit verbun-
denen Wechselwirkungen wird zunächst das Zukunftsbild der Region 
erläutert. Es orientiert sich an den Leitsätzen (siehe oben). 

 

Abbildung 5-1:  Zukunftsbild Region Oberland-Ost. Grafik: IC Infraconsult 

 Siedlung 

 - Konzentration (Innere Verdichtung) der Siedlungsentwicklung in den 
Zentren 3. und 4. Stufe (siehe Zukunftsbild). 

- Moderate Siedlungsentwicklung (Innere Verdichtung) in den gut mit ÖV 
erschlossenen bestehenden Siedlungsgebieten der regionalen Schwer-
punktgebiete Siedlung (siehe Zukunftsbild).  

- Verzicht auf Siedlungsentwicklung ausserhalb bestehender Siedlungen. 

 Verkehr 

 Öffentlicher Verkehr ÖV: 
- Moderater Ausbau des ÖV-Angebotes entsprechend der Nachfrage. 

- Erhalten der guten ÖV-Erschliessung peripherer Orte. 

Motorisierter Individualverkehr MIV: 
- Beibehaltung der linearen Struktur der Verkehrsachsen (siehe Zukunfts-

bild). Verzicht auf neue Umfahrungen und Kapazitätserweiterungen 
(Ausnahme: Umfahrung Wilderswil). 
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Langsamverkehr LV: 
- Attraktivierung und Ergänzung des Velo- und Wanderwegnetzes. 

 Landschaft und Tourismus 

 

 

- Erhaltung der spektakulären Landschaft in ihrer ganzen Qualität. 

- Erhaltung der Landwirtschaftsflächen und vorhandenen Kleinstrukturen 
(Einzelbäume, Hecken, etc.). 

- Die touristische Entwicklung orientiert sich weiterhin an den bestehen-
den Verbindungsachsen, touristischen Verbindungen und Austausch-
räumen (siehe Zukunftsbild). 

- Konzentration und Förderung des Tourismus in den Zentren und Tou-
rismusgebieten von überregionaler Bedeutung (siehe Zukunftsbild). 

 
5.1.3 Zukunftsbild Agglomeration 

 Ausgehend vom Zukunftsbild der Region wird ein detaillierteres Zukunfts-
bild für die Agglomeration Interlaken skizziert, anhand der Bereiche Sied-
lung, Verkehr und Landschaft. Die Landschaft ist integraler Bestandteil und 
somit die Grundlage für das Konzept der Siedlungsentwicklung in der 
Agglomeration. 

 Die in der Abbildung 5-2 eingezeichneten Natur- und Landschaftskorridore 
sollen langfristig gesichert werden. Die Siedlungsentwicklung soll sich im 
braun dargestellten bestehenden Siedlungsraum konzentrieren.  

Sicherung der Natur- und 
Landschaftskorridore, 

Siedlungskonzentration 
auf Kerngebiete 

 

Abbildung 5-2:  Räumliche Gliederung Agglomeration  Grafik: IC Infraconsult 
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Abbildung 5-3:  Zukunftsbild Agglomeration Interlaken. Grafik: IC Infraconsult 

 Siedlung 

 

 

- Konzentration (Innere Verdichtung) in den gut mit ÖV erschlossenen 
bestehenden Bauzonen (siehe Zukunftsbild). Verzicht auf Siedlungs-
entwicklung ausserhalb bestehender Siedlungen. 

- Siedlungsentwicklung an den bezeichneten Schwerpunkten Wohnen 
und Arbeiten (siehe Zukunftsbild). 

 Verkehr 

 Öffentlicher Verkehr ÖV: 
- Partieller Doppelspurausbau der Bahnstrecke Interlaken-Spiez zur 

Verbesserung der Fernverkehrsanschlüsse von Interlaken. 

- Behebung von weiteren Schwachstellen und Moderater Ausbau des ÖV-
Angebotes entsprechend der Nachfrage. 

- Erhalten der guten ÖV-Erschliessung peripherer Orte. 
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Motorisierter Individualverkehr MIV: 
- Beibehaltung der linearen Struktur der Verkehrsachsen (siehe Zukunfts-

bild). Verzicht auf Ausbauten und Erweiterungen (Ausnahme: Umfah-
rung Wilderswil). 

- Verkehrsberuhigung im Ortskern Wilderswil. Entlastung vom grossen 
Verkehrsaufkommen während den touristischen Spitzenzeiten durch 
den Bau einer neuen Umfahrungsstrasse (siehe Zukunftsbild). 

- Verkehrsberuhigung in den Kerngemeinden Interlaken, Matten und 
Unterseen. Die weitere Umsetzung des Verkehrsrichtplans Bödeli bein-
haltet eine bessere Verkehrslenkung und eine verträglichere Gestaltung 
der Strassenräume für Fussgänger und Velofahrer ("Flaniermeile"). Da-
durch wird die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt deutlich verbessert 
(siehe Zukunftsbild). 

- Prüfen der Einrichtung einer Park+Ride-Anlage am Südende des Flug-
platzareals zur Umlagerung von MIV in Richtung Lütschinentäler auf den 
ÖV, zur Behebung des Parkraumdefizits in den Lütschinentälern und zur 
Behebung der Abstellproblematik auf dem Bödeli und in Wilderswil 
durch Cars und Lastwagenanhänger. Die Vision beinhaltet eine Ge-
samtverkehrsbetrachtung Flugplatzareal, eine direkte Zufahrt von der 
Autobahn, eine neue Bahnhaltestelle Flugplatz und eine Bedarfsanalyse 
Doppelspurausbau Interlaken-Zweilütschinen. 

Langsamverkehr LV: 
- Attraktivierung und Ergänzung des Velo- und Wanderwegnetzes. 

 Landschaft 

 

 

- Erhaltung und Aufwertung der Landschaftskorridore und –räume (siehe 
Zukunftsbild). 

- Erhaltung und Aufwertung wichtiger Grünräume in den Siedlungsgebie-
ten (siehe Zukunftsbild). 

- Erhaltung der Landwirtschaftsflächen und vorhandenen Kleinstrukturen 
(Einzelbäume, Hecken, etc.). 

 

5.1.4 Erläuterungen zum Zukunftsbild Agglomeration 

 Schwerpunkte Siedlungsentwicklung: 

 Im Zukunftsbild sind die im Sinne der Leitsätze optimalen regionalen Wohn- 
und Arbeitsplatzschwerpunkte (Massnahmen S2) und Vorranggebiete für 
regionale Siedlungserweiterungen (Massnahme S3) abgebildet: 

Zentrale 
Wohnschwerpunkte 

- S3w-1: Uechteren Interlaken 

- S3w-2: Herreney-Tschingeley Interlaken/Unterseen 

- S3w-5: Wilderswil Süd 

 
Förderung attraktiver 
Wohnlagen 

- S3w-4: Ringgenberg 

- S3w-3: Östlich Zubringer Oberlandstrasse Bönigen 

- S3w-6: Umstrukturierung ehemalige Zementwerke Därligen  
(es sind auch Arbeitsplätze vorgesehen) 
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Bahnhof Interlaken-Ost - S2a-1: Umnutzung Güterareal-Ost Interlaken (ÜONr. 17) 

 
Flugplatz Interlaken 
(NIRP) 

- S3a-2: Flugplatz Halle 1 Matten 

- S3a-3: Wilderswil 

 Landschaftsräume und -korridore: 

 Folgende Landschaftskorridore und –räume werden im Zukunftsbild be-
zeichnet: 

Korridor  
Stadtfeld-Neuhaus-
Wyssenau-Därligrat 

Der Landschaftskorridor zwischen Thunersee und der Kernagglomeration 
verbindet die Landschaftsschongebiete Neuhaus und Därliggrat (regionaler 
Richtplan 1984) mit den Fruchtfolgeflächen des Stadtfelds Unterseen. 
Damit beinhaltet er auch den Wildtierkorridor von überregionaler Bedeutung 
BE 15 und das bedeutende Naturschutzgebiet Wyssenau (u.a. Flachmoor 
und Auengebiet von nationaler Bedeutung).  

Er markiert den westlichen Siedlungsrand der Kernagglomeration und hat 
eine grosse Bedeutung als Naturraum, Wildwechsel, Naherholungsgebiet 
und Landwirtschaftsgebiet. 

Korridor  
Burgseeli-Brienzersee-
Grosser Ruuge 

Vom Burgseeli in Ringgenberg über das Landschaftsschongebiet Lanzenen 
beim Aareausfluss des Brienzersees (regionaler Richtplan 1984) verläuft 
ein Landschaftskorridor in südwestlicher Richtung entlang dem Ortsrand 
von Matten bis hinüber zum Grossen Rugen. Er grenzt die Kernagglomera-
tion gegen Ringgenberg, Bönigen und Wilderswil ab und ist u.a. bedeutend 
für die Erhaltung einer attraktiven Siedlungsstruktur mit erkennbaren Orts-
rändern.  

Raum Riedli Der landschaftlich wertvolle Hang südöstlich von Bönigen ist ein Land-
schaftsschongebiet des regionalen Richtplans 1984. 

Raum Breitlauenen Auch die Breitlauenen ist ein Landschaftsschongebiet des regionalen 
Richtplans 1984 mit abwechslungsreich gegliederten Alpweiden und einer 
attraktiven Aussichtslage. 

 

5.2 Ziele 

Mittel- bis langfristige 
Optik 

Die Zielsetzungen entsprechen einer mittel- bis langfristigen Optik auf dem 
Weg zur Realisierung des Zukunftsbilds und somit der Bewältigung der 
wichtigsten Herausforderungen. Die Ziele werden im Kapitel "Massnahmen" 
weiter konkretisiert. 

Grundsatz Ziel ist es, überkommunal eine zweckmässige Siedlungsentwicklung vorzu-
zeichnen, die einen haushälterischen Umgang mit dem Boden und eine 
rationelle Verkehrserschliessung ermöglicht. 
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 5.2.1 Wichtigste Herausforderungen 

 Um den Kontext der Ziele besser verstehen zu können, seien an dieser 
Stelle die folgenden Hauptherausforderungen für die Region noch einmal 
aufgeführt: 

Rückblick: Die wichtigsten 
Herausforderungen 

Wie kann die Attraktivität der Region Oberland-Ost als Tourismusdestinati-
on und als attraktive Wohnregion mit einer nachhaltig ausgerichteten Ver-
kehrs- und Siedlungsplanung erhalten und weiterentwickelt werden? 

Wie können wertvolle Landschaftsräume langfristig erhalten und vor Über-
bauung geschützt werden? 

Wie kann der vermehrt auftretenden Gefährdung von Siedlung und Ver-
kehrswegen durch Naturgefahren langfristig begegnet werden? 

Wie können die Kernbereiche der Bödeligemeinden und von Wilderswil 
vom Verkehr entlastet und die Verhältnisse für den ÖV und den Langsam-
verkehr verbessert werden? 

 

5.2.2 Ziele der Entwicklungsstrategie 2011 

Querbezug Entwicklungs-
strategie 2011 (Neue 
Regionalpolitik NRP) 

Viele Herausforderungen wurden bereits in der Entwicklungsstrategie 2011 
erkannt und mit dem Förderprogramm Oberland-Ost 2012-2015 in zahlrei-
chen Bereichen mit Massnahmen angegangen.  

Überprüfung im Rahmen 
von Workshops 

Im Rahmen der Workshops zum Zukunftsbild mit den Gemeinden wurde 
die Entwicklungsstrategie auf ihre Aktualität und Bedeutung für RGSK und 
Agglomerationsprogramm hin überprüft. Für die Bereiche Siedlung, Verkehr 
und Landschaft werden die Ziele durch die nachfolgend ausgewiesenen 
Ziele und ihre Strategie ergänzt. In der aktuellen Entwicklungsstrategie 
2011 wurden die Ziele dementsprechend aktualisiert. Insbesondere für die 
Bereiche Flora und Fauna, Naturgefahren, Tourismus und Luft und Lärm 
wird für die Ziele auf die Entwicklungsstrategie gemäss Anhang A15 ver-
wiesen. 

Die Ausarbeitung von Entwicklungsstrategie und Förderprogramm geschah 
unter aktiver Mithilfe breiter Kreise aus der ganzen Region. Es wurden drei 
teilregionale Arbeitsgruppen mit Gemeinde- und Fachorganisationsvertre-
ter- und vertreterinnen eingesetzt. An der Mitwirkung zum RGSK und dem 
Agglomerationsprogramm beteiligte sich die Bevölkerung aktiv mit vielen 
Stellungnahmen. Sie stimmte den Stossrichtungen der Entwicklungsgrund-
sätze zu. RGSK und Agglomerationsprogramm können sich deshalb auf 
eine breite Akzeptanz der formulierten Entwicklungsstrategie abstützen. 
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5.2.3 Zielsetzungen Siedlung 

Ziele Siedlung Kernorte sollen weiter aufgewertet und zentrale Siedlungsgebiete 
verdichtet werden . Attraktive Zentren mit einer gegenüber heute geringe-
ren Lärm- und Luftbelastung fördern zusammen mit zentralen Einkaufs- und 
Freizeitmöglichkeiten gute Wohn- und Arbeitsstandorte mit entsprechend 
geringeren Verkehrswegen. 

Die Abstimmung von Siedlungsentwicklung und Verkehrsangebot ist 
ein zentrales Anliegen der gesamten RGSK- und Agglomerationspro-
gramm-Erarbeitung. Neue Wohn- und Arbeitsplatzschwerpunkte sollen an 
den bestgeeigneten Standorten und dem Bedarf entsprechend festgelegt 
werden. Je stärker die Siedlungen in schlecht erschlossenen Gebieten 
wachsen, desto grösser ist der Bedarf an zusätzlicher Strasseninfrastruktur 
und an neuen Angeboten im öffentlichen Verkehr und desto höher sind die 
Kosten für Bund, Kanton und Gemeinden. 

Die im regionalen Richtplan von 1984 eingeleitete verbindliche Abgren-
zung des Siedlungsgebietes  zur landwirtschaftlichen Nutzfläche und zum 
touristisch genutzten Naturraum soll konsequent fortgesetzt werden. Dabei 
wird einerseits eine zweckmässige innerregionale Siedlungsstruktur ange-
strebt, anderseits soll die landschaftliche Qualität und somit die touristische 
Attraktivität erhalten und aufgewertet werden. 

Der Tourismus  soll mittels attraktiven Angeboten  – welche sich an nach-
haltigen Kriterien orientieren – gestärkt werden. 

 

5.2.4 Zielsetzungen Verkehr 

Ziele Verkehr Die wichtigen touristischen und regionalen Verbindungsachsen sind 
langfristig zu sichern und qualitativ zu verbessern . Da die Region 
bereits heute ein gutes Angebot an Verkehrsinfrastruktur hat und nicht mit 
einer übermässigen Verkehrszunahme zu rechnen ist, wird eine der Her-
ausforderungen sein, wie die Region angesichts zunehmender Naturgefah-
ren ihre Infrastruktur langfristig mit einer hohen Verfügbarkeit erhalten kann. 

 Massnahmen, die den Verkehr vermeiden, verlagern und verträglich 
gestalten , stehen im Vordergrund gegenüber Ausbauten. 

Verkehr vermeiden dank Abstimmung von Siedlungsentwicklung und 
Verkehrsangebot bedeutet, dass die Siedlungsentwicklung dort zu kon-
zentrieren ist, wo bereits bestehende Verkehrs- und Personenströme die 
neuen Siedlungsinfrastrukturen nutzen können. Dies erfordert die Konzent-
ration der Siedlungsentwicklung an Standorten mit einer guten ÖV-
Erschliessung. Die Entwicklung von Wohn- und Arbeitsgebieten soll des-
halb prioritär an zentralen Lagen und gut erschlossenen Gebieten gefördert 
werden sowie an Standorten, wo eine kostengünstige Erschliessung durch 
den öffentlichen Verkehr gewährleistet werden kann. Weitergehende Mass-
nahmen zur Vermeidung, wie finanzielle Anreize (z. B. ÖV- Vergünstigun-
gen wie Jahresfahrkarte Jungfrauregion auch für Berufs- und Schulfahrten), 
Parkraumbewirtschaftung und Park + Ride, sollen geprüft werden. 
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Die Verlagerung  vom individuellen Privatverkehr auf den öffentlichen oder 
den Langsamverkehr ist ein Mittel, um das Verkehrssystem funktionsfähig 
zu halten und die Auswirkungen zu minimieren. 

Verträglich gestalten  bedeutet Koexistenz der verschiedenen Verkehrs-
mittel statt Dominanz eines Einzelnen – dieser Grundsatz des sogenannten 
„Berner Modells“ soll konsequent umgesetzt werden. Dazu gehören Ver-
kehrsdosierung und –lenkung aber auch die Sicherstellung eines flüssigen 
Verkehrsablaufs und attraktive Ortskerne für den Langsamverkehr. 

 

5.2.5 Zielsetzung Landschaft 

Ziele Landschaft Um die attraktive und vielfältige Landschaft erhalten zu können, soll deren 
Sicherung durch Vorranggebiete für Natur und Landschaft sowie Vor-
ranggebiete für Landwirtschaft  unterstützt werden. Dabei sollen die im 
Richtplan von 1984 festgelegten Gebiete übernommen und wo notwendig 
erweitert werden. 

Der Erhaltung und Schaffung von Kleinstrukturen  in siedlungsnahen 
Gebieten soll besondere Beachtung geschenkt werden. Es gelten weiterhin 
die Planungen R-LEK 2004, Teilrichtplan „Ökologische Vernetzung (2012)“ 
und (bis zu seiner Ablösung) der Richtplan 1984 (siehe Hinweisplan 4). 
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5.3 Umsetzungsstrategie 

 Die Umsetzungsstrategien verdeutlichen, welche strategischen Ansätze die 
oben beschriebenen Ziele unterstützen. 

Die Nummern dienen der Zuordnung zu den Massnahmen in Kapitel 6. 

Grundsätze  uG1 Alle Möglichkeiten koordiniert einsetzen:  Einseitige Strategien führen 
nicht zum Ziel. Besser ist eine Kombination von verkehrslenkenden Mass-
nahmen und gezielten Anpassungen des Verkehrssystems in Abstimmung 
mit den Zielen der Siedlungsentwicklung. 

 uG2 Die Lebens- und Aufenthaltsqualität  soll insbesondere in den Zentren der 
3. und 4. Stufe für Einheimische und Gäste weiter verbessert  werden. Die 
Zahl der heute vorhandenen Arbeitsplätze  soll auch längerfristig gehal-
ten  werden. 

 uG3 Anbindung nach Aussen : Die Anbindung der Region an die benachbarten 
ausserkantonalen Gebiete ist zu pflegen und zu stärken. 

 uG4 Bedürfnisse älterer Menschen : Die Bedürfnisse der zunehmenden Bevöl-
kerungsgruppe älterer Menschen ist angemessen zu berücksichtigen. 

  

 

5.3.1 Umsetzungsstrategie Siedlung 

 
Kernorte aufwerten und zentrale Siedlungsgebiete verdichten 

 uS1 Konzentration der Siedlungsentwicklung auf den definierten Entwick-
lungsachsen und den Zentren der 3. und 4. Stufe. Im Streusiedlungsgebiet 
ist die Siedlungsentwicklung auf die ländlichen Kernorte zu konzentrieren. 

 uS2 Siedlungswachstum nach innen: Um eine innere Verdichtung zu ermög-
lichen sollen frei werdende Siedlungsflächen umgenutzt werden. Sie haben 
Vorrang gegenüber Neueinzonungen. Innere Potentiale sind zu nutzen und 
zu fördern (bestehende Bauzonenreserven, Brachen, Verdichtungs- und 
Umstrukturierungsgebiete, Anpassung von Ausnützungsziffern etc.).  

 uS9 Siedlungsbegrenzung nach aussen: Die Begrenzungen der Siedlungs-
entwicklung des Richtplans von 1984 sind zu übernehmen und zu ergän-
zen. Dadurch sollen wichtige Landschaftsräume langfristig vor dem Sied-
lungsdruck geschützt und das vielfältige Landschaftsbild erhalten werden.  

 uS3 Die Aufwertung  von zentralen Siedlungsgebieten  soll gefördert werden. 
Die gestalterische Qualität (hohe Baukultur) der Siedlungsentwicklung ist 

dabei besonders zu beachten. 

 Abstimmung von Siedlungsentwicklung und Verkehrsangebot 

 uS4 Um die Abstimmung von Siedlungs- und Verkehrsentwicklung zu ermögli-
chen, sollen Bildungs-, Einkaufs- und weitere Einrichtungen an guten 
Knotenpunkten des öffentlichen Verkehrs, vorrangig in Zentren  der 3. 
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und 4. Stufe und entlang der Entwicklungsachsen konzentriert werden. 

 uS5 Grössere Siedlungserweiterungen sollen regional festgelegt werden , 
um die besten Standorte bezüglich ihrer Auswirkungen auf Verkehr, Land-
schaft und der gewünschten regionalen Entwicklung auswählen zu können. 
Sie sollen auf Gebiete mit einer guten ÖV-Erschliessung konzentriert wer-
den. Als Ziel sollen Einzonungen mindestens in der ÖV-Güteklasse D  
liegen. 

 uS6 Es sind Entwicklungsschwerpunkte für Wohnen und Arbeiten zu defi-
nieren . Die Gebiete müssen mindestens die ÖV-Güteklasse D, in begrün-
deten Ausnahmefällen Klasse E aufweisen. Neue ESP dürfen Wohngebiete 
nur unbedeutend zusätzlich verkehrlich belasten. 

 Attraktive Wohnstandorte 

 uS7 Die Attraktivität der bestgeeigneten Wohnstandorte  (insbesondere in 
den Zentren der 3. und 4. Stufe) soll aktiv gefördert werden . Ein qualitativ 
gutes Wohnumfeld stützt sich auf ein umfassendes Angebot in den Berei-
chen Bildung, Kultur, Sport und Freizeit sowie durch eine gute ÖV-
Anbindung (vgl. Anforderungen an Neueinzonungen) und Massnahmen zur 
Steigerung der Wohnungsbelegung oder durch Schaffung von zentral 
gelegenen, grösseren Wohnüberbauungen in den Zentren. 

 uS8 In der gesamten Region soll die Koordination der Raumplanung  verstärkt 
werden (z.B. Vereinheitlichung der Begriffe von Bau- und Zonenvorschrif-
ten, Erschliessungsanforderungen für neue Einzonungen, Stellungnahmen 
der Regionalkonferenz zu Ortsplanungsrevisionen sowie Vorgaben bezüg-
lich der gestalterischen Qualität an Bauten an besonderen Lagen). 

 

5.3.2 Umsetzungsstrategie Verkehr 

 Verbindungsachsen langfristig sichern und qualitativ verbessern 

 uV1 Die Region setzt sich dafür ein, dass Kanton und Bund für die bestehenden 
Verbindungsachsen genügende betriebliche und finanzielle Mittel bereitstel-
len, damit eine hohe Verfügbarkeit gewährleistet werden kann. 

 uV2 Bei Naturereignissen soll die Erreichbarkeit durch ein subsidiäres Versor-
gungssystem gewährleistet werden. 

 Verträglich gestalten 

 uV3 Der Verkehr soll verträglich gestaltet werden, indem der Durchgangsver-
kehr von Wohngebieten fern gehalten wird und die Geschwindigkeiten der 
Verkehrsteilnehmer angeglichen werden (u.a. Ortskernumgestaltung, 
Tempo-30-Zonen). 

 uV4 Die Erreichbarkeit von Zentren soll durch Verkehrssteuerungs- und Infor-
mationssysteme verbessert werden (Pförtner, Leitzentrale, Staumeldungen 
etc.).  

 uV6 Die Mobilität der Seniorinnen und Senioren ist so lange wie möglich zu 
gewährleisten. Als Fussgänger und Velofahrer sollten sie sich sicher fühlen. 
Die Benützung öffentlicher Verkehrsmittel sollte erleichtert werden, damit 
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auch ältere und behinderte Bürgerinnen und Bürger am sozialen Leben in 
der Gemeinde und Region teilnehmen können. 

 Verlagern  

 uV7 Nur falls es aus Sicherheits- und Verträglichkeitsgründen nicht anders 
möglich ist, dürfen Strassenausbauten in Betracht gezogen werden. Die 
positive Kosten-Nutzen-Bilanz muss gegeben sein. Diese sind mit verkehr-
lich flankierenden Massnahmen und Siedlungsmassnahmen zu begleiten. 

 uV9 Das Velowegnetz ist für den Alltagsverkehr zu vervollständigen. Dabei ist 
der Veloverkehr und wo möglich der ÖV bevorzugt zu führen (separate 
Spuren, Lichtsignalanlagen).  

 uV10 Beliebte Ausflugsziele sollten für Fussgänger, Radfahrer und Benutzer des 
ÖV möglichst attraktiv zu erreichen sein. Die Netze sind diesbezüglich zu 
prüfen und zu ergänzen. 

 uV11 Das Umsteigen ist durch die Erhöhung der Attraktivität für den Fuss- und 
Veloverkehr, der kombinierten Mobilität und des öffentlichen Verkehrs zu 
fördern. Umsteigeorte des ÖV sind attraktiv auszustatten (Gestaltung 
Bahnhöfe, Park/Bike+Ride, kurze Wege für den Langsamverkehr). 

 uV12 Um den ÖV zu fördern, sollen ÖV-Tarifverbünde und attraktive touristische 
ÖV-Angebote erweitert werden. 

 uV13 Standortoptimierungen der ÖV-Haltestellen und die Linienführung der 
Busse sind fortlaufend mit der Siedlungsentwicklung zu koordinieren, zu 
systematisieren und optimal anzupassen. 

 uV14 Der Parkraum soll nach Kriterien geregelt und bewirtschaftet werden, 
welche übermässige Belastungen touristischer Ziele, die beschränkten 
Kapazitäten des Strassennetzes und die Möglichkeiten des öffentlichen 
Verkehrs in den Siedlungsräumen berücksichtigen. 

 Vermeiden 

 uS1, uS2, uS4 bis uS6 Die Umsetzungsstrategien Siedlung S1, S2, S4 bis S6 haben ebenfalls zum 
Ziel, Verkehr zu vermeiden. 

 uV16 Wohnen und Arbeiten am selben Ort soll gefördert werden. 

 uV17 Die Ausscheidung von Wohn- und Arbeitsplatzgebieten mit Verzicht auf den 
Individualverkehr soll gefördert werden. 

 uV18 Die Verkehrsmittelwahl soll beeinflusst werden zugunsten des öffentlichen 
Verkehrs und des Langsamverkehrs mit Mobilitätsberatung und Mobilitäts-
kampagnen (Carpooling, Mobilitätsmanagement etc.). 

 

5.3.3 Umsetzungsstrategie Landschaft 

 Siedlungsgebiet verbindlich abgrenzen 

 uL1 Vorranggebiete für die Landschaft sind festzulegen, damit wertvolle Natur- 
und Landschaftsräume erhalten werden können. So werden Landschafts-
kammern in Wert gesetzt und die touristische Attraktivität bleibt erhalten. 
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 uL2 Wertvolle Landwirtschaftsflächen, Landschaftsräume und Naturräume 
müssen mit Siedlungsbegrenzungslinien langfristig vor Überbauung ge-
schützt werden. 

 uL3 Wildtierkorridore sind als verbindliche Gebiete zu definieren und deren 
Funktionsfähigkeit ungeschmälert zu ermöglichen oder zu erhalten. 

 Erhaltung und Schaffung von Kleinstrukturen 

 uL4 Die Vernetzung und die Schaffung von Kleinstrukturen sind zu fördern – 
auch im Siedlungsgebiet. 
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6 Massnahmen 

 

6.1 Übersicht Massnahmenkatalog 

Massnahmenpakete  Auf der Grundlage des evaluierten Handlungsbedarfs, dem angestrebten 
Zukunftsbild und den formulierten Zielsetzungen ergeben sich die hier 
aufgelisteten Massnahmenpakete. 

Kennzeichnung für 
Agglomerationsprogramm 

* = Nicht relevant für die Wirkung des  
  Agglomerationsprogramms 2. Generation 

A = Enthält Massnahme(n) mit Antrag auf Mitfinanzierung Bund  
  Agglomerationsprogramm 2. Generation 

 Massnahmenpakete Siedlung 

S1 Kantonale Zentren 4. Stufe (Zentren von regionaler Bedeutung) 
S2 Regionale Wohn- und Arbeitsschwerpunkte 
S3 Vorranggebiete für regionale Siedlungserweiterung  

(Wohnen und Arbeiten) 
S4 Siedlungsbegrenzungen von überörtlicher Bedeutung 
S5 Koordination der Raumplanung 
S6 Koordination der Standplätze für Fahrende 
S7 Innere Verdichtung 

Massnahmenpakete Verkehr 

V1 Angebot öffentlicher Verkehr 
V2 Strassengebundener öffentlicher Verkehr / Busbevorzugung 
V3A Gestaltungs- und Betriebskonzept "Crossbow Teilprojekt 1" 
V4A Sanierung von Ortsdurchfahrten und Hauptstrassen 
V5 Beseitigung weiterer Schwachstellen MIV 
V6 Beseitigung Schwachstellen Langsamverkehr 
V7 Verkehrsführung und Parkierung (MIV und Langsamverkehr) 
V8 Mobilitätsmanagement 
V9 Notroutenkonzept 
V10* Regionale Verbindungsachse Grosse Scheidegg 
V11 Konzept ständige Überprüfung Schwachstellen Verkehr 

Massnahmenpakete Landschaft und Tourismus 

L1 Natur und Landschaft  
L2 Ausscheidung von Gewässerräumen 
L3 Vorgaben für Resorts /  

Vorranggebiete für regionale Siedlungserweiterung Tourismus 
L4 Regionales Tourismusentwicklungskonzept RTEK  
L5 Freizeit- und Tourismusverkehr 
L6 Koordinationsbedarf Schiessplätze 
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Definition 
Koordinationsstände 

Im gesamten RGSK und Agglomerationsprogramm wird die raumplaneri-
sche Terminologie der Koordinationsstände gemäss Definition AGR ver-
wendet (siehe Anhang A16). Demnach muss für den Koordinationsstand 
Zwischenergebnis (ZE) im Gegensatz zur Definition gemäss TBA nicht 
zwingend ein Vorprojekt vorliegen. 

Separates Dokument Die detaillierten Beschreibungen befinden sich im separaten Massnahmen-
katalog 

In den folgenden Kapiteln folgt nun die Zuordnung der Schwächen und 
Chancen (beide aus dem Kapitel 4) und Umsetzungsstrategien (Kapitel 5.3) 
zu den Massnahmenpaketen. 

 

6.2 Massnahmenpakete Siedlung 

 S2 Regionale Wohn- und Arbeitsschwerpunkte 

Schwächen: sS1, sS6, sS8, sV1 
Chancen: cS3, cS4 
Umsetzungsstrategien: uS2, uS4, uS6, uS7 

Wohnschwerpunkte Die Wohnschwerpunkte bezeichnen Wohngebiete, welche bereits als 
Bauzonen ausgeschieden sind. Diese ergeben sich aufgrund der beste-
henden Bauzonenreserven Wohnen (ab 1 bis 1.5 ha), die sich auf einer der 
definierten Entwicklungsachsen befinden und bei denen die Möglichkeit 
einer gewissen Dichte gegeben ist. Sie müssen folgenden Kriterien ent-
sprechen (vgl. Bau-, Verkehrs und Energiedirektion, Justiz-, Gemeinde- und 
Kirchendirektion (2009): Kantonale Vorgaben RGSK Oberland Ost. Bern): 

Kriterien 
Wohnschwerpunkte 

- Regionale Wohnschwerpunkte müssen bereits vollständig eingezont 
sein. 

- Berücksichtigung der gesetzlichen Vorschriften bezüglich Gefahrenzo-
nen, Fruchtfolgeflächen, Erhaltung von charakteristischen Ortsbildern 
usw. 

- Regionale Wohnschwerpunkte liegen in der Regel in den Gebieten der 
Zentrenstufen 1-4 und weisen in der Regel eine Mindestgrösse von 1 ha 
auf. 

- Ziel ist das Erreichen einer hohen, d.h. überdurchschnittlichen Sied-
lungsqualität. 

- Ziel ist ferner eine der Lage und dem Umfeld angemessene minimale 
Siedlungsdichte. 

- Erforderlich sind eine bestehende oder eine anzustrebende gute ÖV-
Erschliessung und eine gute Erreichbarkeit für Fussgänger und Velos. 

- Erforderlich sind eine bestehende oder eine anzustrebende gute ÖV-
Erschliessung (mindestens ÖV-Güteklasse D, in begründeten Ausnah-
mefällen Klasse E) und eine gute Erreichbarkeit für Fussgänger und Ve-
los 

- Die Erschliessung mit dem motorisierten Individualverkehr darf die 
umliegenden Wohnzonen nur mässig belasten, auf jeden Fall müssen 
die Lärmschutzanforderungen eingehalten werden können. 
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- Öffentliche Einrichtungen sind vorhanden, resp. die Bereitschaft der 
Standortgemeinde besteht, diese zeitgerecht zur Verfügung zu stellen. 

- Die Umnutzung von Siedlungsbrachen sowie Verdichtungen sind der 
Realisierung von Bauzonenreserven vorzuziehen. Isolierte neue Sied-
lungsansätze sind als Wohnschwerpunkte ausgeschlossen. 

- Das Land muss mit einiger Sicherheit für die Überbauung verfügbar 
sein. 

Arbeitsschwerpunkte Die regionalen Arbeitsschwerpunkte bezeichnen grössere, zusammenhän-
gende Flächen, welche bereits als Bauzonen ausgeschieden sind und für 
die Arbeitsnutzung geeignet sind. Dabei sollen attraktive Standorte für 
Arbeiten an zentralen, gut mit dem öffentlichen Verkehr erschlossenen 
Lagen geschaffen werden. Sie müssen folgenden Kriterien entsprechen 
(vgl. Bau-, Verkehrs und Energiedirektion, Justiz-, Gemeinde- und Kirchen-
direktion 2009: Kantonale Vorgaben RGSK Oberland Ost. Bern): 

Kriterien 
Arbeitsschwerpunkte 

- Regionale Arbeitsschwerpunkte müssen bereits vollständig eingezont 
sein.  

- Berücksichtigung der gesetzlichen Vorschriften bezüglich Schutzzonen, 
Gefahrenzonen, Fruchtfolgeflächen, Erhaltung von charakteristischen 
Ortsbildern usw.  

- Arbeitsplatzstandorte sind in der Regel an die bestehenden Siedlungs-
gebiete anzugliedern.  

- Erschliessung mit öffentlichem Verkehr: Bei Einzonungen von regiona-
len Arbeitsschwerpunkten ist mindestens Erschliessungsgüteklasse D, 
in begründeten Ausnahmefällen Klasse E zu erreichen. Dabei hängen 
die genauen Anforderungen an die Erschliessungsgüteklasse von der 
Arbeitsplatzdichte, von der bestehenden Erschliessungsgüte und vom 
Nutzungsprofil der betroffenen Gebiete ab. 

- Erschliessung mit dem motorisierten Verkehr: Der Arbeitsschwerpunkt 
ist verkehrstechnisch erschlossen und an das regionale Strassennetz 
angebunden. Mit einer möglichst direkten Anbindung an das übergeord-
nete Strassennetz sind lange Fahrten durch Wohngebiete zu vermeiden. 

- Erschliessung mit dem Langsamverkehr: Erforderlich ist eine gute 
Erreichbarkeit für Fussgänger und Velos, namentlich zu den Haltestellen 
mit Bike-and-Ride-Angebot.  

- Das Land muss mit einiger Sicherheit für die Überbauung verfügbar 
sein. 

Vorgehen An Workshops mit den Gemeinden wurden mögliche Standorte ermittelt. 
Sie werden im RGSK 1. Generation als Vororientierungen festgehalten. Die 
Standorte müssen weiter diskutiert werden. Für eine Festsetzung von 
Standorten sind die wesentlichen Merkmale, die massgeblichen Planungs-
grundlagen, die Entwicklungspotenziale, die Schlüsselprobleme und der 
Baulandbedarf in einem Gebietsspiegel festzuhalten (siehe Massnahme 
S2, Phase 1). 

Massnahmenpaket und 
Karte 

- Massnahmenpaket S2: Regionale Wohn- und Arbeitsschwerpunkte. 
Nummerierte Liste aller Objekte. 

- Richtplankarte: Objekte mit Nummer und Koordinationsstand 
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 S3 Vorranggebiete für regionale Siedlungserweiterungen  
Wohnen und Arbeiten 

Schwächen: sS1,sS6,  sS8, sV1 
Chancen: cS3, cS4 
Umsetzungsstrategien: uS4, uS5, uS7 

 Die Vorranggebiete für regionale Siedlungserweiterung bezeichnen poten-
tielle Überbauungsgebiete, welche noch nicht als Bauzonen ausgeschieden 
sind und folgenden Kriterien entsprechen: 

Kriterien • Der Bedarf (Wohnzonen) ist langfristig (2030) gegeben. 

• Die Gebiete entsprechen der Umsetzungsstrategie gemäss Kapitel 5.3. 

• Der Perimeter hat eine Mindestgrösse von 1.5 ha. 

• Es ist von regionaler Bedeutung. 

• Es besteht Koordinationsbedarf zwischen den Gemeinden. 

• Der Perimeter liegt mindestens in der ÖV-Güteklasse D. 

• Das Projekt ist vom Thema her RGSK- oder AP-relevant. 

Sind in einem Gebiet mehrere potentielle Standorte vorhanden, werden die 
am besten geeigneten bevorzugt. 

Vorgehen An Workshops mit den Gemeinden wurden mögliche Standorte ermittelt. 
Sie werden im RGSK 1. Generation als Vororientierungen oder Zwischen-
ergebnisse festgehalten. Die Standorte müssen weiter diskutiert werden. 
Für eine Festsetzung von Standorten sind die wesentlichen Merkmale, die 
massgeblichen Planungsgrundlagen, die Entwicklungspotenziale, die 
Schlüsselprobleme und der Baulandbedarf in einem Gebietsspiegel festzu-
halten (siehe Massnahme S3, Phase 1). 

Massnahmenpaket und 
Karte 

- Massnahmenpaket S3: Vorranggebiete für regionale Siedlungserweite-
rung. Nummerierte Liste aller Objekte mit Koordinationsstand 

- Richtplankarte: Objekte mit Nummer und Koordinationsstand  

Weitere relevante 
Massnahmenpakete 

- S2: Regionale Wohn- und Arbeitsschwerpunkte 

- S4: Siedlungsbegrenzungen von überörtlicher Bedeutung 

- L1: Natur, Landschaft und Erholung 

- L3: Vorgaben für Resorts /  
Vorranggebiete Siedlungserweiterung Tourismus 

 S4 Siedlungsbegrenzungen von überörtlicher Bedeutung 

Schwächen: sS2 
Chancen: cS5, cS6, cS8 
Umsetzungsstrategien: uS1, uS9 

Überführung aus dem 
regionalen Richtplan 1984 

In der Region Oberland-Ost wurden mit dem Richtplan 1984 erste Sied-
lungsbegrenzungen festgesetzt. Sie wurden durch kurze Abschnitte von 
aneinandergereihten Dreiecken dargestellt (▼▼▼▼) und bisher nie aktua-
lisiert. 

Mit dem RGSK werden diese Siedlungsbegrenzungen aktualisiert, ergänzt 
und in eine neue, durchgehende Liniensignatur überführt (▬/▬). Wo die 
neuen Siedlungsbegrenzungen festgesetzt werden können, werden die 
entsprechenden Begrenzungen im Richtplan 1984 aufgehoben. Wo noch 
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keine Festsetzung erfolgen kann, bleiben die Begrenzungen des Richtplans 
1984 gültig. Die noch gültigen Siedlungsbegrenzungen des Richtplans 1984 
sind in ihrer alten Signatur in der Richtplankarte dargestellt. 

Neue 
Siedlungsbegrenzungen 

Zusätzlich wurden verschiedene Gebiete durch neue Siedlungsbegrenzun-
gen geschützt: 
- Interlaken, Unterseen 

Abgrenzung gegenüber den Fruchtfolgeflächen und Vorranggebieten 
Landwirtschaft. 

- Interlaken, Unterseen, Bönigen, Schwanden: 
Abgrenzung von kommunalen- und regionalen Landschaftsschutzgebie-
ten. 

- Matten, Bönigen, Wilderswil, Unterseen, Brienz: 
Abgrenzung von wichtigen Landschaftsräumen und –korridoren. 

- Meiringen, Schattenhalb: 
Neue Siedlungsbegrenzungen zum Schutz der Freiflächen entlang der 
Aare. 

- Wilderswil, Matten, Interlaken: 
Abgrenzung des Überlastkorridors Hochwasserschutz Bödeli-Lütschine. 

Massnahmenpaket und 
Karte 

- Massnahmenpaket S4: Wichtige Siedlungsbegrenzungen. 
 Detaillierte Informationen zu allen Festsetzungen und eine Karte mit 
zugeordneten Nummern und allen Aufhebungen. 

- Richtplankarte: Abbildung der Siedlungsbegrenzungen RSGK und der 
noch gültigen Siedlungsbegrenzungen des Richtplans 1984. 

 S5 Koordination der Raumplanung 

Schwächen: - 
Chancen: cS7, cS8 
Umsetzungsstrategien: uS8 

 S6 Koordination der Standplätze für Fahrende 

Schwächen: sS8 
Chancen: - 
Umsetzungsstrategien: - 

 S7 Innere Verdichtung 

Schwächen: sS8 
Chancen: - 
Umsetzungsstrategien: uS2 

 An den Workshops zum Zukunftsbild (Anhang A13) wurden folgende Um-
strukturierungsgebiete erhoben: 

• Interlaken: Güterareal-Ost (S2a-1) 
Bestehende ZPP 

• Därligen: Areal Cementwerke (S3w-6) 
Einrichten einer ZPP mit Wohn- und Arbeitszonen 

• Oberried: Hamberger-Areal (L3-2) 
Planung eines Resorts mit 150 Wohnungen, Hallenbad und Lebensmit-
telgeschäft 
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• Matten: Flugplatz Halle 1 (S3a-2) 

• Wilderswil: Flugplatzareal (S3a-3) 

Die Umstrukturierungen werden als regionaler Wohn- / Arbeitsschwerpunkt 
(Massnahme S2), bzw. Vorranggebiet für regionale Siedlungserweiterun-
gen Tourismus (Massnahme L3) weiterverfolgt. 

 

6.3 Verkehr 

 
6.3.1 Übersicht der wichtigsten Verkehrsmassnahmen in der 

Agglomeration 

 

Abbildung 6-1:  Übersicht der wichtigsten Massnahmen Verkehr in der Agglomeration Interlaken 
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Wichtigste Massnahmen 
Agglomeration 

Die wichtigsten Verkehrsmassnahmen: 

- Weitere Umsetzung Crossbow (V3) 

- Umfahrung Wilderswil (V4-2) 

- Gesamtverkehrsbetrachtung Park und Ride Flughafenareal (V7-3) 

- Direktanschluss Flugplatzareal an Autobahn und ÖV (V5-2) 

- Unabhängige Führung Velofahrende auf der A8 zwischen Lütscheren 
und Därligen (V4L-4) 

- Uferweg Därligen, inkl. neue Querung Aare-Bahn-Strasse (V6-1) 

 Umfahrung Wilderswil (V4-2) und  
Gesamtverkehrsbetrachtung Park und Ride Flughafenareal (V7-3) 

Zusammenhang  
Gesamtverkehrsbetrachtu
ng P+R Flughafenareal 
mit Umfahrung Wilderswil 

 

Der Bau der Umfahrung Wilderswil hat zum einen das Ziel, die Funktionsfä-
higkeit des Verkehrsnetzes in die touristischen Zentren Grindelwald, Wen-
gen und Mürren sicher zu stellen und zum anderen die negativen Umwelt-
auswirkungen in Wilderswil zu minimieren (Spitzenbelastungen von über 
20'000 DTV). Der Baubeginn ist nicht vor 2018 geplant. Sollte aus Wirt-
schaftlichkeitsgründen der Kanton nicht in der Lage sein, das Projekt zu 
realisieren, stehen alternativ folgende Massnahmen im Vordergrund: Sanie-
rung der Ortsdurchfahrt (V4-1) und die Verbesserung der kombinierten 
Mobilität (V7-3). Die Massnahme (V4-1) kann vor der Umfahrung in Angriff 
genommen werden und verbessert die Situation im Dorf etwas. Mit der 
Massnahme V7-3 soll eine Gesamtverkehrsbetrachtung mit Besucherlen-
kung geprüft und allenfalls realisiert werden. Dazu ist die Erarbeitung einer 
ausführlichen Wirtschaftlichkeits- und Machbarkeitsstudie notwendig. 
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6.3.2 Übersicht Massnahmen mit Antrag auf Mitfinanzierung 
im AP 2. Generation 

 Auch im 2. Agglomerationsprogramm hat die Vollendung des "crossbow"-
Projekts höchste Priorität, weshalb die früheren B-Massnahmen nun zu A-
Massnahmen werden. 

 Für folgende Massnahmen wird mit diesem Agglomerationsprogramm  
ein Antrag auf Mitfinanzierung gestellt: 

AP 1. Generation AP 2 / RGSK 1 

Nr. Nr. Prüfbericht 
Bund 

Bezeichnung Kosten 
(AP 2005) 

Priorität Nr. Priorität 

VS_3 
 
 

VS_3_5 
VS_3_8 
VS_3_9 
VS_3_10 
VS_3_11 
VS_3_12 

 
 
 

- 
581.001 
581.001 
581.001 
- 
- 

Gestaltungs- und Betriebskonzept 
Flaniermeile und Bödeliweg  
(crossbow, Teilprojekt 1) 

Klosterstrasse- Kreuzung Beaurivage 
Stadthausplatz - Grosse Aare 
Grosse Aare – Postplatz 
Postplatz - Kreuzung Savoy 
Kreuzung Savoy - Gemeindegr. Matten 
Gemeindegrenze Matten – Hirschenplatz 

6.3 Mio 
 
 

890'000.- 
960'000.- 
855'000.- 

1'410'000.- 
1'035'000.- 
1'160'000.- 

 
 
 

- 
B 
B 
B 
- 
- 

V3 
 
 

VS_3_5 
VS_3_8 
VS_3_9 
VS_3_10 
VS_3_11 
VS_3_12 

 
 
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 

- - Umgestaltung Ortsdurchfahrt  
Wilderswil vor Bau Umfahrung 

2 Mio - V4-1 A 

  Total 8.3 Mio     
 

6.3.3 Weiterführung von Verkehrsmassnahmen des 1. AP 

 
Folgende vom Bund nicht mitfinanzierte Massnahmen  
werden im AP der 2. Generation / RGSK 1. Generation weitergeführt: 

AP 1. Generation AP 2 / RGSK 1 

Nr. Nr. Prüfbericht 
Bund 

Bezeichnung Kosten 
(AP 2005) 

Priorität Nr.  Priorität 

VS_1 - Koordination der Raumplanung  A S5 Hoch 

VS_2 - Abstimmung der Siedlungsentwicklung auf 
die ÖV-Erschliessung 

 A S2, S3 Hoch 

VS_4 581.002 Gestaltung Ortseingänge und Wegweisung 
(crossbow Teilprojekt 2) 

1.5 Mio A V7-1 A1 

VS_9 - Mobilitätsmanagement und Koordination 
Langsamverkehr 

 A V8 Hoch 

VS_11 - Neue Verkehrsführung Flugplatz Interlaken  B V5-2 Hoch  
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6.3.4 Massnahmenpakete Verkehr 

 V1 Angebot öffentlicher Verkehr 

Schwächen: sV2,s V4, sV5, sV6 
Chancen: cV8 
Umsetzungsstrategien: - 

Priorität: Bestehendes 
Angebot halten 

Mit der 4-jährlichen Angebotsplanung existiert ein gut funktionierendes 
Instrument. Die Linienstruktur der Siedlungsgebiete in der ganzen Region 
ermöglicht es, ein überdurchschnittliches Angebot anzubieten. Das beste-
hende Angebot soll langfristig erhalten und den Bedürfnissen angepasst 
werden. Das eigentliche Instrument dazu ist das Angebotskonzept. Auf 
grössere Infrastrukturausbauten kann die Agglomeration nur beschränkt 
Einfluss nehmen (teilweiser Doppelspurausbau Interlaken-Spiez). 

 V2 Strassengebundener öffentlicher Verkehr / Busbevorzugung 

Schwächen: sV7 
Chancen: - 
Umsetzungsstrategien: uV9 

Schwachstellenanalyse 
strassengebundener ÖV 

 

Die Schwachstellen wurden in Zusammenarbeit mit den Gemeinden (Work-
shops) und mit der zuständigen Person im Amt für öffentlichen Verkehr AöV 
(Bernhard Kirsch) geprüft und aktualisiert. 

 V3 Gestaltungs- und Betriebskonzept "Crossbow Teilprojekt 1" 

Schwächen: sV9, sV13, sV20, sV25, sV26, sV27 
Chancen: cS2 
Umsetzungsstrategien: uS3, uV3, uV2 

 Die Gemeinde Interlaken beabsichtigt, den Höheweg zwischen Postplatz 
und Harderstrasse für den motorisierten Individualverkehr zu sperren. Für 
den Langsamverkehr, den öffentlichen Verkehr und Pferdekutschen bleibt 
der Abschnitt offen. In Interlaken entsteht dadurch eine fussgängerfreundli-
che Zone und die Pferdekutschen gewinnen an Attraktivität. 

 V4 Sanierung von Ortsdurchfahrten und Hauptstrassen 

Schwächen: sV4,s V10, sV14, sV24, sV29, sV30, sV32 
Chancen: cS2, cV3 
Umsetzungsstrategien: uS3, uV3, uV9 

 V5 Beseitigung weiterer Schwachstellen MIV 

Schwächen: sV10, sV11 
Chancen: - 
Umsetzungsstrategien: - 

 V6 Beseitigung Schwachstellen Langsamverkehr 

Schwächen: sV8, sV24, sV29,s V30, sV32, sV34, sV35, sV36 
Chancen: cV3, cV4, cV7 
Umsetzungsstrategien: uV9 

 Überprüfung Schwachstellen und Massnahmenbedarf  

Vorgehen Erhebung  
Handlungsbedarf 

Mit dem vorliegenden RGSK wurden die in der Region vorhandenen 
Schwachstellen, bzw. der Handlungsbedarf Langsamverkehr erhoben. Er 
basiert auf folgenden Grundlagen: 
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- Schwachstellenanalyse des Kantons (2009) 

- Eingaben der Gemeinden anlässlich der Workshops zum Zukunftsbild 

- Antworten auf die eigens durchgeführte Umfrage Langsamverkehr 

- Eingaben im Rahmen der RGSK-Mitwirkung 

- Laufende Prüfung und Koordination mit dem OIK I 

Er ist in folgenden Massnahmen dargestellt: 

Relevante 
Massnahmenpakete 

- V4: Sanierung von Ortsdurchfahrten und Hauptstrassen 
(Handlungsbedarf Langsamverkehr auf Kantonsstrassen) 

- V6: Beseitigung Schwachstellen Langsamverkehr 
(Handlungsbedarf Langsamverkehr abseits von Kantonsstrassen) 

 Alle Einzelmassnahmen sind auf der Richtplankarte und auf der Hinweis-
karte 1: Langsamverkehr als Punkt- oder Linien-Objekte abgebildet. 

Teilaktualisierung 
 Kantonaler Richtplan 
Veloverkehr (KRP Velo) 

Im Rahmen der Erhebung des Handlungsbedarfs Langsamverkehr sind 
auch Eingaben zum ebenfalls im RGSK abgebildeten Massnahmenbedarf 
des kantonalen Richtplans Veloverkehr 2004 gemacht worden: 

• Gemeinde Innertkirchen:  
Der Massnahmenbedarf Schulwegsicherung Innertkirchen – Eggi – Wy-
ler ist gemäss Eingabe der Gemeinde behoben. 

• Gemeinde Lütschental: 
Der Massnahmenbedarf zugunsten Velotourismus im Dorf ist laut Ein-
gabe der Gemeinde nicht mehr gegeben. 

Diese beiden Elemente wurden in der Darstellung des KRP Velo auf der 
Hinweiskarte 1: Langsamverkehr gelöscht (Teilaktualisierung 2011). Eine 
generelle Überprüfung des KRP Velo wurde nicht vorgenommen. 

 Erschliessung mit Wander- und Radwanderwegen in touristischen 
Gebieten und in Erholungsgebieten prüfen 

 Die Überprüfung und Optimierung des Wander- und Radwanderwegnetzes 
ist eine Daueraufgabe, die unter anderem vom Verein Berner Wanderwege 
und den Gemeinden übernommen wird. Im Rahmen der Umfrage zum 
Langsamverkehr wurden die Routen geprüft und in Absprache mit dem OIK 
ergänzt (vgl. auch Massnahmenpaket V6 und Hinweiskarte 1: Langsamver-
kehr). 

 Massnahmen des 1. Agglomerationsprogramms 

 Die im 1. Agglomerationsprogramm Verkehr+Siedlung festgelegten Mass-
nahmen zum Langsamverkehr wurden ins RGSK integriert oder sind bereits 
ausgeführt worden (vgl. Kapitel 1.6). 
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 V7 Verkehrsführung und Parkierung (MIV und Langsamverkehr) 

Schwächen: sV15, sV16, sV17, sV18, sV19, sV37, sV38 
Chancen: cV7 
Umsetzungsstrategien: uV3, uV4, uV11, uV14 

Park+Ride Flugplatzareal Mit der Massnahme V7-3 wird die Idee verfolgt, auf dem Flugplatzareal ein 
Park+Ride für den Verkehr Richtung Wilderswil und die Lütschinentäler 
einzurichten. Der motorisierte Individualverkehr Richtung Lütschinentäler 
soll damit zum Umsteigen auf den ÖV bewogen werden. 

 Standorte für P+R-Anlagen 

 Gemäss dem durch den Kanton erstellten Bericht "Ermittlung der Zahl der 
beitragsberechtigten P+R-Plätze" können lediglich beim Strang Meiringen-
Innertkirchen 13 P+R-Plätze beantragt werden. In Innertkirchen und Umge-
bung lagen dem Kanton jedoch keine Angaben über bestehende P+R-
Plätze zur Verfügung. Die Meiringen-Innertkirchenbahn MIB ist im Besitz 
der Kraftwerke Oberhasli KWO. Allenfalls ist die Situation nach Betriebsbe-
ginn des neuen Dorfzentrums "Grimseltor" in Innertkirchen neu zu beurtei-
len. 

 Stationen des ÖV-Stranges Meiringen-Innertkirchen 
(Mögliche Standorte für die 13 P+R Plätze): 

Standortevaluation • Innertkirchen MIB (Endstation, bei KWO) 
- Bereits recht viele Parkplätze vorhanden, unweit von grossem Park-

platz der KWO 
- Endstation der Bahn 
- Nicht zentral gelegen, liegt an der Grimselstrasse 

• Innertkirchen Post 
- Zentral im Dorf, direkt an der Grimselstrasse, Sustenstrasse,  

und bei der Aarebrücke 
- direkt bei Restaurant 
- Es sind bereits etwa 15 Parkplätze vorhanden 
- Platz für weitere Parkplätze vorhanden  

(evtl. Koordination mit neuem Dorfzentrum "Grimseltor") 

• Aareschlucht Ost 
- sehr abgelegen, nicht geeignet 

• Aareschlucht West 
- sehr abgelegen, nicht geeignet 

Fazit Der am besten geeignete Standort für die 13 P+R-Plätze ist die Station 
Innertkirchen Post. Die Parkplätze stehen aber doch in Konkurrenz zum 
grossen Parkplatz der KWO bei der Bahn-Endstation Innertkirchen. 

Weitere Abklärungen sollen durch die Gemeinde Innertkirchen durchgeführt 
werden. 

Weitere Angaben in folgendem Massnahmenpaket: 

Relevantes 
Massnahmenpaket 

- V7: Verkehrsführung und Parkierung (MIV und Langsamverkehr) 
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 Standorte für Bike+Ride-Anlagen 

Voraussetzungen zur 
Unterstützung von  
B+R-Anlagen 

Gemäss Strassengesetz Art. 61 leistet der Kanton Bern Beiträge an Bi-
ke+Ride-Anlagen (40% der Kosten, im Agglomerationsbereich 50% der 
verbleibenden Kosten nach Abzug Bundesbeitrag). Die Anlage muss Ge-
genstand des Strassennetzplans sein. Dieser legt die Anlagen von regiona-
ler Bedeutung fest (Art. 25). In der Strassenverordnung Art. 38 wird präzi-
siert: Der Strassennetzplan zeigt zunächst die groben Standorte und Be-
dürfnisse als Vororientierung; eine Festsetzung beinhaltet die förderungs-
würdige Dimension und die Merkmale der Anlage aufgrund eines konkreten 
Projekts. In den Vorgaben des Kantons zu den RGSKs (Anhang A4) wer-
den die Voraussetzungen zur Beitragsgewährung weiter präzisiert (indirekt 
ist damit die „regionale Bedeutung“ definiert): 

Die Anlage ist entweder 
- eine Einzelanlage mit mindestens 60 Abstellplätzen 

- oder ist Bestandteil eines Korridors mit einem Anlagebündel von min-
destens 100 Plätzen, wobei die Zahl der neuen Abstellplätze pro Stand-
ort mindestens 20 betragen muss. 

B+R-Anlagen von 
regionaler Bedeutung 

Da viele ÖV-Haltestellen in der Region Oberland-Ost relativ leicht besiedel-
te Einzugsgebiete haben, werden die genannten Bedingungen nur von 
wenigen Standorten erfüllt. Es sind alles Bahnhaltestellen: 

- Interlaken West, Interlaken Ost, Wilderswil, Grindelwald, Lauterbrunnen, 
Brienz und Meiringen 

Handlungsbedarf für B+R-Anlagen von regionaler Bedeutung besteht in 
folgenden Gemeinden: 

Handlungsbedarf 
Bike+Ride 

Grau = im Agglomerationsperimeter 
Standorte: siehe Richtplankarte 
 

Nr. Gemeinde(n) Bezeichnung Koord. 
Stand 

V7-2 Interlaken B+R Bahnhöfe West und Ost  ZE 

V7-4 Wilderswil B+R Bahnhof ZE 

V7-10 Grindelwald B+R Bahnhof VO 

V7-11 Lauterbrunnen B+R Bahnhof VO 

V7-12 Meiringen B+R Bahnhof ZE  
  

Weiteres Vorgehen In den Gemeinden mit Handlungsbedarf sollen bis 2013 Konzepte und 
Realisierungspläne zur Erstellung oder Vergrösserung der B+R-Anlagen 
erarbeiten werden (Federführung: Regionalkonferenz Oberland-Ost). Dazu 
kann auf die Zählungen gemäss Anhang A17 zurückgegriffen werden. Erst 
dann kann eine Festsetzung im RGSK erfolgen. Der Auslastungsgrad ist 
periodisch zu überprüfen. 

Da die Realisierung der Anlagen gemäss dem wachsenden Bedarf der 
Nachfrage bereits für das RGSK zweiter Generation notwendig ist, muss 
auf formelle Beschlüsse zum Kategorien-Wechsel Vororientierung – Zwi-
schenergebnis – Festsetzung im RGSK möglichst verzichtet werden. Das 
wesentliche Verfahren ist das Bau- und Beitragsbewilligungsverfahren zum 
konkreten Projekt. Falls darauf nicht verzichtet werden kann, ist ein einfa-
ches Verfahren für den Wechsel anzustreben (losgelöst von den Rhythmen 
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RGSK resp. SNP, einfache Beschlüsse AGR resp. TBA). 

Die Arbeiten werden mit folgender Massnahme in die Wege geleitet: 

Relevantes 
Massnahmenpaket 

- V7: Verkehrsführung und Parkierung (MIV und Langsamverkehr) 

 

Kleinere B+R-Anlagen In dieser Massnahme wird auch festgehalten, dass die Gemeinden Park-
plätze für Fahrräder bei den Haltestellen des ÖV erstellen. 

 V8 Mobilitätsmanagement 

Schwächen: sV3,s V22, sV23, sV24, sV42 
Chancen: cV2 
Umsetzungsstrategien: uG4, uV4, uV6, uV12, uV18 

 V11 Konzept ständige Überprüfung Schwachstellen Verkehr 

Schwächen: sV39, sV41, sV42 
Chancen: - 
Umsetzungsstrategien: - 

 

6.4 Massnahmenpakete Landschaft und Tourismus 

 L1 Natur und Landschaft 

Schwächen: sL1, sL2, sL3,s L4, sL5 
Chancen: cS5 
Umsetzungsstrategien: uL1, uL2, uL3 
Vollzugs-/ Prüfaufträge: VA-S5, PA-S4 

 Vorranggebiet Landwirtschaft 

 Das Vorranggebiet Landwirtschaft ergibt sich aus dem Inventar der Frucht-
folgeflächen des Kantons Bern (Geoprodukt FFF). Inventarisierte Fruchtfol-
geflächen bzw. Vorranggebiete Landwirtschaft liegen immer ausserhalb der 
Bauzone und befinden sich in der Region Oberland-Ost ausschliesslich auf 
dem Bödeli. 

Nicht zum Vorranggebiet Landwirtschaft gehören die im Inventar der 
Fruchtfolgeflächen als "vorübergehend nicht landwirtschaftlich genutzt" 
typisierten Flächen (FFF_Typ = 2). Dies betrifft in der Region Oberland-Ost 
den Perimeter des Golfplatzes auf dem Bödeli. 

 Vorranggebiet für Natur und Landschaft 

 Mit den Vorranggebieten für Natur und Landschaft werden diejenigen 
Gebiete bezeichnet, in welchen Landschafts- und/oder Naturschutzinteres-
sen den Vorrang haben.  

Vorgehen Da die integrale Aufarbeitung der Schutz- und Schongebiete erst im RGSK 
2. Generation erfolgt (Massnahme L1), kann auch erst dann eine Festset-
zung vorgenommen werden. 

In der Richtplankarte 1. Generation werden Vorranggebiete für Natur und 
Landschaft als Vororientierung festgehalten. Sie bestehen aus der Summe 
der ausserhalb des RGSK bestehenden Inventaren und Planungen, die in 
den Hinweiskarten 2 bis 4 abgebildet sind. Die genaue Vorgehensweise 
und die Inhalte sind in Anhang A21 dokumentiert. 
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 L2 Ausscheidung von Gewässerräumen 

Schwächen: - 
Chancen: cS5 
Umsetzungsstrategien: uL4 

 L3 Vorgaben für Resorts / Vorranggebiete für regionale 
Siedlungserweiterungen Tourismus 

Schwächen: sL3, sL11 
Chancen: cL1 
Umsetzungsstrategien: - 

 L4 Regionales Tourismusentwicklungskonzept RTEK 

Schwächen: sS4, sL2, sL3, sL8, sL9, sL10, sL12 
Chancen: cL1 
Umsetzungsstrategien: - 

 Die Region Oberland-Ost verfügt über eine Entwicklungsstrategie aus dem 
Jahre 2007 mit Massnahmen auch zur Tourismusentwicklung. Sie wird im 
Rahmen der Fortsetzung des NRP-Programms im Jahre 2011 aktualisiert. 

Mit dieser Massnahme wird die Erarbeitung eines regionalen touristischen 
Entwicklungskonzepts in die Wege geleitet, welches im RGSK der 2. Gene-
ration behördenverbindlich umgesetzt werden soll. 

 Weitere Leitlinien wurden mit dem Zukunftsbild und den Ziele gemäss 
Kapitel 5 festgesetzt. Zudem gilt noch – bis zur Erarbeitung eines neuen 
Tourismuskonzepts das Thema Tourismus gemäss Richtplan 1984. 

 L5 Freizeit- und Tourismusverkehr 

Schwächen: sL8 
Chancen: - 
Umsetzungsstrategien: uV10 

 L6 Koordinationsbedarf Schiessplätze 

Schwächen: sL6 
Chancen: - 
Umsetzungsstrategien: - 

 

6.5 Massnahmen ausserhalb des RGSK 

 

6.5.1 Bereich Siedlung 

Im Folgenden werden Massnahmen in übergeordneter Gesetzgebung im 
Bereich Siedlung aufgeführt: 

 Umgang mit Zweitwohnungsbau 

Schwächen: sS5 
Chancen: - 
Umsetzungsstrategien: - 

 Der Umgang mit dem Zweitwohnungsbau wird durch den Art. 8 des Raum-
planungsgesetzes sowie den kantonalen Richtplan geregelt. Mit der An-
nahme der Initiative zum Zweitwohnungsbau hat sich die Situation grundle-
gend verändert. Es ist die neue Gesetzgebung des Bundes abzuwarten. 
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 Baulandhortung 

Schwächen: sS3 
Chancen: - 
Umsetzungsstrategien: uS2 

  
Die Region ergreift vorläufig keine Massnahmen, bis durch Bund und 
Kanton neue Direktiven herausgegeben werden. 

 

6.5.2 Bereich Verkehr 

 Im Folgenden werden die wichtigsten Massnahmen im Bereich Verkehr 
aufgeführt, welche unabhängig vom RGSK weiter bearbeitet werden. Sie 
werden z. T. durch die Gemeinden, Transportunternehmungen und durch 
die kommende Angebotsplanung bearbeitet. 

 Einrichten von weiteren Tempo-30-Zonen in der Agglomeration 

Schwächen: sV9, sV25,  
Chancen: cS2, cV5 
Umsetzungsstrategien: uV3 

 Die Bödeligemeinden haben eigene Tempo-30-Konzepte erstellt, welche 
sich in der Umsetzung befinden. Teilweise werden sie durch Einsprachen 
behindert. 

 BeoAbo: Tarifverbund Berner Oberland 

Schwächen: - 
Chancen: cV2 
Umsetzungsstrategien: uV12 

 Die Fusion der drei Tarifverbünde im Berner Oberland ist Ende 2006 voll-
zogen worden. Im Grenzbereich zum Tarifverbund «Libero» (Aare- und 
Gürbetal) bestehen Bedürfnisse, Abonnemente über beide Verbünde 
hinweg zu lösen, ohne zwei Abonnemente kaufen zu müssen. Entspre-
chende Lösungen, diese Tarifhindernisse abzubauen, werden gesucht und 
die Projektarbeiten sind im Jahr 2008 ausgelöst worden. Die Einführung ist 
auf den Fahrplanwechsel im Dezember 2010 vorgesehen. Mit dieser Mass-
nahme erwachsen dem Kanton wiederkehrende Kosten (Abgeltungen für 
Tariferleichterungen) sowie einmalige Kosten für die Projektierung und 
Einführung. 

 Massnahmen für altersgerechte Mobilität  

Schwächen: sV23, sV31 
Chancen: - 
Umsetzungsstrategien: uG4, uV6 

 Die folgenden Massnahmen für altersgerechte Mobilität sind als Anregung 
für die Umsetzung auf Gemeindestufe zu verstehen, sie sind nicht Bestand-
teil der RGSK-Massnahmen: 

• Zusätzliche Ruhebänke. 
� Massnahme auf Gemeindestufe, ohne Berücksichtigung im RGSK 

• Sitzgelegenheiten in und vor Läden. 
� Massnahme auf Gemeindestufe, ohne Berücksichtigung im RGSK 

• Aufbau einer Selbsthilfegruppe «Senioren fahren für Senioren». 
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� Massnahme auf Gemeindestufe, ohne Berücksichtigung im RGSK 

• Überprüfen der Zugänglichkeit von öffentlichen Gebäuden und der 
Vermeidung, respektive dem Abbau von bestehenden baulichen Hin-
dernissen, auch im Strassenbereich.  
� Massnahme auf Gemeindestufe, Daueraufgabe 

• Information über Hilfs- und Mitfahrmöglichkeiten sowie über den Rot-
kreuzfahrdienst.  
� soll im Mobilitätsmanagement berücksichtigt werden (Massnahme 
V8). 

• Erhöhung der Verkehrssicherheit auf Trottoiren und in Fussgängerzonen 
(Velo- und Rollbrettfahrer, Inline-Skater, usw.).  
� kann als Randbedingung bei Infrastrukturmassnahmen berücksichtigt 
werden. 

Überprüfen von Einstiegserleichterungen beim öffentlichen Verkehr (Bahn 
und Bus).  
� ist eine laufende Aufgabe der Verkehrsanbieter. 

 

6.5.3 Bereich Landschaft 

 Regionaler Naturpark Thunersee-Hohgant 

Schwächen: sL2 
Chancen: - 
Umsetzungsstrategien: uL1 

Projekt gescheitert Im Gebiet Thunersee-Hohgant wird es keinen Naturpark geben. Von elf im 
Projekt verbliebenen Gemeinden haben Ende 2011 lediglich noch zwei 
Gemeinden dem Naturpark zugestimmt. Der Vorstand des Vereins Thuner-
see-Hohgant hat daher am 12. Dezember 2011 beschlossen, den Verein 
geordnet aufzulösen. 

Neuer Parkvertrag  
eingereicht 

Von ursprünglich 18 beteiligten Gemeinden sprachen sich zunächst 16 an 
der Urne für den Park aus. Zwei für das Projekt zentrale Gemeinden hatten 
2010 einen Beitritt hingegen abgelehnt, wodurch ein neuer Parkvertrag 
ausgearbeitet werden musste, über den dann die noch beteiligten Gemein-
den wieder neu zu befinden hatten. 

 

6.6 Umsetzung und Prioritätensetzung 

 

6.6.1 Weitere Umsetzung Crossbow (V3) 

Einzige 
Infrastrukturmassnahme 
mit Antrag Mitfinanzierung 
Bund 

Die Massnahme V3 "Gestaltungs- und Betriebskonzept crossbow, Teilpro-
jekt 1" stellt die einzige durch den Infrastrukturfond mit zu finanzierende 
Massnahme des 2. AP Interlaken dar. Die Ausführung der Teilmassnahmen 
sollen entsprechend des im Massnahmenteil aufgeführten Realisierungs-
plans gebaut werden. 
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6.6.2 Umsetzung und Priorisierung der weiteren Verkehrs-
massnahmen 

 Die Umsetzung und Priorisierung der weiteren Verkehrsmassnahmen 
erfolgt anhand der in den Massnahmenblätter definierten Prioritäten und 
Realisierungszeitpunkten. Für die Prioritätensetzung im Bereich Verkehr 
auf Kantonsstrassen wird die Prioritätensetzung, in Anbetracht veränderter 
finanzieller Möglichkeiten (ausstehende Wiederholung der Abstimmung 
über die Motorfahrzeugsteuer), eine Hauptaufgabe des OIK I - in Abspra-
che mit den Gemeinden - sein. 

 

6.6.3 Umsetzungsplan Massnahmen der Regionalkonferenz 

 Für die Umsetzung der formulierten Massnahmen ohne genau festgelegte 
Realisierungszeitpunkte wird ein detaillierter Aktionsplan mit Prioritätenset-
zung erstellt werden. Im Weiteren soll die Öffentlichkeit über die weiteren 
Schritte informiert und ein Controlling-System erarbeitet werden. Die Feder-
führung dazu liegt bei der Geschäftsführung der Regionalkonferenz Ober-
land-Ost. 
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7 Wirkung der Massnahmen 

 

7.1 Kleinere Massnahmen, Eigenleistungen 

 Für die Wirkung des AP sind viele kleinere Infrastruktur- und planerische 
Massnahmen relevant, für welche keine Mitfinanzierung durch den Bund 
beantragt werden kann. Sie sind bei der Beurteilung der Wirkung des 
gesamten AP zu berücksichtigen. In den Massnahmenblätter wurden sie 
wie folgt gekennzeichnet: "Relevant für die Wirkung des Agglomerations-
programms 2. Generation". 

 

7.2 Wirkung wichtiger Massnahmen 

 In den Massnahmenblättern wurde beim Teil "Beurteilung" jeweils die 
erwartete Wirkung dokumentiert. 

 Im Folgenden werden die wichtigsten Massnahmenpakete und ihre Wir-
kung aufgeführt. 

Abstimmung Siedlung 
und Verkehr 

Alle Massnahmenpakete des Bereichs "Siedlung" tragen zu dieser Abstim-
mung bei. 

Neben der Ausscheidung von Entwicklungsschwerpunkten und Siedlungs-
erweiterungen (Pakete S2 und S3) ist die Festsetzung von Siedlungsgren-
zen ein entscheidendes Instrument (Paket S4). Schweizweit einmalig 
wurden bereits 1984 mit dem Regionalen Richtplan 1984 Siedlungsbegren-
zungslinien festgesetzt. Dies zeigt sich in der Freihaltung von wichtigen 
Landschaftsräumen im Bödeli. Mit dem RGSK und dem AP der 2. Genera-
tion wird dieses Instrument weiter angewandt und zur Siedlungssteuerung 
verwendet. Sie ermöglichen so die Freihaltung der Landschaftsräume 
gemäss Zukunftsbild. 

crossbow, Teilprojekt 1 Die Umgestaltung von Höhe- und Bödeliweg stellt eine markante Verbesse-
rung für einen Grossteil der Bevölkerung und der zahlreichen touristischen 
Gäste auf dem Bödeli dar. Die MIV-Belastung sinkt und die Aufenthaltsqua-
lität für den LV wird verbessert. Die gesamte Attraktivität des Zentrums wird 
verbessert und insbesondere die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer wird 
erhöht. Der ÖV kann, falls notwendig, mittels Poller die Achsen bevorzugt 
befahren. Die Betriebskosten entsprechen dem normalen Unterhalt für die 
Strassen und sind somit gut tragbar. 

Verbessert der Höheweg v.a. auch die touristische Attraktivität so dient die 
Aufwertung des Bödeliweges vermehrt den Bewohnern: Er stellt die Haupt-
route zwischen Unterseen-Interlaken-Matten-Wilderswil dar und übernimmt 
so die Hauptfunktion der Erschliessung für den Langsamverkehr der Böde-
ligemeinden. Mit der Aufwertung des Kantonsstrassennetzes erfolgt so für 
alle Verkehrsteilnehmenden eine Aufwertung der Verkehrswege.  
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8 Schlussfolgerungen und Ausblick 

 8.1 Beurteilung 

RGSK 1. Generation und 
AP 2. Generation 

Das vorliegende Konzept soll die Gemeinden und die Region hin zu einer 
koordinierten und nachhaltigen Entwicklung von Siedlung und Verkehr 
unterstützen. Da es sich um ein RGSK der 1. Generation handelt, wird es 
notwendig sein, das neue Instrument kennen zu lernen und einzusetzen.  

Die Umsetzung des Konzepts mit dem Zukunftsbild, der Strategie und den 
vielen Massnahmen erfordert anfänglich mehr finanzielle und personelle 
Ressourcen – einige Massnahmen werden sofort, andere erst längerfristig 
ihre Wirkung zeigen. 

Die Gemeinden konnten sich über ihre Vertreter in der Begleitgruppe, an 
Workshops und während der Mitwirkung am Erarbeitungsprozess beteili-
gen. Um eine gute Verankerung zu erreichen und die Qualität des RGSK 
insgesamt zu verbessern, ist eine noch engere Einbindung der Gemeinden 
mit ihren Fachpersonen jedoch wünschenswert. 

Der knappe finanzielle Rahmen führte dazu, dass bei der Ausarbeitung 
Prioritäten gesetzt werden mussten und einige Themen und Massnahmen 
einer vertieften Auseinandersetzung harren. Entsprechend wurden diese 
Themen zur Bearbeitung auf das 2. RGSK verwiesen. 

 

8.2 Verbindlichkeiten 

Behördenverbindlichkeit Mit der Genehmigung durch den Kanton wird das RGSK mit dem Agglome-
rationsprogramm ein behördenverbindlicher Richtplan. Für das Verständnis 
der Massnahmen, aber auch um die Wirkung der Massnahmen beurteilen 
zu können, ist das behördenverbindliche Kapitel 5 "Zukunftsbild, Ziele 
und Umsetzungsstrategie"  von grosser Bedeutung. Es soll langfristig 
gültig sein. 

Ebenfalls behördenverbindlich sind das Kapitel 6 „Massnahmen“, der 
gesamte Massnahmenkatalog  und die grau hinterlegten Massnahmen der 
Richtplankarte . 

Verbindliche Inhalte In der Richtplankarte werden folgende Hauptinhalte behördenverbindlich 
festgelegt:  

• Kantonale Zentren der 3. und 4. Stufe 

• Regionale Wohn- und Arbeitsschwerpunkte (in bestehenden Bauzonen) 

• Vorranggebiete für regionale Siedlungserweiterungen Wohnen und 
Arbeiten 

• Siedlungsgrenzen 

• Vorranggebiete für Landwirtschaft und für Natur- und Landschaft 

• Siedlungsprägende Grünräume 

• Handlungsbedarf für MIV, ÖV und Langsamverkehr 
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Die entsprechenden Koordinationsstände sind in den Massnahmen und auf 
der Richtplankarte aufgeführt. 

 

8.3 Umgang mit bestehenden 
Planungsinstrumenten 

 Die folgende Zusammenstellung zeigt den Umgang bestehender Planungs-
instrumente der Region Oberland-Ost: 

geht im RGSK  
1. Generation auf 

- Velorichtplan Bödeli  

- Agglomerations-Teilprogramm Verkehr + Siedlung Interlaken,  
1. Generation 

- Regionales Entwicklungskonzept 2005 

- Richtplan Öffentlicher Verkehr 1995 

 
geht im RGSK  
2. Generation auf 

- Regionaler Richtplan Oberland-Ost 
Er wird im RGSK 1. Generation bereits teilweise abgelöst, insbesondere 
die Verkehrs- und Siedlungsthemen (etwa die Siedlungbegrenzungen, 
die Siedlungsgebiete und das Strassen-, Bahn- und Busnetz). Zur Ablö-
sung der Schutz- und Schongebiete wurden als erster Schritt Vorrang-
gebiete Natur und Landschaft als Vororientierung ausgeschieden. Mit 
den Massnahmen L1 und L4 werden auch die Themen Landschafts-
schutz und Tourismus hinsichtlich des RGSK 2. Generation integral auf-
gearbeitet und schliesslich der gesamte Richtplan abgelöst. 
Im Anhang A14 „Ablösung und Weiterbestand Richtplan-Inhalte 
1984“  findet sich eine detaillierte Zusammenstellung wie die Themen 
abgelöst werden sollen. 

- Freizeitverkehr Alpenregion 
Wird mit der Massnahme L5: Freizeit- und Tourismusverkehr abgelöst. 

 
wird mit dem  RGSK  
1. Generation teilweise 
abgedeckt 

- Agglomerationsprogramm Interlaken 
Das Agglomerationsprogramm Verkehr und Siedlung Interlaken ist neu 
in das RGSK integriert. Die anderen Teile bestehen weiterhin eigen-
ständig. 

 
geht in dritter 
Planung auf 

- Richtplan Bootsstationierung Thuner-/Brienzersee und  
Seeverkehrsplanung Thunersee, Brienzersee 
Der Kanton erstellt in den Jahren 2011 bis 2013 einen Sachplan „See-
verkehr/Bootsstationierung“, welcher als Grundlage für die kommunale 
Nutzungsplanung dienen wird. 

- Weidhausrichtplan Oberland-Ost 
Wurde nie als Richtplan festgesetzt und zwischenzeitlich durch überge-
ordnete Gesetzgebung abgelöst. Es wird empfohlen das umfassende 
Inventar des Weidhausrichtplans zur Beurteilung von Bauten ausserhalb 
der Bauzone fallweise beizuziehen. 
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Weiterhin eigenständig - Entwicklungsstrategie 2007 und regionales Förderprogramm 2008-2011 
Wurde überarbeitet (Entwicklungsstrategie 2011 und regionales Förder-
programm 2012-2015) und an das RGSK angepasst. 

- Verkehrs- und Gestaltungsrichtplan Bödeli  
Kann nicht durch das RGSK abgelöst werden. Er ist eine stufengerechte 
Detaillierung des RGSK und soll weiter bestehen. 

- Sport- und Erholungskonzept SPEK  

- SFG-Richtplan Oberland-Ost  

- Richtplan Abbau, Deponie, Transport ADT (2008) 

- Regionales Landschaftsentwicklungskonzept R-LEK  

- Vernetzungsrichtplan nach ÖQV (2012) 

- Nutzungs- und Infrastrukturrichtplan  NIRP Flugplatz Interlaken (2007) 

- Angebotskonzept regionaler ÖV 2010-2013 

- Ortsbuskonzept Grindelwald  

- Energiekonzept Oberland-Ost (in Überarbeitung) 

- Teilrichtplan Energie (in Erarbeitung) 

 

8.4 Weiteres Vorgehen 

Aktionsplan und  
Controlling 

Für die Umsetzung der formulierten Massnahmen soll ein detaillierter 
Aktionsplan mit Prioritätensetzung erstellt werden. Im Weiteren soll die 
Öffentlichkeit über die weiteren Schritte informiert und ein Controlling-
System erarbeitet werden. Die Federführung dazu liegt bei der Geschäfts-
führung der Regionalkonferenz Oberland-Ost. 

Für die Prioritätensetzung im Bereich Verkehr auf Kantonsstrassen wird die 
Prioritätensetzung, in Anbetracht veränderter finanzieller Möglichkeiten, 
eine Hauptaufgabe des OIK I sein. 

Arbeiten für das  
RGSK 2. Generation 

Folgende Hauptarbeiten stehen für das RGSK der 2. Generation an: 

• Weitere Festsetzung regionaler Wohn- und Arbeitsschwerpunkte 

• Festsetzung von Vorranggebieten für regionale Siedlungserweiterung 

• Ergänzung der Siedlungsbegrenzungen 

• Erarbeitung von Vorgaben für Resorts 

• Festsetzung von Vorranggebieten Natur und Landschaft sowie Freizeit 
und Erholung 

• Erarbeitung eines Teilrichtplans Freizeit und Tourismus /eines Touris-
musentwicklungskonzepts 

• Aufarbeitung des Themas Freizeit- und Tourismusverkehr 

• Vertiefte Erhebung der Schwachstellen Verkehr 

• Aktualisierung und Beurteilung der Situationsanalyse mit den neuen 
Zahlen der Volkszählung 2010 

• Verlässliche Erhebung der Bauzonenstatistik  
(aktualisierte Erhebung Kanton) 
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Weitere Bearbeitung 
Agglomerations-
programme Bund 

Als eine der kleinsten Agglomerationen sind die grossen Infrastrukturprob-
leme, welche sich im Kompetenzbereich der Region liegen, begrenzt und 
werden mit den "crossbow-Massnahmen" langfristig gelöst werden können. 
Nur dank der Mitfinanzierung des Bundes wird dies für die Bödeli-
Gemeinden möglich werden. 

Die Erfolgskontrolle und der längerfristige Massnahmenbedarf werden 
durch die 4-jährliche Überarbeitung der RGSK auch langfristig sichergestellt 
werden können. 

 Einen Überblick über den bisherigen und den weiteren Verlauf des RGSK-
Prozesses (gesamtkantonal) gibt die nachfolgende Grafik. Der Stand des 
vorliegenden Berichts entspricht der dargestellten Etappe 2. 

 

Abbildung 8-1:  Ablauf des kantonalen Prozesses RGSK 
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